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ANLAGENVERZEICHNIS 

 Die Nummerierung der Anlagen erfolgt mit Bezug zum Kapitel, die erste Ziffer bil-
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6.5 Methode und Übersicht der Machbarkeitsstudien in V49 
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KARTENVERZEICHNIS 

 Karten erhalten zunächst eine Kennzeichnung mit dem 
Buchstaben ĂKñ. Die Nummerierung der Karten erfolgt mit 
Bezug zum Kapitel, die erste Ziffer bildet also die Kapitel-
nummer ab, die zweite Ziffer ist eine auf das Kapitel bezo-
gene, fortlaufende Nummerierung. Karten, die thematisch 
zusammengehören, werden durch Kleinbuchstaben diffe-
renziert, Beispiel: 4 Karte zu Kapitel 4 des Erläuterungsbe-
richts .1 fortlaufende Nummer der Karte a bis f: Bestands-
karten, Unterteilung nach Kriteriengruppen. 

In Kapitel 7 gibt es einen Teil 1 und einen Teil 2. Abwei-
chend erfolgt nach der Kapitelnummer zunächst die An-
gabe des Kapitelteils (7.1 oder 7.2) bevor die Nummerie-
rung entsprechend des zuvor beschriebenen Vorgehens 
angehängt wird. 

  

1 Karten zur Einführung   

K1.1 Projektgebiet  M. M. 1 : 200.000 

4 Karten zur Strukturierung des Untersuchungsraums   

K4.1 Übersichtskarten Datenvorhalteraum   

K4.1a Siedlung, sonstige Nutzungen und kulturelles Erbe M. 1 : 200.000 

K4.1b Biotop- und Gebietsschutz M. 1 : 200.000 

K4.1c Boden und Wasser M. 1 : 200.000 

K4.1d Ziele der Raumordnung und Bündelungspotenziale M. 1 : 200.000 

K4.1e Bauwiderstandskriterien M. 1 : 200.000 

K4.1f Raum- und Bauwiderstände M. 1 : 200.000 

K4.2 Abgrenzung des strukturierten Untersuchungsraums   

K4.2a Abgrenzung des strukturierten Untersuchungsraums, Ge-
wichtungsszenarien zur Strukturierung des Untersuchungs-
raums 

M. 1 : 600.000 

K4.2b Abgrenzung des strukturierten Untersuchungsraums, Her-
leitung des strukturierten Untersuchungsraums 

M. 1 : 300.000  

5 Karten zur Trassenkorridorfindung   

K5.1 Übersichtskarte Bündelungsoptionen M. 1 : 200.000 

K5.2 Übersichtskarte Raum- und Bauwiderstände M. 1 : 200.000 

6 Karten zur Analyse der Trassenkorridore   
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kulturelles Erbe, Biotop- und Gebietsschutz, Boden und 
Wasser, Raumordnung und Bündelung, Bauwider-
standskriterien, Raum- und Bauwiderstände, Konfliktberei-
che) 

M. 1 : 100.000 
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7 Karten zum Vergleich der Trassenkorridore   

7.1 Analyse des Konfliktrisikos anhand von Gewichtungs-
szenarien 

  

K7.1a Analyse des Konfliktrisikos anhand von Gewichtungssze-
narien, Basisszenario 

M. 
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1 : 400.000 
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1 : 750.000 
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M. 
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M. 
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K7.1d Analyse des Konfliktrisikos anhand von Gewichtungssze-
narien, Alternatives Gewichtungsszenario 3 

M. 

 
M. 

1 : 400.000 
bzw. 

1 : 750.000 

7.2 Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorri-
dore 

  

K7.2-1 a Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Zielführende Routen, Basisszenario 

M. 

 
M. 

1 : 400.000 
bzw. 

1 : 750.000 

K7.2-1 b Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Zielführende Routen, Alternatives Gewichtungsszenario 1 

M. 

 
M. 

1 : 400.000 
bzw. 

1 : 750.000 

K7.2-1 c Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Zielführende Routen, Alternatives Gewichtungsszenario 2 

M. 

 
M. 

1 : 400.000 
bzw. 

1 : 750.000 

K7.2-1 d Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Zielführende Routen, Alternatives Gewichtungsszenario 3 

M. 

 
M. 

1 : 400.000 
bzw. 

1 : 750.000 

K7.2-2  Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Vergleichsrelevante Routen 

M. 1 : 750.000 

K7.2-3  Ermittlung, Analyse und Vergleich der Trassenkorridore, 
Vorschlagstrassenkorridor, infrage kommende Alternativen 
und zur Abschichtung vorgeschlagene Segmente 

M. 1 : 200.000 
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ABK¦RZUNGSVERZEICHNIS 

AC ........................................ Wechselstrom (alternating current) 

APG ..................................... Allgemeine Planungsgrundsätze 

ARegV .................................. Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversor-
gungsnetze 

ATKIS ................................... Amtliches topographisch kartographisches Informationssystem 

Basis-DLM ............................ Basis Digitales Landschaftsmodell 

BauGB ................................. Baugesetzbuch 

BBodSchG ........................... Bundes-Bodenschutzgesetz 

BBPlG .................................. Bundesbedarfsplangesetz 

BfN ....................................... Bundesamt für Naturschutz 

BFP ...................................... Bundesfachplanung 

BGBl ..................................... Bundesgesetzblatt 

BH ........................................ Bautechnisches Hindernis 

BImSchG .............................. Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV .............................. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes 

BImSchVVwV ....................... Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verord-
nung über elektromagnetische Felder 

BMVBW ............................... Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ak-
tuelle BMDV ï Bundesministerium für Digitales und Verkehr) 

BNatSchG ............................ Bundesnaturschutzgesetz 

BNetzA ................................. Bundesnetzagentur 

BÜK ...................................... Bodenübersichtskarte 

BVerwG ................................ Bundesverwaltungsgericht 

BWaldG ................................ Bundeswaldgesetz 

BWK ..................................... Bauwiderstandsklasse 

CEF-Maßnahmen ................. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (continuous ecological 
functionality-measures) 

DC ........................................ Gleichstrom (direct current) 

EnWG .................................. Energiewirtschaftsgesetz 

EOG ..................................... Erlösobergrenze 

EU ........................................ Europäische Union 

FFH ...................................... Flora-Fauna-Habitat 

FFH-RL ................................ Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) 

FFH-VP ................................ FFH-Verträglichkeitsprüfung 

FNP ...................................... Flächennutzungsplan 

G .......................................... Grundsatz 

GB ........................................ Geschütztes Biotop 

GG ....................................... Grundgesetz 

GIS ....................................... Geoinformationssystem 
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GLB ...................................... Geschützter Landschaftsbestandteil 

GPS ..................................... Globales Positionsbestimmungssystem (Global Positioning Sys-
tem)  

GWK .................................... Grundwasserkörper 

HDD ..................................... Horizontalspülbohrverfahren (horizontal directional drilling) 

HGÜ ..................................... Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsverbindung 

HK ........................................ Hydrologische Karten 

HPA ...................................... Habitatpotenzialanalyse 

IBA ....................................... Important Bird Areas 

KAS ...................................... Kabelabschnittstation 

Korridor B ............................. Vorhaben 48 und Vorhaben 49 des BBPlG 

LANA .................................... Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz 

LANUV NRW ........................ Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen 

LBM ...................................... Landesbetrieb Mobilität 

LBodSchG ............................ Landesbodenschutzgesetz 

LEP ...................................... Landesentwicklungsplan 

LIFE ..................................... EU-Förderprogramm für Umwelt, Naturschutz und Klimapolitik 
(2021 ï 2027) 

LROP ................................... Landes-Raumordnungsprogramm 

LRT ...................................... Lebensraumtyp 

LSG ...................................... Landschaftsschutzgebiet 
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1 Einführung 

1.1 Antrag auf Bundesfachplanung 

Mit dem vorliegenden Antrag gemäß § 6 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertra-

gungsnetz (NABEG) beantragt die Vorhabenträgerin, die Amprion GmbH, die Durchführung 

der Bundesfachplanung (BFP) für das Vorhaben Nr. 49 ĂHºchstspannungsleitung Wil-

helmshaven/Landkreis Friesland ï Lippetal/Welver/Hamm; Gleichstromñ gemªÇ der An-

lage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Bundesbedarfsplan (BBPlG), im Folgenden auch 

als ĂV49ñ bezeichnet, f¿r den Abschnitt ĂV49 Nord 1ñ zwischen dem Netzverknüpfungs-

punkt Wilhelmshaven/Landkreis Friesland im Raum Wilhelmshaven und dem Raum 

Friesland (anteilige Länge ca. 50 km). Das Vorhaben Nr. 49 ist Teil des Projektes Korridor B.  

Der Korridor B umfasst auch das Gleichstromvorhaben Nr. 48 ĂHºchstspannungsleitung Heide 

West ï Polsumñ. Das Vorhaben Nr. 48 ĂHºchstspannungsleitung Heide West ï Polsumñ ist 

nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags.  

Beide Vorhaben zusammen stellen mit einer Gesamtlänge von ca. 545 km (Luftlinie) eines der 

größten nationalen Infrastrukturprojekte und einen elementaren Baustein der Energiewende 

dar. Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung zur Änderung des Bundesbedarfsplan-

gesetzes vom 2. Juni 2021 den Auftrag formuliert, die beiden Vorhaben (V48 und V49) Ăso 

weit wie mºglich als paralleles Erdkabel auf einer Stammstreckeñ zu realisieren. 

1.2 Ziel des Antrags 

Die mit dem vorliegenden Antrag nach § 6 NABEG vorgelegten Unterlagen verfolgen den 

Zweck, ein Bundesfachplanungsverfahren nach den §§ 4 ff. NABEG für das Vorhaben Nr. 49 

ĂHºchstspannungsleitung Wilhelmshaven/Landkreis Friesland ï Lippetal/Welver/Hamm; 

Gleichstromñ einzuleiten. Der Gesetzgeber hat mit dem BBPlG die energiewirtschaftliche Not-

wendigkeit der im Bedarfsplan aufgeführten Vorhaben zur Gewährleistung eines sicheren und 

zuverlässigen Netzbetriebs festgestellt (§ 1 Abs. 1 BBPlG). Durch die Ausweisung als länder-

übergreifende Leitung i. S. d. § 2 Abs. 1 BBPlG wird der Anwendungsbereich des NABEG (§ 2 

Abs. 1 NABEG) und des darin enthaltenen Zulassungsregimes eröffnet. 

Nach Maßgabe der §§ 5, 12 NABEG liegt die Bundesfachplanung in der Zuständigkeit der 

Bundesnetzagentur (BNetzA). Ziel der Bundesfachplanung ist es, einen raum- und umweltver-

träglichen Trassenkorridor festzulegen, der zudem technisch und ökonomisch sinnvoll ist. 

Nach dem Positionspapier der BNetzA soll dieser eine Breite von 500 m bis 1.000 m aufwei-

sen.  
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Der genaue Verlauf der Leitung selbst wird erst in den folgenden Planfeststellungsverfahren 

festgelegt. Der Antrag der Vorhabenträgerin nach § 6 NABEG leitet das Bundesfachplanungs-

verfahren ein und markiert die erste Stufe des Verfahrens zur Bundesfachplanung. Nach der 

Durchführung der Antragskonferenz(en) (§ 7 NABEG) wird nach § 7 Abs. 4 NABEG der Un-

tersuchungsumfang der nach § 8 NABEG einzureichenden Unterlagen durch die BNetzA fest-

gelegt. Nach Einreichung dieser Unterlagen findet eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung durch die BNetzA statt. Mit Abschluss der Bundesfachplanung nach § 12 NABEG be-

stimmt die BNetzA den Verlauf eines verbindlichen Trassenkorridors. 

1.3 Vorhabenträgerin 

Vorhabenträgerin und Antragstellerin für Planung, Bau und Betrieb der hier beantragten Lei-

tung ist die: 

Amprion GmbH 

Robert-Schumann-Straße 7  

44263 Dortmund  

Die Amprion GmbH ist ein bedeutender Übertragungsnetzbetreiber in Europa und betreibt mit 

11.000 km das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland. Von Niedersachsen bis zu den 

Alpen werden mehr als 27 Millionen Menschen über das Amprion-Netz versorgt. Das Netz mit 

den Spannungsstufen 380 kV und 220 kV steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminie-

rungsfrei sowie zu marktgerechten und transparenten Bedingungen zur Verfügung. Darüber 

hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich für die Koordination des Verbundbetriebs in 

Deutschland sowie im nördlichen Teil des europäischen Höchstspannungsnetzes. 

Nach dem Gesetz ist die Amprion GmbH als Übertragungsnetzbetreiberin verpflichtet, ein si-

cheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben und be-

darfsgerecht auszubauen, soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist, um damit zu einer sicheren 

Energieversorgung beizutragen (§§ 11, 12 EnWG). 
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1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Energiewende bildet das Projekt Korridor B. Das 

Projekt Korridor B wird durch zwei Einzelvorhaben gebildet, die nach Anlage 1 (zu § 1 Absatz 

1) zum BBPlG wie folgt bezeichnet sind: 

Á Vorhaben 48: Höchstspannungsleitung Heide West ï Polsum 

mit den Bestandteilen 

Ğ Heide West ï B 431 südlich Roßkopp (Wewelsfleth) 

Ğ B 431 südlich Roßkopp (Wewelsfleth) ï L 111 östlich Allwörden (Freiburg 

(Elbe)/Wischhafen) 

Ğ L 111 östlich Allwörden (Freiburg (Elbe)/Wischhafen) ï Polsum 

Á Vorhaben 49: Höchstspannungsleitung Wilhelmshaven/Landkreis Friesland ï Lippe-

tal/Welver/Hamm 

Rund 4.000 Megawatt elektrische Leistung sollen beide Verbindungen insgesamt zukünftig 

übertragen. Dies entspricht dem Bedarf von etwa vier Millionen Menschen. Gemäß § 2 Abs. 5 

BBPlG sollen beide Vorhaben dabei vorrangig in Erdkabelbauweise errichtet werden. Der Be-

darf für diese Übertragungskapazität ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit, Strom 

aus erneuerbaren Energien aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Nordrhein-West-

falen zu transportieren, wo im Zuge der durch den Gesetzgeber beschlossenen Energiewende 

in den nächsten Jahren erhebliche Menge an derzeit verfügbarer Kraftwerksleistung vom Netz 

gehen wird. Der Bundesbedarfsplan sieht zudem den Einsatz einer Höchstspannungs-Gleich-

stromübertragung vor, mittels derer hohe Leistungen über große Entfernungen verlustarm 

übertragen werden können. Ebenso wird mit dem Vorhaben 49 die Verlegung eines Leerrohr-

systems mit geplant und beantragt, da das Vorhaben im Bundesbedarfsplan die ĂHñ-Kenn-

zeichnung erhalten hat und somit die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringli-

che Bedarf der Leerrohre feststeht.  

Die Fertigstellung des Korridors B ist für den Anfang der 2030er Jahre geplant.  

Während die im Bundesbedarfsplan vorgegebenen Netzverknüpfungspunkte Heide West und 

Polsum sowie Wilhelmshaven/Landkreis Friesland und Lippetal/Welver/Hamm als Anfangs- 

und Endpunkte der Höchstspannungsverbindung verbindlich sind, ist der konkrete Standort 

von Nebenanlagen, wie etwa Konvertern, durch die Benennung der Netzverknüpfungspunkte 

noch nicht vorgegeben. Konverter müssen nicht zwingend unmittelbar am Netzverknüpfungs-

punkt errichtet werden, sie können auch in räumlich begrenztem Umfang über eine Stichlei-

tung mit dem Netzverknüpfungspunkt verbunden werden. Zur Anbindung an das bestehende 

380-kV-Wechselspannungsnetz werden am Start- und Endpunkt der Verbindung Konverter 

benötigt, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln und umgekehrt. 



1 Einführung 

 

Erläuterungsbericht 
Seite 32 

Korridor B ï BBPlG Vorhaben 49 
Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

 
 

1.5 Beschreibung der Antragsunterlagen 

Nach § 6 S. 6 NABEG soll der Antrag Angaben enthalten, die die Festlegung des Untersu-

chungsrahmens nach § 7 NABEG ermöglichen und hat daher in allgemein verständlicher Form 

das geplante Vorhaben darzustellen. Der Antrag muss nach § 6 S. 7 NABEG ferner enthalten:  

1) in Frage kommende Verläufe des für die Ausbaumaßnahme erforderlichen Trassenkorri-

dors,  

2) bei Vorhaben im Sinne von § 2 Abs. 5 BBPlG eine Kennzeichnung von Erdkabel- und 

Freileitungsabschnitten sowie die Gründe, aus denen in Teilabschnitten ausnahmsweise 

eine Freileitung in Betracht kommt und  

3) Erläuterungen zu den nach Nummer 1 in Frage kommenden Verläufen unter Berücksich-

tigung der erkennbaren Umweltauswirkungen und der zu bewältigenden raumordneri-

schen Konflikte. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschafts-

rechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen 

im Recht der Endkundenbelieferung vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) am 29. Juli 2022 

ist es an sich nicht mehr erforderlich, einen Vorschlagstrassenkorridor zu ermitteln. Die 

Vorhabenträgerin hat sich aufgrund der bereits umfangreichen, durchgeführten Trassen-

korridoranalysen und -vergleiche jedoch entschieden, den bereits ermittelten Vorschlags-

trassenkorridor in den Antragsunterlagen mit darzustellen.  

Die Antragsunterlagen auf Bundesfachplanung nach § 6 NABEG setzen sich wie folgt zusam-

men: 

Á Erläuterungen zum Vorhaben, welche u. a. beinhalten: 

Ğ den Anlass und die Zielsetzung (vgl. Kap. 1.2), 

Ğ die gesetzlichen Grundlagen (vgl. Kap. 1.6), 

Ğ eine Bedarfsbegründung und den Antragsgegenstand (vgl. Kap. 1.7 und Kap. 1.9),  

Ğ eine Darlegung der vorgenommenen Abschnittsbildung sowie deren Begründung (vgl. 

Kap. 1.8), 

Ğ Angaben zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. Kap.1.10) sowie 

Ğ eine technische Beschreibung des Vorhabens (vgl. Kap. 2). 

Á Herleitung des Vorschlags eines Trassenkorridors und der infrage kommenden Alternati-

ven, welche 

Ğ die Planungsleit- und -grundsätze (Zielsystem) (vgl. Kap. 3), 

Ğ die Strukturierung des Untersuchungsraumes (vgl. Kap. 4),  

Ğ die Trassenkorridorfindung und -analyse (vgl. Kap. 5 und Kap. 6),  

Ğ den Vergleich von ermittelten Trassenkorridoren und den konkreten Vorschlag eines 

Trassenkorridors sowie der infrage kommenden Alternativen (vgl. Kap. 7) sowie 

Ğ die Konverterstandortbereiche und Anbindungskorridore (vgl. Kap. 8) enthält. 

Á Vorschlag zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die Erstellung der Unterlagen 

nach § 8 NABEG (vgl. Kap. 9), welche neben den allgemeinen Grundlagen im folgenden 

Verfahrensschritt insbesondere folgende Themen behandelt: 

Ğ die Raumverträglichkeitsstudie (RVS) (vgl. Kap. 9.2), 
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Ğ die Unterlagen zur Prüfung der Umweltbelange (Umweltbericht für die Strategische 

Umweltprüfung (SUP) (vgl. Kap. 9.3),  

Ğ die Natura 2000-Prüfungen (vgl. Kap. 9.4),  

Ğ die artenschutzrechtliche Ersteinschätzungen (vgl. Kap. 9.5), 

Ğ dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (vgl. Kap. 9.6), 

Ğ die immissionsschutzrechtlichen Ersteinschätzung (vgl. Kap. 9.7) und 

Ğ sonstige öffentliche und private Belange (vgl. Kap. 9.8). 

1.6 Gesetzliche Grundlagen 

1.6.1 Hintergrund der gesetzlichen Neuregelungen zur Bundesfach-

planung 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2010 ein Energiekonzept (Energiewende) beschlossen, wo-

nach bis zum Jahr 2050 rund 80 Prozent des elektrischen Stroms in Deutschland aus regene-

rativen Energien zu erzeugen sind. Die Folge des Energiekonzeptes ist ein Umbau der Strom-

versorgung von konventioneller zu weitgehend regenerativer Erzeugung. 

Überlagert wurde dieses Konzept von den Ereignissen um das Kernkraftwerk Fukushima in 

Japan im März 2011 und den daraus gezogenen politischen Konsequenzen. Ausgehend von 

der durch die Bundesregierung proklamierten Energiewende verabschiedete der Bundestag 

am 30. 06. 2011 ein umfangreiches Gesetzespaket, das den Bundesrat am 08. 07. 2011 pas-

sierte. Hier wurden insbesondere die Restlaufzeiten der deutschen Kernkraftwerke durch das 

Ă13. Gesetz zur  nderung des Atomgesetzesñ verk¿rzt (31. 07. 2011, BGBl. I S. 1704), eine 

ĂNeuregelung des Rechtsrahmens f¿r die Fºrderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energienñ erlassen (28. 07. 2011, BGBl. I S. 1634) und das ĂEnergiewirtschaftsgesetzñ umfas-

send novelliert (26. 07. 2011, BGBl. I S. 1554). Wesentlicher Teil des sogenannten Energie-

pakets war auch eine vollständige Umgestaltung der Planung und Genehmigung von Höchst-

spannungsleitungen. So gibt das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften 

in Artikel 1 der Bedarfsermittlung einen neuen Rechtsrahmen (§§ 12a ff. EnWG). Um den Aus-

stieg aus der Kernenergienutzung ohne Gefährdung der Stromversorgungssicherheit umset-

zen zu kºnnen, ist Ăein beschleunigter und hinreichend dimensionierter Netzausbau und vor 

allem -umbau erforderlichñ (Empfehlung Sondergutachten Sachverständigenrat für Umweltfra-

gen, ĂWege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgungñ, BT-Drs. 17/4890, S. 28, 287 ff.). 

Diese Empfehlung des Sachverständigenrates für Umweltfragen hat der Gesetzgeber mit dem 

ĂNetzausbaubeschleunigungsgesetz ¦bertragungsnetzñ (NABEG, BGBl. I S. 1690 vom 

28. 07. 2011) aufgegriffen, das für den Netzausbau an die ebenfalls mit dem Gesetzgebungs-

paket neu eingefügte Bedarfsermittlung in §§ 12a ff. EnWG anknüpft. 
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Als weiterer Baustein zur Erreichung der Ziele der Energiewende wurden das Bundes-Klima-

schutzgesetz vom 12. 12. 2019 sowie das ĂGesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 

Kohleverstromung (Kohleausstiegsgesetz)ñ vom 08. 08. 2020 erlassen. Ziel des Kohleaus-

stiegsgesetzes ist es, die Kohleverstromung in Deutschland planbar und wirtschaftlich ver-

nünftig zu beenden und den Umbau der Energieversorgung auf nachhaltige Energie voranzu-

treiben. Dieses bedeutet die Reduzierung und Beendigung der Stein- und Braunkohleverstro-

mung in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Bundesregierung hat sich mit dem ĂGesetz f¿r den Ausbau erneuerbarer Energienñ (Er-

neuerbare-Energien-Gesetz ï EEG 2021) nunmehr das Ziel gesetzt, dass der Anteil des aus 

erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 

2030 steigen soll und ferner vor dem Jahr 2050 der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland erzeugt oder verbraucht wird, klimaneutral erzeugt wird (§ 1 EEG 

2021). 

Die Klimaschutzziele wurden auch aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 24. 03. 2021 

zum Klimaschutzgesetz weiter ambitioniert. Das BVerfG hat entschieden, dass hinreichende 

Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 zu treffen sind.  

Die größte Herausforderung des Erreichens der Klimaneutralität in der Stromversorgung ist 

es, die Infrastruktur und damit auch das Stromübertragungsnetz anzupassen. Der seit Jahren 

gewünschte und anhaltende Zubau von regenerativen Energien erhöht ï ungeachtet der An-

strengungen zur Energieeinsparung ï den Bedarf an neuen und teils auch anders konfigurier-

ten Netzen. Mit den neuen Instrumenten einer detaillierten Bedarfsermittlung und sich an-

schließenden Bundesfachplanungs- und Planfeststellungsverfahren sollte das Ziel einer er-

heblichen Beschleunigung der Genehmigungs- und Realisierungszeiten erreicht werden.  

Mit dem Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus vom 

21. 12. 2015 (BGBl. I S. 2490) hat der Gesetzgeber einen Erdkabelvorrang für bestimmte 

Höchstspannungsgleichstromverbindungen eingeführt. Leitungen zur Höchstspannungs-

Gleichstrom¿bertragung (HG¦) der im Bundesbedarfsplan mit ĂEñ gekennzeichneten Vorha-

ben sind nach den Maßgaben der § 2 Abs. 5 i. V. m. § 3 BBPlG vorrangig als Erdkabel zu 

errichten und zu betreiben. 
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1.6.2 Gesetzliches Stufensystem zur Verwirklichung von Neubauvor-

haben  

Im Einzelnen lassen sich im Zuge der durch die Energiewende veranlassten Beschleunigungs-

bemühungen beim Netzausbau für Vorhaben, die dem Anwendungsbereich des NABEG un-

terliegen, im Wesentlichen drei Regelungsebenen unterscheiden:  

Á Ermittlung des Netzausbaubedarfs (Bedarfsermittlung) 

Á Festlegung der Trassenkorridore (Bundesfachplanung) 

Á Genehmigung der Leitungsbauvorhaben (Planfeststellungsverfahren)  

Á Die erste Phase der Übertragungsnetzplanung umfasst die netzplanerische Bedarfsermitt-

lung und vollzieht sich in den Schritten der Erstellung des Szenariorahmens nach § 12a 

EnWG, der Erstellung und Bestätigung des Netzentwicklungsplans nach §§ 12b und 12c 

EnWG sowie der Verabschiedung des Bundesbedarfsplangesetzes nach § 12e EnWG.  

Die zweite Phase, welche die großräumige Planung der Höchstspannungsleitungen betrifft, 

knüpft an die Bedarfsfeststellung im Bundesbedarfsplangesetz an. Im Hinblick auf die Vorha-

ben des Bedarfsplans, welche in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, umfasst diese 

Phase die Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG.  

Die Planfeststellung nach §§ 18 ff. NABEG, die mit dem Planfeststellungsbeschluss gem. § 24 

NABEG endet, schließt sich sodann als dritte Phase an. 

Die vorliegend beantragte Bundesfachplanung ersetzt für Projekte, die in den Anwendungs-

bereich des NABEG fallen, das sonst für große Stromleitungsausbauprojekte übliche Raum-

ordnungsverfahren, geht aber inhaltlich über dieses hinaus.  

Das von der BNetzA durchzuführende Bundesfachplanungsverfahren nach den §§ 4 ff. 

NABEG knüpft ausweislich § 2 Abs. 1 und § 4 S. 1 NABEG an das Bundesbedarfsplangesetz 

an. Die Vorschriften des NABEG insgesamt ï und damit auch das Bundesfachplanungsver-

fahren ï gelten nur für die Errichtung oder Änderung von (bundes)länderübergreifenden oder 

grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen und Anbindungsleitungen von den Offs-

hore-Windpark-Umspannwerken zu den Netzverknüpfungspunkten an Land, die in dem Bun-

desbedarfsplangesetz als solche gekennzeichnet sind; dies gilt seit der jüngsten Gesetzesno-

velle (Gesetz vom 19. 07. 2022, BGBl. I S. 1214) allerdings nur, soweit nicht entweder auf-

grund gesetzlicher Kennzeichnung im Bundesbedarfsplangesetz wegen vorhandener Bünde-

lungsmöglichkeiten mit anderen Vorhaben oder aufgrund eines im Rahmen der Netzentwick-

lungsplanung festgelegten und verbindlich zu nutzenden Präferenzraums auf die Bundesfach-

planung zu verzichten ist. Für alle übrigen Projekte des Übertragungsnetzausbaus sind wie 

bislang Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren nach EnWG durchzuführen. 

Der rechtliche Rahmen der Verfahren zur Bundesfachplanung wird im Folgenden unter Kapitel 

1.6.3 noch eingehender erläutert.  
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Als nächste Phase im Genehmigungsverfahren schließt sich nach der Bundesfachplanung das 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 18 ff. NABEG dar, welches mit dem Planfeststellungsbe-

schluss nach § 24 NABEG abgeschlossen wird. Im NABEG wird die Planfeststellungspflichtig-

keit von Errichtung, Betrieb sowie Änderung von Leitungen im Sinne des § 2 Abs. 1 NABEG 

festgelegt. Auf Antrag des Vorhabenträgers können die für den Betrieb von Energieleitungen 

notwendigen Anlagen in das Planfeststellungsverfahren integriert und durch Planfeststellung 

zugelassen werden (§ 18 Abs. 2 NABEG). Das Planfeststellungsverfahren erfolgt in mehreren 

Schritten, indem zunächst ein Antrag auf Planfeststellung durch den Vorhabenträger bei der 

Planfeststellungsbehörde gestellt wird (§ 19 NABEG). Anschließend findet gem. § 20 NABEG 

eine öffentliche Antragskonferenz statt, als deren Ergebnis der Untersuchungsrahmen festge-

legt wird. Der Vorhabenträger reicht schließlich gem. § 21 NABEG den auf Grundlage der Er-

gebnisse der Antragskonferenz bearbeiteten Plan bei der Planfeststellungsbehörde zur Durch-

führung des Anhörungsverfahrens ein. Nach Durchführung des Anhörungsverfahrens ein-

schließlich des Erörterungstermins (§ 22 NABEG) wird der Plan von der Bundesnetzagentur 

durch Planfeststellungsbeschluss nach § 24 Abs. 1 NABEG festgestellt. Damit ist das Verfah-

ren zur Planung der Ausbaumaßnahme abgeschlossen. Gegen den Planfeststellungsbe-

schluss sind Rechtsmittel möglich. 

1.6.3 Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG 

Einordnung des Instruments der Bundesfachplanung  

Die Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG ist ein Planungsinstrument, das den im Wege 

der energiewirtschaftlichen Bedarfsermittlung festgestellten Stromübertragungsbedarf in einen 

räumlich konkretisierten Ausbaubedarf überführt. Denn die Bundesfachplanung dient nach § 4 

NABEG dazu, für die vom NABEG erfassten Stromübertragungsleitungen Trassenkorridore zu 

bestimmen, welche die Grundlage für die nachfolgenden Planfeststellungsverfahren bilden. 

§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NABEG definiert diese Trassenkorridore als die als Entscheidung der Bun-

desfachplanung auszuweisenden, zwischen den Netzverknüpfungspunkten verlaufenden Ge-

bietsstreifen, innerhalb derer die Trasse einer Stromleitung verlaufen soll. Nach den Gesetz-

gebungsmaterialien und dem Methodenpapier der BNetzA sollen diese Korridore eine Breite 

von ca. 500ï1.000 Meter aufweisen. 

Die Besonderheit der Bundesfachplanung liegt darin, dass sie eine Planungsart Ăsui generisñ 

darstellt. Sie enthält zwar Elemente verschiedener üblicher Planungsverfahren, entzieht sich 

allerdings einer exakten Einordnung in bisherige Planungsinstrumente. Die Bundesfachpla-

nung ist vor allem nicht mit den Raumordnungsverfahren gemäß § 15 des Raumordnungsge-

setzes (ROG) i. V. m. den Landesplanungsgesetzen gleichzusetzen. Zwar tritt die Bundes-

fachplanung für die NABEG-Vorhaben an die Stelle der Raumordnungsverfahren (§ 28 S. 1 

NABEG) und es stimmen auch die inhaltlichen Prüfprogramme teilweise überein (vgl. § 5 

Abs. 1 S. 3 NABEG; § 15 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 ROG).  
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Die Bundesfachplanung geht jedoch in verschiedener Hinsicht über Raumordnungsverfahren 

hinaus. Insbesondere sind bei der Bundesfachplanung nicht nur die Auswirkungen eines Vor-

habens auf raumbedeutsame Belange zu prüfen, sondern auf alle öffentlichen und privaten 

Belange, soweit sie auf der Ebene der Bundesfachplanung bereits erkennbar sind. 

Inhaltliches Prüfungsprogramm der Bundesfachplanung 

Dem Charakter eines fachplanerischen Verfahrens entsprechend bedarf es für die Bestim-

mung der Trassenkorridore in der Bundesfachplanung einer umfassenden Abwägungsent-

scheidung, in der die BNetzA gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 NABEG prüft, ob der Verwirklichung des 

Vorhabens in einem Trassenkorridor überwiegende öffentliche oder private Belange entge-

genstehen. Dies umfasst neben einer Raumverträglichkeitsuntersuchung (§ 5 Abs. 1 S. 3 

NABEG) sowie einer Prüfung der Umweltbelange im Rahmen einer Strategischen Umweltprü-

fung (§ 5 Abs. 4 NABEG) auch die Prüfung der Auswirkungen einer Verwirklichung des Vor-

habens auf sonstige Belange. Bei der Abwägung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ï 4 NABEG werden 

die Belange mit dem ihnen jeweils zukommenden Gewicht berücksichtigt. Dabei ist der Reali-

sierung der Stromleitungen, die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, ein sehr hohes 

Gewicht beizumessen: Sie sind aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses und 

im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich (§ 1 S. 3 NABEG). 

Nach § 5 Abs. 4 NABEG sind Gegenstand der Prüfung der BNetzA in der Bundesfachplanung 

auch etwaige ernsthaft in Betracht kommende Alternativen von Trassenkorridoren. Das 

NABEG knüpft hier an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes an, wonach aus 

dem Abwägungsgebot folgt, dass die Planungsbehörde bei der Zusammenstellung des Abwä-

gungsmaterials sämtliche ernsthaft in Betracht kommenden Alternativlösungen berücksichti-

gen muss. Dabei besteht gemäß § 7 Abs. 3 S. 4 NABEG bei der Bundesfachplanung die Be-

sonderheit, dass die BNetzA nicht an den Antrag der Vorhabenträgerin gebunden ist, sondern 

auch solche Alternativen zu berücksichtigen hat, die andere Verfahrensbeteiligte in substanti-

ierter Weise in das Verfahren einbringen, oder die sie selbst für abwägungsrelevant erachtet. 

Verfahrensablauf im Regelverfahren 

Der Ablauf eines Bundesfachplanungsverfahrens richtet sich nach den §§ 6 ï 14 NABEG. Da-

bei sind auf Grundlage einer gestuften Antragstellung grundsätzlich zwei Phasen zu unter-

scheiden:  

Á Die Phase der Vorbereitung des Planungsverfahrens, in welcher der Antrag nach § 6 

NABEG erarbeitet und bei der BNetzA eingereicht wird, und  

Á die Erstellung und Einreichung der Unterlagen nach § 8 NABEG.  

Als Bindeglied zwischen beiden Phasen fungiert die öffentliche Antragskonferenz nach § 7 

NABEG, auf deren Grundlage die BNetzA den Untersuchungsrahmen festlegt und den erfor-

derlichen Inhalt der vom ÜNB (Übertragungsnetzbetreiber) nach § 8 NABEG einzureichenden 

Unterlagen bestimmt (§ 7 Abs. 4 NABEG). 
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Nach Einreichung dieses Antrags hat die BNetzA nach § 7 Abs. 1 S. 1 NABEG unverzüglich 

eine Antragskonferenz durchzuführen, in welcher die Angaben des Vorhabenträgers als Erör-

terungsgrundlage für die Festlegung des Untersuchungsrahmens sowie die Bestimmung des 

Inhalts der Unterlagen nach § 8 NABEG durch die BNetzA dienen. Die Antragskonferenz dient 

nach § 7 Abs. 1 S. 4 NABEG zugleich als Scoping-Termin i. S. d. § 39 Abs. 4 S. 2 UVPG für 

die Strategische Umweltprüfung. Als Teilnehmer geladen werden der Vorhabenträger und die 

betroffenen Träger öffentlicher Belange (insbesondere die für die Landesplanung zuständigen 

Landesbehörden) sowie die Vereinigungen, deren satzungsmäßiger Aufgabenbereich berührt 

wird (vgl. § 2 Abs. 9 Hs. 2 UVPG). Die Antragskonferenz ist gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 Hs. 1 

NABEG öffentlich. 

Entsprechend der von der BNetzA auf Grund der Ergebnisse der Antragskonferenz zu treffen-

den Festlegung des Untersuchungsrahmens und der Bestimmung des erforderlichen Inhalts 

der einzureichenden Unterlagen stellt die Vorhabenträgerin die Unterlagen nach § 8 NABEG 

zusammen. Diese umfassen regelmäßig insbesondere eine Raumverträglichkeitsuntersu-

chung, einen Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung, Unterlagen zur Prüfung der 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000, eine artenschutzrecht-

liche Ersteinschätzung sowie eine Prüfung sonstiger öffentlicher und privater Belange hinsicht-

lich des vorgeschlagenen Trassenkorridors und etwaiger ernsthaft in Betracht kommender Al-

ternativen. Auf dieser Grundlage erfolgt gemäß § 9 NABEG eine Behörden- und Öffentlich-

keitsbeteiligung, die nach § 10 NABEG auch regelmäßig einen Erörterungstermin umfasst. 

Nach § 12 Abs. 1 NABEG ist die Bundesfachplanung binnen sechs Monaten nach Vorliegen 

der vollständigen Unterlagen bei der BNetzA abzuschließen. Die Bundesfachplanungsent-

scheidung enthält den Verlauf eines raumverträglichen Trassenkorridors, der Teil des Bundes-

netzplans (§ 17 NABEG) wird. Darin enthalten sind auch die an den Landesgrenzen gelegenen 

Länderübergangspunkte und eine Bewertung sowie eine zusammenfassende Erklärung der 

Umweltauswirkungen gemäß §§ 43 und 44 UVPG des Trassenkorridors. 

Ferner enthält die Bundesfachplanungsentscheidung das Ergebnis der Prüfung von alternati-

ven Trassenkorridoren sowie eine Kennzeichnung, inwieweit sich der Trassenkorridor für die 

Errichtung und den Betrieb eines Erdkabels eignet (§ 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ï 4 NABEG). Die 

Entscheidung ist nach § 13 NABEG den Trägern öffentlicher Belange bekanntzugeben sowie 

im Internet zu veröffentlichen. 

Bundesfachplanungsentscheidungen sind nach § 15 Abs. 1 S. 1 NABEG für die Planfeststel-

lungsverfahren nach §§ 18 ff. NABEG verbindlich. Mangels Außenwirkung kommen gegen 

Bundesfachplanungsentscheidungen grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtsbehelfe in Be-

tracht, sondern es erfolgt eine inzidente Überprüfung in eventuellen Rechtsbehelfsverfahren 

gegen einen nachfolgenden Planfeststellungsbeschluss (§ 15 Abs. 3 NABEG).  
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Allerdings können Bundesländer, die von der Bundesfachplanungsentscheidung betroffen 

sind, nach § 14 NABEG innerhalb eines Monats nach Übermittlung der Entscheidung Einwen-

dungen erheben, zu denen die BNetzA innerhalb eines Monats nach Eingang der Einwendun-

gen Stellung zu nehmen hat. 

1.7 Bedarfsbegründung der Erforderlichkeit des Vorhabens, 

Antragsbegründung 

Der Gesetzgeber hat die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf 

f¿r das antragsgegenstªndliche Vorhaben ĂHºchstspannungsleitung Wilhelmshaven/Land-

kreis Friesland; Gleichstromñ (Nr. 49 der Anlage zum Bundesbedarfsplan) gem. § 1 Abs. 1 

BBPlG festgelegt. Diese Feststellung ist verbindlich, so dass die energiewirtschaftliche Not-

wendigkeit und der vordringliche Bedarf im Rahmen der Bundesfachplanung nicht mehr zu 

prüfen, oder infrage zu stellen ist. Ebenso wurde die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für 

das Vorhaben ĂHºchstspannungsleitung Heide West ï Polsum; Gleichstromñ (Nr. 48 der An-

lage zum Bundesbedarfsplan) gem. § 1 Abs. 1 BBPlG festgelegt, so dass der Bedarf gleicher-

maßen für beide Vorhaben des Gesamtprojekts Korridor B gegeben ist. 

Der Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergienutzung, die Reduzierung bzw. der Ausstieg 

aus der Nutzung fossiler Energieträger, der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie 

der steigendende Strombedarf stellen an das Stromnetz in Deutschland große Herausforde-

rungen. So wird Strom aus erneuerbaren Energien häufig verbrauchsfern erzeugt und muss 

über weite Strecken zu den Verbrauchern transportiert werden. Dadurch hat sich die Belastung 

des deutschen Strom-Transportnetzes in den letzten Jahren stark erhöht. Durch die unter-

schiedliche regionale Verteilung des Ausbaus der abhängig von Wetter und Jahreszeiten 

schwankenden Erzeugung aus Wind (stärker im Norden) und Sonne (mehr im Süden) und die 

notwendige Einbindung der konventionellen Erzeugungszentren muss das Übertragungsnetz 

einen Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage ï insbesondere zwischen Nord-, West- und 

Süddeutschland ï gewährleisten. 

Ferner wurde mit dem Kohleausstiegsgesetz beschlossen, die Erzeugung elektrischer Energie 

durch den Einsatz von Kohle in Deutschland möglichst stetig zu reduzieren und zu beenden. 

Ziel dabei ist, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine sichere, preisgünstige, effiziente 

und klimaverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität zu gewährleisten. Die Re-

duzierung der Kohleverstromung soll stufenweise und spätestens bis zum Ablauf des Kalen-

derjahres 2038 komplett erfolgt sein, wobei aufgrund marktwirtschaftlicher Gegebenheiten da-

von auszugehen ist, dass der Kohleausstieg faktisch noch früher erfolgt.  

Diese tiefgreifenden Änderungen auf den Erzeugungsmärkten sowie die sich insgesamt 

grundlegend ändernde Struktur der Strommärkte ï angefangen von der Notwendigkeit des 

Betriebs von Speichern bis hin zur Schaffung möglicher Kapazitätsmärkte ï erfordern eine 

grundlegende Neuausrichtung der Netzplanung.  
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Die neue Struktur der Energiegewinnung erfordert damit ein leistungsfähiges Stromnetz, das 

in wenigen Jahren zuverlässig zur Verfügung stehen muss. Dies betrifft vor allem die Haupt-

transportachsen in Nord-Süd-Richtung. 

Die Erzeugungslandschaft Norddeutschlands ist durch eine Vielzahl von regenerativen On 

shore- und Offshore-Energiequellen geprägt, welche bei hohen Einspeisungen den Bedarf der 

norddeutschen Lasten übersteigt. Hingegen ist Nordrhein-Westfalen durch seine ausgeprägte 

konventionelle Erzeugungskapazität und seine Nähe zu den Lastschwerpunkten im Ruhrge-

biet und Rheinland gekennzeichnet. Dieses Verhältnis wird bis zum Jahr 2038 durch den wei-

teren Zubau von EEG-Erzeugern im Norden und die stufenweise Reduzierung von Kohlekraft-

werksstandorten in NRW deutlich verstärkt. 

Durch die Übertragung von entstehenden Leistungsüberschüssen in Schleswig-Holstein und 

Niedersachsen zu den Lastschwerpunkten in Nordrhein-Westfalen wird durch den Korridor B 

mit den HGÜ-Verbindungen Nr. 49 von Wilhelmshaven/Landkreis Friesland nach Lippe-

tal/Welver/Hamm und Nr. 48 von Heide nach Polsum die insbesondere aus der Kohleverstro-

mung wegfallende Erzeugungskapazität in Nordrhein-Westfalen kompensiert. 

Zusätzlich zum analysierten Übertragungsbedarf des Korridor B ist nach dem von der Bundes-

netzagentur zuletzt bestätigtem Netzentwicklungsplan 2035 (50HERTZ TRANSMISSION GMBH, 

AMPRION GMBH, TENNET TSO GMBH, TRANSNET BW GMBH 2021) weiterer zukünftiger Nord-

Süd-Transportbedarf auf dem ĂPfad zur Klimaneutralitªtñ dargelegt. Im Sinne der Beschleuni-

gung der Prozesse wird es daher als angebracht angesehen, bereits jetzt Vorsorge zu treffen, 

um eine schnelle Umsetzung der weiteren sich ergebenden Netzausbaumaßnahmen zu ge-

währleisten. Dementsprechend ist es angebracht, in der Planung der Vorhaben für Korridor B 

bereits Leerrohre für potenzielle weitere Systeme mit einzubeziehen. Der Gesetzgeber hat 

diesen Bedarf dadurch bestätigt, dass die Vorhaben 48 und 49 des Korridor B im Bundesbe-

darfsplangesetz (BBPlG) mit der ĂHñ-Kennzeichnung versehen wurden. Die ĂHñ-Kennzeich-

nung stellt die Anforderung an die Vorhabenträgerin zusätzlich zum Erdkabel noch Leerrohre 

für weitere Stromleitungen vorzusehen. Dieser Notwendigkeit wird die Vorhabenträgerin 

dadurch gerecht, dass Sie für beide Vorhaben je ein Leerrohrsystem mit der Möglichkeit der 

analogen Übertragungsleistung wie Vorhaben 48 und 49 des Korridor B in die Planung einbe-

zieht.  

1.8 Abschnittsbildung 

Der § 6 NABEG eröffnet die Möglichkeit, den Antrag auf einzelne angemessene Abschnitte 

von Trassenkorridoren zu beschränken. Die Abschnittsbildung dient in erster Linie dem Zweck, 

das Verfahren und die inhaltliche Komplexität der Bundesfachplanung handhabbar zu ma-

chen.  
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Die BNetzA als zuständige Genehmigungsbehörde hat ihrer Erwartungshaltung hinsichtlich 

der Abschnittsbildung auch in ihrem Positionspapier (BNETZA 2016) Ausdruck verliehen, in-

dem sie die Durchführung der Bundesfachplanung in Abschnitten zum Grundsatz erhebt, von 

dem nur in begründeten Sonderfällen abgewichen werden solle. In diesem Zusammenhang 

ist darauf hinzuweisen, dass die BNetzA den Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 5 Abs. 8 

NABEG auch ohne entsprechenden Antrag abschnittsweise bescheiden könnte. Aufgrund der 

besseren Handhabbarkeit und Übersichtlichkeit wird indes schon der Antrag auf Bundesfach-

planung für das Vorhaben 49 durch die Vorhabenträgerin in fünf Abschnitte unterteilt. 

1.8.1 Rechtliche Zulässigkeit der Abschnittsbildung 

Die Rechtsfigur der planungsrechtlichen Abschnittsbildung ist im Fachplanungsrecht allge-

mein als Ausprägung des Abwägungsgebots anerkannt. Ihr liegt die Erwägung zugrunde, dass 

angesichts vielfältiger Schwierigkeiten, die mit einer detaillierten Streckenplanung verbunden 

sind, die Planfeststellungsbehörde ein planerisches Gesamtkonzept häufig nur in Teilabschnit-

ten prüfen kann (vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 18. 07. 2013 ï 7 A 4.12, BVerwGE 147, 

184 = NVwZ 2013, 1605). Der § 6 S. 5 NABEG greift die von der Rechtsprechung für die Plan-

feststellung insbesondere linienförmiger Infrastrukturvorhaben entwickelte Möglichkeit auf, die 

Planung abschnittsweise durchzuführen. Hinsichtlich der Anforderungen an eine zulässige Ab-

schnittsbildung kann daher eine Orientierung an den von der Rechtsprechung aufgestellten 

Voraussetzungen erfolgen.  

Wann ein Planungsabschnitt angemessen ist, muss anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt 

werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu die folgenden Kriterien entwickelt (vgl. etwa 

BVerwG, Urt. v. 15. 12. 2016 ï 4 A 4.15).  

(1) Die abschnittsweise Planfeststellung darf nicht dazu führen, dass die durch die Gesamt-

planung ausgelösten Probleme unbewältigt bleiben oder der zu gewährleistende Rechtsschutz 

aufgrund übermªÇiger ĂParzellierungñ (Teilung in kleine Abschnitte) des Planungsverlaufs fak-

tisch unmöglich wird (Grundsatz umfassender Problembewältigung und Rechtsschutzgaran-

tie). Sachfragen, die sich nur einheitlich lösen lassen, dürfen auch nur einheitlich geplant und 

entschieden werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass durch die Bildung von Abschnitten 

die Prüfung von Planungsalternativen bei einer auf die Gesamtplanung bezogenen Betrach-

tung nicht verkürzt wird.  

(2) Der gebildete Streckenabschnitt bedarf vor dem Hintergrund der Gesamtplanung einer ei-

genen sachlichen Rechtfertigung. Dabei hat das BVerwG die lange Zeit offengelassene Frage, 

ob ein Leitungsabschnitt vor dem Hintergrund der Gesamtplanung nur dann sachlich gerecht-

fertigt ist, wenn er eine selbstständige Versorgungsfunktion besitzt, mit Urteil vom 15. 12. 2016 

(4 A 4.15) klar verneint. Anders als etwa im Fernstraßenrecht kann dieses Kriterium beim 

Energieleitungsrecht, ebenso wie bei schienengebundenen Anlagen, nicht herangezogen wer-

den.  
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(3) Der Verwirklichung des Gesamtvorhabens dürfen nach einer summarischen Prüfung auch 

im weiteren Verlauf keine von vornherein unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen 

(Prognose des Nichtvorliegens unüberwindbarer Hindernisse). Die Zulässigkeit der Ab-

schnittsbildung setzt daher eine vorläufige positive Gesamtprognose im Hinblick auf Folgeab-

schnitte bzw. das Gesamtvorhaben voraus. Dies läuft aber nicht darauf hinaus, bereits im 

Rahmen der Genehmigung des einzelnen Abschnitts die Zulassungsfähigkeit nachfolgender 

Planabschnitte mit derselben Intensität wie den konkret zur Entscheidung anstehenden Ab-

schnitt zu prüfen. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist stattdessen die Prognose, dass der 

Verwirklichung der weiteren Planungsschritte keine von vornherein unüberwindlichen Hinder-

nisse entgegenstehen.  

Die Entscheidung über die Bildung von Abschnitten muss in jedem Einzelfall sachgerecht und 

begründet sein. 

1.8.2 Abschnitte 

Die Erstellung der Antragsunterlagen nach § 6 NABEG erfolgt für das Gesamtvorhaben. Dies 

schließt die Auswahl eines Vorschlagstrassenkorridors sowie der infrage kommenden Alter-

nativen ein. Die verfahrensrechtliche Einreichung des Antrags nach § 6 NABEG erfolgt dabei 

abschnittsweise durch einzelne Anträge, die sich auf die definierten Abschnitte beziehen. 

Folgende fünf Abschnitte wurden für das Vorhaben 49 gebildet: 

Á V49 Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

Á V49 Nord 2 Friesland ï Cloppenburg 

Á V49 Mitte Cloppenburg ï Steinfurt 

Á V49 Süd 1 Steinfurt ï Warendorf 

Á V49 Süd 2 Warendorf ï Hamm 

In der nachstehenden Abb. 1-1 ist die Abschnittsbildung für beide Vorhaben des Korridor B 

dargestellt. Insgesamt ergeben sich elf Abschnitte. 
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Abb. 1-1: Übersicht Abschnittsbildung Korridor B 
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Die Bildung der Abschnitte erfolgt dabei auf Grundlage der Ergebnisse von Trassenkorridor-

findung, -analyse und ïvergleich sowie durch räumliche oder administrative Gegebenheiten. 

Im Zuge der fachlichen Untersuchung der Korridoralternativen erfolgt eine vollständige Be-

trachtung des Trassenkorridornetzes. Diese Betrachtung erfolgt ungeachtet der Bildung von 

Abschnittsgrenzen. Die fachliche Bewertung von Korridorvarianten wird also nicht durch Ab-

schnittsgrenzen beeinflusst oder eingeschränkt. Daher kann es durch die Abschnittsbildung 

auch zu keinem frühzeitigen Ausschluss von Alternativen kommen.  

Die vorliegende Einteilung der Abschnitte ermöglicht eine bessere Überschaubarkeit der lokal 

und regional zu berücksichtigenden Belange und zu bewältigenden Probleme. Der Kreis der 

im Verfahren zu Beteiligenden bleibt bei dieser Abschnittsabgrenzung handhabbar. Anderer-

seits ergibt sich hiermit im Hinblick auf die Gestaltung der Bundesfachplanung für das Ge-

samtvorhaben eine ausreichend große, sinnvolle Abschnittslänge; eine übermäßige Parzellie-

rung, die eine angemessene Problembewältigung behindern könnte, erfolgt nicht. 

Bezüglich der in Kapitel 1.8.1 dargestellten Kriterien zur Abschnittsbildung kann projektbezo-

gen festgestellt werden: 

Keine unbewältigten Probleme der Gesamtplanung und gewährleisteter Rechtsschutz  

Durch das abschnittsübergreifend angewendete Zielsystem, die ganzheitliche Betrachtung im 

Zuge der Strukturierung des Untersuchungsraumes sowie die ï diesen gesamten Untersu-

chungsraum einbeziehende ï Vorgehensweise und Umsetzung bei Trassenkorridorfindung, -

analyse und -vergleich ist eine Verknüpfung des jeweiligen Abschnitts zum Gesamtprojekt ge-

währleistet. Im Rahmen von Trassenkorridorfindung, -analyse und -vergleich wurden Korridore 

auf Grundlage des abschnittsübergreifend geltenden Zielsystems und des einheitlichen me-

thodischen Vorgehens zur Strukturierung des Untersuchungsraumes zwischen den Netzver-

knüpfungspunkten ermittelt und bewertet. Einheitlich zu betrachtende Fragen werden einer 

einheitlichen Lösung zugeführt.  

Hinsichtlich des Erfordernisses des zu gewährleistenden Rechtsschutzes bestehen keine Be-

denken gegen die vorgenommene Abschnittsbildung. Es ist die Besonderheit der Bundesfach-

planung zu berücksichtigen, dass gemäß § 15 Abs. 3 S. 2 NABEG die Entscheidung nach § 12 

NABEG nur im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen die Zulassungsentscheidung für 

die jeweilige Ausbaumaßnahme überprüft werden kann. Rechtsschutzthemen werden daher 

erst relevant, wenn sich ein durch die Planfeststellung Betroffener inzident gegen die Bundes-

fachplanung wendet. Insoweit sind keine Beeinträchtigungen des Rechtsschutzes durch die 

Abschnittsbildung im Rahmen der Bundesfachplanung ersichtlich. Es entstehen auch keine 

sonstigen Rechtsschutzeinschrªnkungen, beispielsweise durch eine ¿bermªÇige ĂParzellie-

rungñ des Planungsverlaufs. 
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Eigenständige Funktion 

Dem in Rede stehenden Leitungsabschnitt fehlt nicht die eigene sachliche Rechtfertigung vor 

dem Hintergrund der Gesamtplanung. Er ist Bestandteil der als Vorhaben Nr. 49 in der Anlage 

zu § 1 Abs. 1 BBPlG aufgeführten Höchstspannungsleitung, für deren Verwirklichung ein vor-

dringlicher Bedarf besteht. Aufgrund derselben Erwägungen wie beispielsweise bei der Schie-

nenplanung (Weitmaschigkeit des Eisenbahnnetzes) bedarf es darüber hinaus keiner selbst-

ständigen Funktion für den jeweiligen Planungsabschnitt beim Neubau von Hochspannungs-

leitungen. Eine solche kann insbesondere für Gleichstromvorhaben wie die antragsgegen-

ständliche Planung nicht verlangt werden, da diese lediglich über die Konverterstationen mit 

dem Wechselstromnetz verknüpft sind und entsprechende Ein- und Ausspeisungen nur dort 

möglich sind. 

Prognostische Beurteilung des Gesamtvorhabens / Keine unüberwindbaren Hinder-

nisse 

Bezüglich der Umsetzung des Vorhabens 49 zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wil-

helmshaven/Landkreis Friesland und Lippetal/Welver/Hamm sind zum Zeitpunkt bzw. Kennt-

nisstand der Antragsstellung keine unüberwindbaren Hindernisse absehbar. 

Die festzustellenden Abschnitte des Vorschlagstrassenkorridors und der dargestellten Tras-

senkorridorvarianten beziehen nach der vorliegenden Planung ihren primären Sinn aus der 

insgesamt abgewogenen Gesamtplanung und der überörtlichen Trassenkorridorführung. Der 

vorgeschlagene Trassenkorridor sowie die dargestellten Trassenkorridoralternativen, welche 

in den hier zur Bundesfachplanung beantragten Abschnitten enthalten sind, wurden in einer 

umfänglichen flächendeckenden Suche unter Auswertung umwelt- und raumstruktureller 

Raumwiderstände sowie unter Betrachtung der bautechnischen Machbarkeit hergeleitet und 

Realisierungshemmnisse identifiziert. In den identifizierten Korridoren sind demnach keine 

Konflikte ersichtlich, die die Verwirklichung des Projekts insgesamt infrage stellen würden. In-

sofern stehen einer Realisierung des Gesamtvorhabens (Erdkabelverbindung zwischen Wil-

helmshaven/Landkreis Friesland und Lippetal/Welver/Hamm) im vorgeschlagenen Trassen-

korridor sowie den dargestellten Trassenkorridoralternativen keine unüberwindbaren Hinder-

nisse entgegen. 

Da die Gleichstromleitung nur realisiert werden kann, wenn sie über Konverter an das Wech-

selstromnetz angebunden wird, muss im Rahmen der vorliegenden Planung ihre Anbindung 

sichergestellt sein. Anderenfalls drohte ein so genannter ĂPlanungstorsoñ. Errichtung und Be-

trieb der für das Vorhaben erforderlichen Konverter sind allerdings nicht Gegenstand der Bun-

desfachplanung; sie werden im Rahmen eines separaten Genehmigungsverfahrens beantragt 

und genehmigt. Um die Anbindbarkeit des Leitungsvorhabens an einen Konverter am An-

fangs- und Endpunkt sicherstellen zu können, wurde durch die Vorhabenträgerin im Umfeld 

der Netzverknüpfungspunkte flächendeckend nach möglichen Konverterstandorten gesucht.  
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Die Betrachtung der Realisierbarkeit der geplanten Konverterstandorte ist dem Kapitel 8 zu 

entnehmen. Der derzeitige Bearbeitungsstand der Standortsuchen lässt erkennen, dass an 

beiden Endpunkten mehrere für die Errichtung eines Konverters geeignete Standortbereiche 

vorhanden sind. Bei einer summarischen Bewertung des Gesamtprojekts sind demnach keine 

Konflikte ersichtlich, die einer Realisierung des Projekts insgesamt entgegenstehen könnten. 

Die prognostische Bewertung des Gesamtprojekts ersetzt nicht die konkrete Auseinanderset-

zung mit den einzelnen betroffenen Belangen, die im Rahmen der Zulassung der einzelnen 

Abschnitte im jeweils gebotenen Detail stattfinden wird. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass eine 

Trassenführung vom Start- bis zum Zielpunkt möglich erscheint. Unüberwindbare Hindernisse, 

die den Erfolg des Gesamtvorhabens infrage stellen, bestehen nicht. Die Gefahr, dass ein so 

genannter ĂPlanungstorsoñ entsteht, kann mit dem erforderlichen Grad an Sicherheit ausge-

schlossen werden. 

1.9 Gegenstand des Antrags 

Gegenstand des vorliegenden Antrags nach § 6 NABEG sind der im Rahmen von Trassenkor-

ridorfindung, -analyse und -vergleich ermittelte Vorschlagstrassenkorridor und die infrage kom-

menden Alternativen zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wilhelmshaven/Landkreis 

Friesland in Niedersachsen und Lippetal/Welver/Hamm in Nordrhein-Westfalen (in Gleich-

stromtechnik) sowie die dargestellten Korridore für die Anbindung eines Konverters am nörd-

lichen und südlichen Endpunkt (sowohl in Gleichstrom- als auch Wechselstromtechnik). 

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die geplante Verbindung zwischen den Netzver-

knüpfungspunkten Wilhelmshaven/Landkreis Friesland und Lippetal/Welver/Hamm wurde im 

NEP 2019-2030 (BNETZA 2019) festgestellt und durch den Gesetzgeber im BBPlG ï dort als 

Vorhaben 49 der Anlage zu § 1 Abs. 1 ï verabschiedet. Zudem hat die BNetzA die energie-

wirtschaftliche Notwendigkeit der Verbindung auch in den nachfolgenden NEP 2019-2035 

(BNETZA 2022) bestätigt. 

1.9.1 Trassenkorridore mit Anfangs- und Endpunkt 

Das gesamte Trassenkorridornetz für V49 von NVP zu NVP (Wilhelmshaven/Landkreis Fries-

land ï Lippetal/Welver/Hamm) ist in Abb. 1-2 dargestellt.  
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Abb. 1-2: Trassenkorridornetz für Vorhaben 49 mit Unterscheidung des Vorschlagstrassenkorri-
dors, infrage kommenden Alternativen und weiteren Trassenkorridorsegmenten sowie 
einer Einteilung in Abschnitte  
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In den weiteren Kapiteln des Antrags werden der Verlauf und die technischen Umsetzungs-

möglichkeiten des vorgeschlagenen Trassenkorridors beschrieben. In der nachfolgenden Tab. 

1-1 werden in einer Übersicht 

Á das Gesamtkorridornetz, 

Á der TK-Vorschlag (blau hinterlegt), 

Á die infrage kommenden Alternativen und 

Á die DC-Anbindungskorridore 

einschließlich ihrer Länge zusammenfassend dargestellt.  

Tab. 1-1: Übersicht über das TK ï Netz, den TK-Vorschlag, infrage kommende Alternativen und 
Anbindungskorridore im Abschnitt V49 Nord 1 

TKS Gesamtkorridor-
netz 

Länge in m 

TK-Vorschlag 

Länge in m 

Infrage kom-
mende  

Alternativen 

Länge in m 

DC-Anbindungs-
korridore 

Länge in m 

V49-01-W1 2.153 2.153 - 2.153 

V49-01-W2 1.813 - 1.813 1.813 

V49-01-W4 2.540 - 2.540 2.540 

V49-01-W5 2.105 - 2.105 2.105 

V49-01-W6 1.299 - 1.299 1.299 

V49-01-W7 3.297 - 3.297 3.297 

V49-02 10.160 10.160 - - 

V49-03 3.188 - 3.188 - 

V49-04 7.276 - 7.276 - 

V49-05 11.248 - 11.248 - 

V49-07 5.368 - 5.368 - 

Gesamtsumme 50.447 12.313 38.134 13.207 

Die DC-Anbindungskorridore dienen der Anbindung von potenziellen Konverterstandorten an 

das DC-Gesamtnetz (gekennzeichnet mit V49-01-WZahl in Tab. 1-1). Darüber hinaus existiert 

noch ein AC-Anbindungsnetz, welches einen potenziellen Konverterstandort mit dem Netzver-

knüpfungspunkt, d. h. der Umspannanlage, verbindet (s. Tab. 1-2). Für die AC-Anbindung wur-

den Korridore für eine Anbindung als Freileitung sowie als Erdkabel entwickelt.  
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Die Abb. 1-3 zeigt für den Abschnitt V49 Nord 1 das in Tab. 1-1 beschriebene Korridornetz für 

ein DC-Erdkabel sowie im Raum des NVP die DC- und AC-Anbindungssegmente an potenzi-

elle Konverterstandorte und an den NVP.  

Tab. 1-2: Übersicht über das AC-Anbindungsnetz zum NVP Wilhelmshaven/Landkreis Friesland 

Potenzieller  
Konverterstandort 

AC-Anbindungskorridor  
als Freileitung  

Länge in m 

AC-Anbindungskorridor  
als Erdkabel  

Länge in m 

W1 279 279 

W2 1.041 1.041 

W4 1.692 1.692 

W5 2.037 2.037 

W6 1.975 1.941 

W7 2.519 2.391 

W8 2.854 2.540 

Gesamtsumme 12.397 11.921 
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Abb. 1-3: Trassenkorridornetz für Vorhaben 49 im Abschnitt V49 Nord 1mit Unterscheidung des 
Vorschlagstrassenkorridors, infrage kommenden Alternativen und weiteren Trassenkor-
ridorsegmenten sowie den AC-Anbindungskorridoren für eine Freileitung oder ein Erdka-
bel.  
Zur besseren Übersicht zeigt nur der Bildausschnitt a) die AC-Anbindungskorridore in 
Überlappung mit der DC-Anbindung den Bereich um den NVP Wilhelmshaven/Landkreis 
Friesland. 
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1.9.2 Verwaltungseinheiten (Bund, Länder, Regierungsbezirke, 

Kreise, Gemeinden) 

Der für dieses Vorhaben ermittelte Vorschlagskorridor sowie die infrage kommenden Alterna-

tiven verlaufen vollständig auf deutschem Bundesgebiet und queren die in Anlage 4.2 darge-

stellten Verwaltungseinheiten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.  

1.9.3 Zeitlicher Ablauf 

Der Zeitplan zur Realisierung des Vorhabens 49 lässt sich in Bundesfachplanung, Planfest-

stellung sowie Bau und Inbetriebnahme unterteilen. Das geplante Vorhaben soll bis 2031 um-

gesetzt werden. Derzeit ist folgender Ablauf vorgesehen: 

Á Bundesfachplanung:  2022 ï 2025 

Á Planfeststellung:  2025 ï 2028 

Á Bauzeit:   2028 ï 2031 

Detaillierte Ausführungen zum Verfahren der Bundesfachplanung sind Kapitel 1.6 zu entneh-

men. 

1.10 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Mit einer weiter steigenden Zahl an Energieinfrastrukturprojekten in Deutschland sind auch die 

Anforderungen und Erwartungen gestiegen, die im Hinblick auf Informationsbedarf und Betei-

ligung an die Vorhabenträger gestellt werden. Aus diesem Grund legt § 25 Abs. 3 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung seitens des Vorhabenträ-

gers noch vor Eröffnung des offiziellen Verfahrens nahe. 

Die Amprion GmbH hat als Vorhabenträgerin im Projekt Korridor B den Anspruch, diesen Er-

wartungen gerecht zu werden. Sie möchte Bürgerinnen und Bürger, Verbände sowie Träger 

öffentlicher Belange während der Planung und Umsetzung des Projekts teilhaben lassen und 

sie aktiv über das Vorgehen und die Planungsstände informieren. Noch vor dem offiziellen 

Verfahren und der damit verbundenen formellen Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Bundes-

netzagentur hat Amprion deshalb die Planung der möglichen Trassenkorridore sowie die Aus-

wahl des Vorschlagskorridors mit ausführlichen Dialogangeboten begleitet.  

Diese Kommunikationsmaßnahmen erfolgten unter Berücksichtigung der seit 2020 andauern-

den Covid-19-Pandemie, so dass einzelne Kommunikationsformate wie Präsenzveranstaltun-

gen und persönliche Gespräche vorsorglich durch entsprechende Onlineangebote zu ersetzen 

waren.  
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Die Kommunikationsmaßnahmen erstrecken sich auf den gesamten Projektraum in den Bun-

desländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Die Kom-

munikation erfolgt für beide Vorhaben des Korridor B gesamtheitlich.  

Verschiedene Kommunikationsangebote für Öffentlichkeit und zuständige Träger öffentlicher 

Belange informierten über die Methodik der Planung, technische Aspekte, Verfahrensfragen 

und den jeweiligen Planungsstand. Darüber hinaus eröffnete Amprion die Möglichkeit, Hin-

weise einzubringen, um die Planung aktiv mitgestalten und an einer Optimierung der Trassen-

korridore mitwirken zu können. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in der Analyse und 

Umsetzung planerischer Herausforderungen noch vor Beginn des offiziellen Verfahrens dar. 

So konnten beispielsweise Kenntnisse über lokale und regionale Besonderheiten oder Pla-

nungsabsichten regionaler Akteure in die Planung für Korridor B einbezogen werden.  

1.10.1 Kommunikationsphasen 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vor Eröffnung des offiziellen Verfahrens war in vier 

Dialogphasen gegliedert. Zuvor wurde eine Umfeld- und Stakeholderanalyse durchgeführt. 
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Abb. 1-4: Übersicht der Dialogphasen 

Á Dialogphase 1: Umfeld- und Datenanalyse, Projektvorstellung 

In Dialogphase 1 (Q4/2020 bis Q1/2021) bereitete sich Amprion auf die Bestätigung der 

beiden Vorhaben 48 und 49 im Bundesbedarfsplangesetz vor, die im ersten Quartal 2021 

erfolgte. Hierzu führte Amprion erste Fachgespräche mit Trägern öffentlicher Belange 

von landes- oder bezirksweiter Bedeutung, um sie mit dem Projekt Korridor B vertraut zu 

machen und im weit gefassten Datenvorhalteraum erste Erkenntnisse zu Raumplanung 

und Raumwiderständen zu ermitteln, die als Grundlage für die Strukturierung des Unter-

suchungsraumes dienten.  
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Zudem führte Amprion in dieser Dialogphase eine Umfeld- und Stakeholderanalyse zur 

Ermittlung und Komplettierung relevanter Stakeholder im von Korridor B tangierten 

Amprion-Netzgebiet durch. 

Á Dialogphase 2: Strukturierung des Untersuchungsraums 

In Q2 und Q3 2021, unmittelbar nach Aufnahme der beiden Vorhaben 48 und 49 in den 

Bundesbedarfsplan, vertiefte Amprion den Dialog mit Trägern öffentlicher Belange und 

stellte hierbei den strukturierten Untersuchungsraum für beide Vorhaben vor. Am 11. und 

14. Juni 2021 bot Amprion zwei Online-Dialogveranstaltungen für Träger öffentlicher Be-

lange im Amprion-Netzgebiet an. Für Bürgerinnen und Bürger richtete Amprion zu die-

sem Zeitpunkt die Projektseite www.korridor-b.net im Internet ein, deren Informationsan-

gebot seither regelmäßig aktualisiert und erweitert wird. 

Ende Juli 2021 trat eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes in Kraft, in deren 

Folge Amprion mit der alleinigen Vorhabenträgerschaft für Korridor B ï auch nördlich des 

Amprion-Netzgebietes ï betraut wurde. Über diesen Schritt informierten Amprion und 

TenneT als bisherige zweite Vorhabenträgerin mit einer gemeinsamen Pressemitteilung 

am 29. Juli 2021. Die bis dato von TenneT und Amprion gemeinsam erarbeiteten Er-

kenntnisse zur Strukturierung des Untersuchungsraums und zur Planung möglicher Tras-

senkorridore führte Amprion in seiner Planung fort und ergänzte diese durch Fachgesprä-

che und Datenabfragen bei Trägern öffentlicher Belange außerhalb des Amprion-Netzge-

biets. Zudem komplettierte Amprion die Umfeld- und Stakeholderanalyse für den bislang 

durch TenneT betreuten Projektraum. 

Á Dialogphase 3: Vorstellung möglicher Trassenkorridore 

Unmittelbar nach Abschluss der Erarbeitung eines Netzes aus möglichen Trassenkorri-

dorvarianten für den gesamten Projektraum setzte Amprion hierzu die dritte Dialogphase 

um und veröffentlichte Kartenmaterial zum Trassenkorridornetz für jedermann zugänglich 

auf der Projektseite im Internet. Als Auftakt dieser Dialogphase fand am 7. Oktober 2021 

eine Informations- und Dialogveranstaltung für Vertreterinnen und Vertreter aus Landes- 

und Bezirksbehörden der vier von Korridor B tangierten Bundesländer statt. Vom 19. bis 

zum 21. Oktober 2021 folgten drei regional gegliederte Online-Pressekonferenzen, bei 

denen sich insgesamt mehr als 60 Journalistinnen und Journalisten über das Projekt und 

den Verlauf möglicher Trassenkorridore informierten. Hiermit gelang es, im gesamten 

Projektraum zwischen Ruhrgebiet und Dithmarschen eine breite Berichterstattung und 

Wahrnehmung für das Projekt Korridor B zu generieren. Am 26. und 27. Oktober 2021 

bot Amprion erneut insgesamt vier Informations- und Dialogveranstaltungen für Träger 

öffentlicher Belange an, bei denen sich in Summe gut 300 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer über das Projekt informierten. Vom 8. bis zum 11. November 2021 folgten ï eben-

falls regional gegliedert ï vier Online-Dialogveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger, 

zu denen mit Anzeigenschaltungen und Presse-Terminankündigungen im gesamten Pro-

jektraum eingeladen wurde. Insgesamt nahmen gut 1040 Bürgerinnen und Bürger an die-

sen Veranstaltungen teil und nutzten die Möglichkeit, ihre Fragen von Fachleuten aus 

dem Projektteam beantworten zu lassen.  

Insgesamt informierte Amprion in Dialogphase 3 mehr als 1.400 Personen aus erster 

Hand über das Projekt und den Planungsstand. Fragen zum Verfahrensablauf, zur einge-

setzten Erdkabeltechnik und zu Bauverfahren bildeten dabei den Schwerpunkt des Inte-

resses.  
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Wie bei vorangegangenen Erdkabelprojekten zeigte sich speziell im Bürgerdialog, dass 

vor allem Landwirte die Kommunikationsangebote in dieser frühen Projektphase bereits 

intensiv nutzen. Als Konsequenz hieraus erarbeitet Amprion für die weitere Projektkom-

munikation zusätzliche Kommunikationsformate, die sich speziell an den Bedürfnissen 

und Interessen der Landwirtschaft ausrichten.  

Weitere Fachgespräche mit Trägern öffentlicher Belange über Details der Trassenkorri-

dorplanung sowie die Teilnahme von Projektvertretern an Gremiensitzungen der Kommu-

nalpolitik bildeten den Abschluss dieser Dialogphase. 

Á Dialogphase 4: Vorstellung des Vorschlagskorridors 

Bei Redaktionsschluss dieses Berichtes (Juni 2022) plante Amprion, den zwischenzeit-

lich erarbeiteten Vorschlagskorridor noch vor Antragstellung auf Bundesfachplanung öf-

fentlich vorzustellen und den Hintergrund der Planung zu erläutern. Hierzu waren im Zeit-

raum Mitte August bis Mitte September 2022 insgesamt 50 Informations- und Dialogver-

anstaltungen für Presse, Landespolitik, Träger öffentlicher Belange sowie Bürgerinnen 

und Bürger geplant. Die Veranstaltungen organisierte Amprion überwiegend als Präsenz-

veranstaltungen, wobei für Träger öffentlicher Belange alternativ auch die Möglichkeit be-

stand, am jeweiligen Termin über einen Livestream mit Fragefunktion teilzunehmen. Den 

Schwerpunkt der Kommunikationsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger bildeten hier-

bei Bürgerinfomärkte und Infomobil-Besuche entlang des gesamten Trassenkorridornet-

zes, mit denen Amprion ein niederschwelliges und stark regionalisiertes Informations- 

und Dialogangebot noch vor Beginn des formellen Verfahrens der Bundesfachplanung 

ermöglichte. 

1.10.2 Kommunikationsinstrumente 

Die Kommunikation im Projekt Korridor B greift auf verschiedene Informations- und Dialog-

instrumente zurück. Die Planung möglicher Trassenkorridore und die Vorstellung des Vor-

schlagskorridors wurden durch folgende Kommunikationsmaßnahmen begleitet.  

Website 

Die Internetseite www.korridor-b.net bildet die zentrale Informations- und Dialogplattform zum 

Projekt. Hintergrundinformationen zum Projekt wie zum Ablauf der Genehmigungsverfahren 

werden hier ergänzt durch aktuelle Informationen wie Pressemitteilungen, Terminankündigun-

gen und einen Blog. Auch bereits ältere Veröffentlichungen wie Präsentationen aus Dialogter-

minen bleiben dauerhaft online verfügbar und ermöglichen so, rückwirkend den Ablauf der 

Planung und Projektkommunikation nachzuvollziehen. Karten zum jeweiligen Planungsstand 

stehen als Download zur Verfügung. Über die Projektseite können der Projekt-Newsletter 

abonniert und bisherige Newsletter-Ausgaben eingesehen werden. In einer eigenen Rubrik 

finden sich Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen rund um Korridor B. Für indivi-

duelle Fragen und um sich aktiv mit Hinweisen und Anregungen in die Planung einbringen zu 

können, bietet die Seite Kontaktmöglichkeiten zu den Mitarbeitenden der Projektkommunika-

tion. 
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Printmedien 

Die wichtigsten Informationen zum Projekt wurden für den gesamten Planungsraum als Pro-

jektfaltblatt zusammengefasst. Das Faltblatt steht in digitaler Form als Download auf der Pro-

jektwebsite zur Verfügung oder kann Bürgern, Medien, Politik und Verwaltung im persönlichen 

Gespräch als Printprodukt zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2022 wurde das Faltblatt 

um eine umfassendere Broschüre zum Projekt ergänzt.  

Newsletter  

Ein Newsletter zum Projekt informiert seit Abschluss der Dialogphase 3 (Vorstellung möglicher 

Trassenkorridore) regelmäßig über wichtige Meilensteine im Projekt und den Stand der Pla-

nung. Gleichzeitig bietet der Newsletter Hintergrundinformationen zum Projekt und stellt für 

Abonnenten sicher, über den Projektverlauf und alle relevanten Verfahrensschritte jederzeit 

informiert zu bleiben.  

Ausstellungselemente 

Verschiedene Ausstellungselemente kommen für unterschiedliche Veranstaltungsformate 

zum Einsatz. Hierzu gehören u. a. ein digitales Touch-Display zur Einsicht in Detailpläne der 

Trassenkorridore, 3D-Modelle der wichtigsten Bauverfahren, Filme und Informationsgrafiken, 

die in ihrer Gesamtheit zum Verständnis der wichtigsten Projektinformationen beitragen. 

1.10.3 Kommunikationsformate 

Die Wahl, der bisher für das Projekt Korridor B genutzten Kommunikationsformate war beein-

flusst durch die seit 2020 anhaltende Covid-19-Pandemie. So wurde Dialogphase 3 im Herbst 

2021 komplett in Form von Online-Dialogveranstaltungen umgesetzt. Im Ergebnis ermöglichte 

dies eine hohe Reichweite der Kommunikationsmaßnahmen und traf in den Zielgruppen über-

wiegend auf positives Feedback, da der Aufwand und die Schwelle zur Teilnahme an einer 

Online-Veranstaltung niedriger eingeschätzt werden als bei Teilnahme an Präsenzveranstal-

tungen. Dennoch strebt Amprion für die weitere Projektkommunikation auch eine wieder stär-

kere Nutzung von Face-to-Face-Angeboten an, sofern die Pandemielage dies zulässt. Hiermit 

soll ein möglichst breiter Zugang zu Information und Dialog ermöglicht werden. 

Dialogveranstaltungen für Träger öffentlicher Belange 

Zu allen wichtigen Verfahrensschritten der bisherigen Planung fanden jeweils mehrere Infor-

mations- und Dialogveranstaltungen für Träger öffentlicher Belange statt. Dabei erläuterte 

Amprion als Vorhabenträgerin den jeweiligen Planungsstand.  
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Die Träger öffentlicher Belange wurden zu diesen Veranstaltungen eingeladen und konnten 

nach einem Vortrag mit den Experten von Amprion direkt ins Gespräch kommen und so ihre 

Anliegen in die weitere Planung einbringen. 

Dialogveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger  

Nach Veröffentlichung der möglichen Trassenkorridore und erneut anlässlich der Vorstellung 

des Vorschlagskorridors fanden zahlreiche Informations- und Dialogtermine für Bürgerinnen 

und Bürger statt. Bei der Terminwahl wurde darauf geachtet, möglichst weiten Kreisen der 

Bevölkerung die Teilnahme zu ermöglichen. In der Regel fanden die Veranstaltungen werktags 

und abends statt. Die Veranstaltungen waren öffentlich zugänglich. Vorrangiges Ziel war die 

transparente Information über die aktuelle Planung in der jeweiligen Region und ihre Hinter-

gründe, so dass Bürgerinnen und Bürger die Erwägungen der Vorhabenträgerin nachvollzie-

hen konnten. Darüber hinaus wurden Hinweise und Anregungen aufgenommen. 

Im Rahmen der Präsenzveranstaltungen (Bürgerinfomärkte) konnten sich interessierte Bürge-

rinnen und Bürger an Infoständen informieren und dort mit Experten zu Themen wie Bau und 

Technik, Planung und Genehmigung, Eigentümerbelange, Konverter, Emissionen und zu 

übergeordneten Themen wie der Bedarfsermittlung für den Stromnetzausbau ins Gespräch 

kommen.  

Infomobiltour/Infostände 

Ein vorab über Zeitungsanzeigen und Pressemitteilungen öffentlich angekündigter Besuch des 

Amprion-Infomobils bzw. eines Infostandes an einem zentralen Standort (z. B. Marktplatz) vor 

Ort in der Region bildet das niederschwelligste Informationsangebot im Rahmen der Projekt-

kommunikation. Bürgerinnen und Bürger erhalten hierbei die Möglichkeit, wohnortnah und 

ohne festen Termin in Kontakt mit den Mitarbeitenden der Projektkommunikation zu kommen. 

Im persönlichen Gespräch beantwortet Amprion Fragen zum Projekt, nimmt Hinweise und An-

regungen entgegen und kann mit der im Infomobil vorhandenen technischen Ausstattung ei-

nen detaillierten Einblick in den Planungsstand bieten. 

Pressekonferenzen und Pressegespräche 

Über wichtige Meilensteine im Planungsverfahren informierte Amprion als Vorhabenträgerin 

jeweils im Rahmen von Pressekonferenzen und stellte so unter Nutzung der Multiplikatorfunk-

tion der Medien eine möglichst breite Streuung der Informationen zum Projekt sicher. Presse-

gespräche auf Anfrage sowie begleitend zu Pressekonferenzen ergänzten die Medienarbeit.  
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1.11 Überschlägige Kostenrechnung 

Für das Vorhaben 49 ergeben sich auf Basis der im Netzentwicklungsplan Strom 2035 

(50HERTZ TRANSMISSION GMBH, AMPRION GMBH, TENNET TSO GMBH, TRANSNET BW GMBH 

2021) aufgeführten Kostenschätzungen für HGÜ-Erdkabel und Konverterstationen die nach-

folgend dargestellten überschlägigen Kosten. Es ist zu berücksichtigen, dass die genaue Kos-

tenhöhe des vorliegenden Vorhabens erst im Rahmen der Detailplanungen absehbar sein wird 

und die nachfolgend genannten Daten daher nur eine vorläufige Abschätzung darstellen, die 

keine projektspezifischen Erschwernisse bzw. die konkrete Bauweise berücksichtigen.  

Bei Realisierung des Vorhabens im von der Vorhabenträgerin vorgeschlagenen Trassenkorri-

dor werden nach derzeitigem Planungsstand auf einer Strecke von ca. 270 km HGÜ-Erdkabel 

in neuer Trasse verlegt. Dies ergibt bei den im Netzentwicklungsplan Strom aufgeführten In-

vestitionskosten von 6,5 Mio. ú/km einen Betrag von 1,8 Mrd. ú. F¿r die Leerrohranlage rech-

net die Vorhabenträgerin mit einem Kostenaufwand von zusätzlich 4,0 Mio. ú/km, so dass hier-

für sich ein Kostenaufwand von 1,1 Mrd. ú ergibt.  

Die Investitionskosten für die DC-Konverterstationen in Wilhelmshaven und Hamm mit einer 

Nennleistung von 2 GW ergeben bei Standardkosten von 0,3 Mio. ú/MW einen Betrag von 

600 Mio. ú je Station.  

Dies ergibt für die Umsetzung der Maßnahme im von der Vorhabenträgerin vorgeschlagenen 

Trassenkorridor einen Gesamtbetrag von 4,1 Mrd. ú. 

Hinzukommen können ggf. weitere Kosten für sehr aufwändige Sonderbauwerke wie z. B. 

Tunnelbauwerke im Rahmen von großen Gewässerquerungen.   

1.12 Auswirkungen des Vorhabens auf die Nutzungsentgelte / 

Stromkosten 

Grundsätzlich werden die Netzentgelte durch die Übertragungsnetzbetreiber ermittelt. Basis 

der Berechnung ist die durch die BNetzA genehmigte Erlösobergrenze (EOG) nach § 6 der 

Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV). Genehmigte 

Investitionsmaßnahmen führen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 

Abs. 2 Nr. 6 ARegV zur jährlichen Anpassung der genehmigten EOG. Das Vorhaben wurde 

nach § 23 ARegV als Investitionsmaßnahme bei der BNetzA beantragt. 

Die Genehmigung der Investitionsmaßnahme ist durch die Bundesnetzagentur erfolgt. Folge 

ist, dass die aus der Investition resultierenden Kapitalkosten sowie die so genannte Betriebs-

kostenpauschale zu einer Anpassung der EOG gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV führen.  
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Die Betriebs- und Kapitalkosten, die als Kosten einer solchen genehmigten Investitionsmaß-

nahme geltend gemacht werden können, werden dabei unmittelbar im Jahr ihrer Entstehung 

in der EOG abgebildet. Dies hat zur Folge, dass bereits innerhalb der Regulierungsperiode die 

genehmigte EOG des Übertragungsnetzbetreibers angepasst wird und somit ein Anstieg der 

Netzentgelte zu erwarten ist. Die Auswirkungen einer Investition in das Übertragungsnetz auf 

die Stromkosten bzw. Netzentgelte unter Berücksichtigung der aktuell gültigen gesetzlichen 

Regelungen können derzeit nur indikativ bestimmt werden. Grundsätzlich werden die Kapital-

kosten (insbesondere Abschreibungs- und Kapitaldienstkosten), die sich aus der getätigten 

Investition ergeben, verteilt über die Abschreibungsdauer der Anlagengüter auf die Netzent-

gelte umgelegt. 
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2 Technische Projektbeschreibung 

2.1 Übergeordnete technische Angaben 

Bei den Vorhaben 48 und 49 (BBPlG-Vorhaben Nr. 48 und 49) handelt es sich um die HGÜ-

Verbindungen zwischen Heide West und Polsum sowie zwischen Wilhelmshaven/Landkreis 

Friesland und Lippetal/Welver/Hamm, die gemäß dem am 3. März 2021 in Kraft getretenen 

Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes und anderer Vorschriften in die Anlage 

zu § 1 Abs. 1 des Bundesbedarfsplangesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543; 2014 I 

S. 148, 271) aufgenommen wurden.  

Der Gesetzgeber hat in der Begründung zum BBPlG auch darauf hingewiesen, dass das Vor-

haben 49 gemeinsam mit Vorhaben 48 so weit wie möglich als paralleles Erdkabel auf einer 

Stammstrecke realisiert werden soll. F¿r das Vorhaben 49 ĂHºchstspannungsleitung Wil-

helmshaven/Landkreis Friesland ï Lippetal/Welver/Hammñ enthªlt die Gesetzesbegr¿ndung 

eine spiegelbildliche Vorgabe. Die Vorhaben 48 und 49 bilden zusammen das Projekt Korri-

dor B. 

Nachstehende Erläuterungen beziehen sich auf die Höchstspannungsleitung Wilhelms-

haven/Landkreis Friesland ï Lippetal/Welver/Hamm. 

Beide Vorhaben werden nach gesetzlicher Vorgabe als Höchstspannungs-Gleichstromverbin-

dungen, sogenannte HGÜ realisiert. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die eine ver-

lustarme Übertragung von elektrischer Energie über eine lange Entfernung ermöglicht. Die 

Gleichstromleitungen werden nach gesetzlicher Vorgabe grundsätzlich als Erdkabel (s. Kap. 

2.2) realisiert und können nur unter besonderen rechtlichen Voraussetzungen auch als Frei-

leitung gebaut werden (s. Kap. 1.6).  

Aufgrund dieser Ausnahmeregelungen werden im Rahmen des Kapitels 2.3 daher beispielhaft 

auch die Komponenten einer potenziellen Freileitung bzw. eines potenziellen Freileitungsab-

schnitts dargestellt.  

Zusätzlich zum aktuell analysierten Übertragungsbedarf des Korridor B ist nach dem von der 

Bundesnetzagentur zuletzt bestätigtem Netzentwicklungsplan 2035 (BNETZA 2022) weiterer 

zukünftiger Nord-Süd-Transportbedarf auf dem ĂPfad zur Klimaneutralitªtñ dargelegt. Im Sinne 

der Beschleunigung der Prozesse wird es daher als angebracht angesehen, bereits jetzt Vor-

sorge zu treffen, um eine schnelle Umsetzung der weiteren sich ergebenden Netzausbaumaß-

nahmen zu gewährleisten. Dementsprechend ist es angebracht, in der Planung der Vorhaben 

für Korridor B bereits Leerrohre für potenzielle weitere Systeme mit einzubeziehen. Der Ge-

setzgeber hat diesen Bedarf dadurch bestätigt, dass die Vorhaben 48 und 49 des Korridor B 

im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) mit der H-Kennzeichnung versehen wurden.  
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Die H-Kennzeichnung stellt die Anforderung an die Vorhabenträgerin, zusätzlich zum Erdkabel 

noch Leerrohre für weitere Stromleitungen vorzusehen. Dieser Notwendigkeit wird die Vorha-

benträgerin dadurch gerecht, dass sie für beide Vorhaben je ein Leerrohrsystem mit analogen 

Übertragungsleistungen wie Vorhaben 48 bzw. 49 des Korridor B in die Planung einbezieht.  

Soweit ein Übergang zwischen Gleichstromerdkabel und einer Gleichstromfreileitung notwen-

dig wird, erfolgt dies durch eine Kabelübergangsanlage (s. Kap. 2.3.2).  

An den Netzverknüpfungspunkten (oder in räumlicher Nähe) am Anfang und Ende der Leitung 

wird je ein Konverter (s. Kap. 2.4) errichtet. Die Anbindung des Konverters an den Netzver-

knüpfungspunkt (NVP) erfolgt durch sogenannte Stichleitungen entweder über Dreh-

stromhöchstspannungsfreileitungen oder unter besonderen Voraussetzungen über Dreh-

strom-Höchstspannungserdkabel (vgl. Kap. 1.6). 

Die Gleichstromverbindungen des Korridor B können elektrische Energie sowohl von Nord-

deutschland (Schleswig-Holstein und Niedersachsen) nach Westdeutschland (Nordrhein-

Westfalen) als auch in umgekehrter Richtung übertragen. 

Die Leistungsübertragung zwischen den Konvertern erfolgt in Form von Gleichstrom (DC ï 

direct current). Im Konverter wird der Gleichstrom in Drehstrom (AC ï alternating current) um-

gewandelt; die Spannung wird an die 380-kV-Spannungsebene des Drehstromnetzes durch 

Transformatoren angepasst. Über die Spannungsebene von 380 kV wird der Drehstrom mit-

tels einer ĂStichleitungñ vom Konverterstandort zum eigentlichen Netzverkn¿pfungspunkt, ei-

nem Umspannwerk bzw. einer Umspannanlage, transportiert. Die beiden Vorhaben umfassen 

somit neben der Gleichstromverbindung zwischen den Konvertern (s. Abb. 2-1; dargestellt ist 

die Verbindung als Erdkabel) auch die Drehstromanschlüsse zu den Netzverknüpfungspunk-

ten (in der Länge abhängig vom Abstand zwischen Konverterstandort und Einspeisungspunkt 

im Umspannwerk). Für die gesamte Anlage wird nach derzeit vorliegenden Erfahrungen von 

einer Lebensdauer von 40 Jahren ausgegangen. 
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Abb. 2-1: HGÜ-Vorhaben Korridor B im Netzverbund (Quelle: Amprion GmbH) 

2.1.1 Start- und Endpunkt 

Die Vorhaben des Korridor B schließen sich an das vorhandene Drehstromnetz an den ge-

setzlich festgelegten Netzverknüpfungspunkten wie folgt an: 

Das hier beantragte 

Á Vorhaben 49 in Wilhelmshaven/Landkreis Friesland in Niedersachen und Lippetal/Wel-

ver/Hamm in Nordrhein-Westfalen, 

sowie das 

Á Vorhaben 48 in Heide West in Schleswig-Holstein und Polsum in Nordrhein-Westfalen. 

2.1.2 Übertragungstechnik und Leistung 

Drehstrom ist ein Wechselstrom mit drei Phasen (stromführende Leitungen). Die Bezeichnung 

Drehstrom leitet sich aus der Art der Erzeugung ab. Dabei werden drei Spulen im 120°-Ab-

stand rund um ein drehendes Magnetfeld angeordnet. Dadurch entstehen drei um 120° pha-

senverschobene sinusförmige Wechselspannungen. Wechselstrom ist somit Strom, der peri-

odisch und in regelmäßigen Abständen seine Richtung verändert. Unter Gleichstrom versteht 

man dagegen einen Strom, dessen Stärke und Richtung sich über die Zeit nicht ändern.  
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Ein Kabelsystem ist nur für den Regelbetrieb mit Gleichspannung oder Wechselspannung ge-

eignet. Kabelsysteme, die für die Übertragung beider Spannungsarten geeignet sind, existie-

ren für den Höchstspannungsbereich nicht. 

Um das hier beantragte Vorhaben 49 als Gleichstromverbindung in das bestehende 380-kV-

Drehstromnetz einbinden zu können, werden am Anfangs- und Endpunkt der Leitung Konver-

teranlagen benötigt, die den zu übertragenden Strom zunächst in Gleichstrom umwandeln und 

nach erfolgter Übertragung am Zielpunkt wieder in den zur Weiterverteilung benötigten Dreh-

strom zurück wandeln. Diese Konverteranlagen bestehen aus verschiedenen Komponenten. 

Um diese Bauteile (v. a. die elektronischen) und die zugehörige Steuerungstechnik vor Witte-

rung zu schützen, werden die sensiblen Komponenten eingehaust. Die Konverteranlagen wer-

den über Transformatoren mittels Höchstspannungsleitung mit den Netzverknüpfungspunkten 

verbunden und somit an das 380-kV-Drehstromnetz angeschlossen. 

Die Anlagen werden wie nachfolgend beschrieben ausgelegt, um je Vorhaben eine Leistung 

von 2 GW übertragen zu können. Die für den zukünftigen Ausbaubedarf in die Planung einbe-

zogenen Leerrohrsysteme werden nach aktuellem Stand der Technik ebenso für eine Über-

tragungsleistung von 2 GW dimensioniert.  

2.2 Technische Beschreibung der Gleichstrom-Erdkabelanlage 

Die Beschreibung des Vorhabens 49 erfolgt technologieoffen anhand des aktuell vorliegenden 

Kenntnisstandes hinsichtlich der Ausführung (z. B. Konverterdesign, Kabelanlage, Verlegever-

fahren usw.) und der zu erwartenden Eingriffsauswirkungen. Die Dimensionen sind dabei re-

alistisch, aber auch so angesetzt, dass die maximal zu erwartenden Eingriffsauswirkungen 

abgedeckt sind. Soweit möglich, werden Spannen möglicher Dimensionen angegeben, inner-

halb derer sich die technische Regelausführung bewegen wird. Die gewählten Annahmen sind 

dabei so getroffen, dass die gem. aktuellem Kenntnisstand sowie den allgemeinen Regeln der 

Technik gemäß § 49 EnWG Abs. 1 Satz 2 maximal zu erwartenden Dimensionen abgedeckt 

sind.  

Die Auslegung der Erdkabelanlage erfolgt auf Grundlage der zu übertragenden Leistung. Nach 

aktuellem Planungsstand ist es vorgesehen für die Gleichstromerdkabelanlage 525-kV-Kabel 

einzusetzen. Benötigt werden daher zwei Kabel (ein Kabel je Pol) mit einer gesamten Über-

tragungskapazität von 2 GW. Je nach verwendeter Topologie des HGÜ-Systems (Kabel- und 

Konverteranlage) könnte ggf. darüber hinaus ein drittes Kabel als metallischer Rückleiter (MR) 

eingesetzt werden. Dadurch besteht ggf. die Option, bei einem Fehler auf einem Pol der Über-

tragungsstrecke weiterhin eine eingeschränkte Energieübertragung (bis zu 50 % der Übertra-

gungskapazität) zu ermöglichen.  
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Aufgrund der konkreten Übertragungsaufgabe der Vorhaben des Korridor B und der zugrund-

liegenden Netzplanungsgrundsätze der deutschen Übertragungsnetzbetreiber von (2022) 

plant die Vorhabenträgerin das Vorhaben 49 ohne metallischen Rückleiter, da unter anderem 

die durch den zusätzlichen Rückleiter ermöglichte Redundanz von 50 % der Übertragungska-

pazität nicht zwingend notwendig und der Komplettausfall der HGÜ-Verbindung netzplane-

risch über das AC-Übertragungsnetz abgedeckt ist. Um für die Stromverbindung, die später 

über die Leerrohrsysteme realisiert wird, jedoch technologieoffen zu bleiben (z. B. für die Ein-

bindung in ein Multiterminal-System mit Offshore-Anbindung), wird hier ein drittes Leerrohr 

eingeplant, welches dann einen metallischen Rückleiter aufnehmen kann.  

2.2.1 Beschreibung der Kabeltechnik 

Im Folgenden werden die Auslegung der geplanten Erdkabelanlage, deren grundsätzliche 

Merkmale sowie deren Elemente beschrieben. Als Parameter werden darin der zu übertra-

gende Strom, die Annahmen zu einzusetzenden Kabeln (Abmessungen, elektrische Kenn-

werte, höchstzulässige Betriebstemperatur etc.), grundsätzlich anzunehmende Legetiefen so-

wie weitere Umgebungsparameter (Annahmen zur Umgebungstemperatur, geplanter Einsatz 

von Bettungsmaterial etc.) angesetzt. Unter diesen Annahmen sind dann die erforderliche An-

zahl von Kabeln je Pol sowie der notwendige Abstand der Kabel untereinander abzuschätzen.  

2.2.1.1 Elemente der Erdkabelanlage 

2.2.1.1.1 Kabel 

Erdkabel, die für den Betrieb zur Übertragung hoher Leistungen geeignet sind, bestehen im 

Wesentlichen aus einem Leiter, einem Isoliersystem, einem Kabelschirm sowie einem äuße-

ren Korrosionsschutz aus Kunststoff.  

Die Erdkabel einer Kabelanlage können direkt in ein Bettungsmaterial oder alternativ in Kabel-

schutzrohre aus Kunststoff gelegt werden. Die Verlegung in Kabelschutzrohren bietet den Vor-

teil eines schnelleren Baus, da direkt nach Einbringung der Kabelschutzrohre ins Erdreich eine 

Wiedereinbringung des Bodens erfolgen kann. Zudem ist das Auswechseln eines Kabels im 

Fehlerfall einfacher möglich. Demgegenüber kann bei Verlegung ohne Kabelschutzrohren ein 

geringfügig engerer Abstand zwischen den Einzelkabeln erreicht werden. Weitere Ausführun-

gen siehe Kapitel 2.2.2.3.2. 

Oberhalb der Bettung können zusätzliche Schutzrohre für Leitungen der Mess-, Steuer- und 

Nachrichtentechnik ins Erdreich mit eingebracht werden. Auf gleicher Ebene können bei Be-

darf auch Kupfer-Erdseile gelegt werden. Der Einsatz spezieller Schutzrohre oder zusätzlicher 

Sicherungselemente gegen äußere mechanische Eingriffe ist möglich. Weitere Ausführungen 

siehe Kapitel 2.2.2. 
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Die Länge der einzelnen Kabelstränge, die bei der Montage vor Ort mittels Muffenverbindun-

gen zum Gesamtkabel zusammengesetzt werden, ist herstellerabhängig und kann nach aktu-

ellem Stand der Technik ca. 1.000 m bis 1.500 m betragen. Weitere Ausführungen siehe Ka-

pitel 2.2.1.1.9. 

2.2.1.1.2 Kabelaufbau 

Für das Vorhaben 49 werden kunststoffisolierte Gleichstromerdkabel mit einer Auslegungs-

spannung von 525 kV eingesetzt (s. Abb. 2-2).  

  

Abb. 2-2: Beispiel für den Aufbau eines kunststoffisolierten Kabels (Quelle: NKT Cabels) 

Das Erdkabel selbst besteht dabei aus nachstehenden wesentlichen Bestandteilen mit den 

jeweiligen, nachfolgend beschriebenen Aufgaben.  

Leiter 

Um Energie von A nach B zu übertragen, benötigt es ein physikalisches Medium. Dies ist der 

Leiter. Er besteht im Regelfall aus Kupfer oder Aluminium. Während Aluminium als Leiter ein 

Kabel deutlich leichter macht, kann ein Kupferleiter deutlich größere Ströme übertragen. Durch 

den spezifischen Widerstand des Leitermaterials kommt es im Betrieb zu Verlusten an elektri-

scher Energie, die den Leiter erwärmt. Der spezifische Widerstand ist genormt und für jeden 

Querschnitt festgelegt. 
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Isolierung 

Der stromführende Leiter muss gegenüber dem Medium, in das er verlegt wird, isoliert werden. 

Die Isolierung verhindert einen Kurzschluss zwischen den einzelnen Leitern und gegen Erd-

potenzial. Die Isolierung wird von einer inneren und äußeren Leitschicht umgeben. Die Isolie-

rung wird aus Kunststoff ausgeführt.  

Schirm 

Der Schirm ist nötig, um Betriebs- (Ausgleichsströme und Bereitstellung eines definierten Erd-

potentiales über die gesamte Strecke) und Fehlerströme zu führen und eine radiale elektrische 

Feldrichtung im Kabel zu erreichen. Er besteht i. d. R. aus Kupferdrähten, die radial entlang 

der äußeren Leitschicht angeordnet sind. Eine Querleitwendel gewährleistet die Kontaktierung 

zwischen den einzelnen Drähten. Einzelne Drähte können durch Stahlröhrchen ausgetauscht 

werden. In diesen Stahlröhrchen können Lichtwellenleiter geführt werden. Diese können dann 

zur Überwachung des Betriebszustandes benutzt werden. 

Längswasserschutz 

Der Längswasserschutz kann durch ein Polsterband gewährleistet werden. Das Polster ist 

halbleitend und quellend. Durch die quellende Eigenschaft wird eine kapillare Fortleitung von 

Feuchtigkeit längs im Erdkabel verhindert. Der Schirm ist zwischen den Polstern eingebettet.  

Metallmantel (Querwasserschutz) 

Durch Kunststoffe kann über die Zeit Feuchtigkeit diffundieren. Um dies zu verhindern be-

kommt das Erdkabel einen metallischen Querwasserschutz. Dieser Schutz besteht im Regel-

fall aus einer Aluminiumfolie. Die Ausführung kann, je nach Anforderung, auch aus einem Alu-

miniumglattmantel bestehen.  

Kunststoffmantel 

Der Kunststoffmantel schützt das Erdkabel und seine Komponenten vor mechanischer Bean-

spruchung. 
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2.2.1.1.3 Metallischer Rückleiter 

Falls ein metallischer Rückleiter für das Leerrohrsystem vorgesehen ist, wird ein zusätzliches 

Kabel mit dieser Funktion zusammen mit den Höchstspannungserdkabeln verlegt. Der metal-

lische Rückleiter dient als Erdrückleitung für die beiden Pole eines Bipols. Für das Vorhaben 

49 ist kein metallischer Rückleiter vorgesehen. Um vorsorglich technologieoffen zu bleiben, 

wird bis auf weiteres für das Leerrohrsystem der metallische Rückleiter jedoch bei der Planung 

berücksichtigt.  

Im Normalbetrieb über Plus- und Minuspol hebt sich der Erdstrom der Pole auf und wird na-

hezu null. Beim Ausfall eines Pols ist der metallische Rückleiter für den Betrieb des verblei-

benden Pols verwendbar, so dass im Falle eines Konverter- oder Kabelfehlers der Ausfall an 

Übertragungskapazität unter gewissen Voraussetzungen auf bis zu 50 % beschränkt werden 

kann.  

2.2.1.1.4 Kabelverbindungen (Muffen) 

Die Erdkabelanlage besteht aus Einzelkabelsträngen die auf einer Trommel in der jeweiligen 

Passlänge angeliefert werden. Die Einzelkabelstränge werden durch vorgefertigte Muffen mit-

einander verbunden. Die Muffen müssen vor Ort montiert werden und sind nach Fertigstellung 

unterirdisch angeordnet und nicht sichtbar. Sollen einzelne Muffen dennoch erreichbar bleiben 

um Diagnosemöglichkeiten zu bieten, sind im Nahbereich der Muffen Schächte oder Schalt-

schränke vorzusehen. Diese können unter- oder oberirdisch positioniert werden. In den Muffen 

werden Leiter, Isolierung und Metallmantel bzw. -schirm höchstspannungsfest miteinander 

verbunden. 

Die Muffenmontage erfolgt vor äußeren Einflüssen geschützt in einem Container oder Monta-

gezelt auf der Baustelle, um während der Arbeiten möglichst trockene, staubfreie und klimati-

sierte Bedingungen zu gewährleisten. Nach Abschluss der Arbeiten an den Muffenverbindun-

gen werden die temporären Schutzeinrichtungen abgebaut. Die Muffenverbindungen (s. Abb. 

2-3) werden gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben abgelegt und mit dem Bettungs-

material sowie dem Aushubmaterial überdeckt.  
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Abb. 2-3: Beispiel Muffenverbindung (Quelle: Amprion GmbH) 

Die ungefähre Sohlengröße einer Muffengrube wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer 

Größe von bis zu 30 m x 6 m angenommen. Hinzu kommt der bodenabhängige Böschungs-

anteil, der bei einem typischen Böschungswinkel von 45° ca. 5 m betragen kann.  

Zusätzlich können Erdungseinrichtungen vorgesehen sowie Verbindungsboxen für nachrich-

tentechnische Einrichtungen direkt im Erdreich oder in dafür geeigneten Schächten über- oder 

unterflur installiert werden.  

2.2.1.1.5 Erdungsstellen 

Zur Beschleunigung der Fehlersuche bzw. Durchführung diverser Wartungsmessungen ist es 

notwendig, die Schirmerdung (Schirm s. Abb. 2-2) für die Dauer der Messungen aufzutrennen. 

Dafür werden die Kabelschirme in einen jeweils hierzu vorzusehenden Oberflurschrank oder 

in ein Schachtbauwerk geführt und dort geerdet. Diese Erdungsstellen werden alle ca. 5 km 

bis 10 km entlang der Erdkabeltrasse ober- oder unterirdisch angeordnet, die erforderliche 

Fläche beträgt wenige Quadratmeter.  
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In dem Bauwerk kann neben einer zentralen Erdungsschiene eine Linkbox installiert werden. 

In den Linkboxen werden die Kabelschirme und Erdungen eingeführt und trennbar gestaltet. 

Die benötigte Fläche wird normalerweise aus der ortsüblichen Nutzung genommen und ggf. 

gepflastert und mit einem Anfahrschutz (Poller) geschützt. Um die Erreichbarkeit der Fläche 

sicherzustellen, muss die Zuwegung dauerhaft gesichert werden.  

2.2.1.1.6 Lichtwellenleiter 

Lichtwellenleiter (LWL) sind für betriebliche Zwecke, zur Übertragung von Steuer- und Schutz-

signalen sowie für Kabelüberwachung und Fehlerortung vorgesehen. Die Verlegung erfolgt in 

Schutzrohren, oberhalb zu den Höchstspannungserdkabeln. Die LWL für das Kabel-Monito-

ring werden direkt im Kabelschirm mitgeführt werden. Dazu werden im Kabelschirm einzelne 

Kupferdrähte durch Stahlröhrchen ersetzt, in den die LWL einzogen werden können.  

Aufgrund der beschränkten Messreichweite von LWL-basierten Kabelmonitoring- und -Fehler-

ortungssystemen werden ca. alle 50 ï 100 km Monitoringsysteme zwecks bidirektionaler Mes-

sung entlang der Trasse positioniert. 

Wegen der Dämpfung in den Lichtwellenleitern wird zur Gewährleistung einer ausreichend 

hohen Signalqualität und -stärke das Lichtsignal nach einer Strecke von max. 100 km verstärkt 

und erneut in die Lichtwellenleiter eingespeist werden. Dafür werden entlang der Erdkabel-

strecke LWL-Zwischenstationen in Form von oberirdischen Bauwerken eingesetzt.  

2.2.1.1.7 Endverschlüsse 

Der Abschluss einer Erdkabelstrecke wird durch einen Endverschluss realisiert. Die Endver-

schlüsse ermöglichen die Beherrschung der Spannung beim Übergang vom feststoffisolierten 

Erdkabel auf Freilufttechnik oder gekapselte Schaltanlagen.  

2.2.1.1.8 Telekommunikationslinien Dritter 

Gemäß § 77d Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) können Eigentümer oder Be-

treiber öffentlicher Telekommunikationsnetze bei den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 

Versorgungsnetze die Mitnutzung der passiven Netzinfrastrukturen der öffentlichen Versor-

gungsnetze für den Einbau von Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze beantra-

gen. Wenn ein solcher Antrag gestellt wird, müssen Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 

Versorgungsnetze den Antragstellern innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang ein 

Angebot über die Mitnutzung ihrer passiven Netzinfrastrukturen für den Einbau von Kompo-

nenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze unterbreiten. 
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Die Mitverlegung setzt voraus, dass eine Beeinträchtigung des HGÜ-Systems ausgeschlossen 

werden kann. Der Abstand zwischen den zusätzlichen Telekommunikationslinien und der 

Höchstspannungsinfrastruktur (Schutzrohr der Elektrischen Leiter / Schutzrohr LWL) ist dem-

entsprechend groß zu anzusetzen. Die direkte Mitführung der Telekommunikationslinien im 

Kabelgraben der Höchstspannungsinfrastruktur ï auch in einem Schutzrohr ï würde ein er-

hebliches betriebliches Risiko für die Übertragungsnetzbetreiber darstellen, verbunden mit ei-

nem erheblichen Abstimmungsbedarf zwischen den Netzbetreibern bei allen Instandhaltungs-

maßnahmen.  

2.2.1.1.9 Kabelabschnittsstationen 

Eine Kabelabschnittsstation (KAS) dient als sichtbare bzw. definierte Trennstelle für das Erd-

kabel, um Fehler im Kabel bzw. an den Kabelmuffen genau lokalisieren zu können. Bei den 

Kabelabschnittsstation werden die Gleichstromerdkabel an die Oberfläche geführt und als 

Trennstelle des Leitungskabels konzipiert. 

Eine Kabelabschnittsstation kann für jedes Erdkabel diverse Schaltgeräte wie zum Beispiel 

Leitungstrenner und Leitungserder, sowie Ableiter enthalten. Das Erdkabel wird innerhalb der 

Kabelabschnittsstation aus dem Erdreich heraus über die Geländeoberfläche auf ein Kabel-

endverschlussgerüst geführt. Die aufgeführten Freiluftgeräte werden via Seilverbindung mitei-

nander verbunden und anschließend über ein Kabelendverschlussgerüst in das Erdreich ge-

führt. Die Anlagen werden bevorzugt offen und bei Bedarf eingehaust errichtet. Welche Bau-

weise zum Einsatz kommt, kann erst im Zuge der nächsten Planungsphase in Abhängigkeit 

von den jeweiligen Standorten bzw. Standortbedingungen entschieden werden. 

Eine Kabelabschnittsstation weist eine Fläche von rund 6.000 m² bis 10.000 m² auf. Den 

höchsten Punkt der Anlage stellen die Blitzschutzmasten mit einer Höhe von ca. 30 m dar. 

Das Design ist so konzipiert, dass alle relevanten Emissionen am Anlagenzaun die vorgege-

benen Grenzwerte einhalten bzw. unterschreiten. Ebenso werden die Richtwerte nach der TA-

Lärm eingehalten. 

Der Standort für die Kabelabschnittsstation wird anhand von Faktoren festgelegt, die sich aus 

dem Gelände ergeben. Es muss ausreichend Platz zur Verfügung stehen, die Zufahrt sollte 

gewährleistet sein und das Gelände sollte möglichst eben verlaufen. Die Stationen sind in 

einem Maximalabstand von ca. 100 km bis zu 200 km zu errichten und befindet sich direkt auf 

der Kabeltrasse.  

2.2.1.1.10 Logistikanforderungen 

Bei dem Vorhaben 49 wird der Durchmesser eines Erdkabels je nach Typ und Aufbau nach 

aktuellem Stand der Technik etwa bei 150 mm liegen. Das Gewicht wird ï abhängig von der 

Ausführung und dem erforderlichen Querschnitt ï zwischen 30 und 50 kg/m liegen.  
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Der Außendurchmesser des Kabelmantels definiert den Biegeradius eines Erdkabels, der 

nicht unterschritten werden darf. Dieser kann unter Beachtung der Zugkräfte bei direkter Ver-

legung ins Erdreich ca. 2 bis 5 m und bei Verwendung von Kabelschutzrohren ca. 20 m betra-

gen. Allerdings können je nach Trassenführung (z. B. bei kurvenreichen Abschnitten), Verle-

geart bis zu 100 m erforderlich werden. 

Die maximale Lieferlänge einer Trommel hängt u. a. vom spezifischen Gewicht des Erdkabels 

sowie des Durchmessers der Kabeltrommel ab. Jeder Hersteller hat zudem technische Gren-

zen in seinem Produktionsprozess. Ebenfalls begrenzend wirken die maximal für das Erdkabel 

technisch zulässigen Zugkräfte, die beim Kabeleinzug auf die Erdkabel wirken dürfen. Hinzu 

kommen die Restriktionen durch die Transportlogistik bzgl. der einzusetzenden Transportve-

hikel, Untergrund, Leichtigkeit und Zuwegung bis an die Verwendungsstelle. Aktuell kann von 

1000 m bis 1500 m Lieferlänge ausgegangen werden, was ein Gesamtgewicht des Transport-

vehikels von ca. 100 t ergeben kann. Dieser Wert kann sich bei Verwendung größerer Kabel-

längen noch ändern. 

Die Lieferung der Kabeltrommeln erfolgt bis zu den sogenannten Trommelplätzen (s. Abb. 

2-4). Die Zuwegung muss bis dahin schwerlastfähig ausgebaut werden. Die Trommelplätze 

haben eine Größe von ca. 80 m x 80 m und müssen in Abhängigkeit der Kabellängen in dem 

entsprechenden Abstand eingerichtet werden. Angestrebt wird in Abhängigkeit der örtlichen 

Gegebenheiten, von einem Trommelplatz aus in beide Richtungen das Erdkabel zu verlegen. 

Dadurch kann unter Umständen die Anzahl der erforderlichen Trommelplätze reduziert wer-

den. Für das Aufstellen der Seilwinde zum Kabeleinzug wird ein Windenplatz mit einer Größe 

von ca. 30 m x 15 m benötigt. Von diesen etwa mittig über der Trassenachse liegenden Plät-

zen werden die Erdkabel in den Kabelgraben bzw. in die Leerrohre eingezogen.  
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Abb. 2-4: Trommelplatz am Beispiel eines 380-kV-Drehstromerdkabels (Quelle: TenneT TSO GmbH) 

2.2.2 Beschreibung der Verlege- und Bauverfahren 

Im Rahmen des Vorhabens 49 wird für die Übertragungsleistung von 2 GW ein Erdkabelsys-

tem mit zwei Gleichstromhöchstspannungserdkabeln verlegt (Normalstrecke). Für den Fall der 

abschnittsweisen Parallelführung beider Vorhaben kommt ein zweites Erdkabelsystem hinzu 

(Stammstrecke). Aufgrund des eingangs beschriebenen Bedarfs für ein zusätzliches Leerrohr-

system kommt im Bereich der Normalstrecke ein zusätzlicher Kabelgraben hinzu. In diesem 

Kabelgraben werden drei Leerrohre verlegt. Für die Normalstrecke ergibt sich damit ein Re-

gelgrabenprofil mit zwei Kabelgräben, ein Kabelgraben mit zwei Leerrohren, in welche ein Ka-

belsystem in einem nachfolgenden Schritt eingezogen wird, und ein Kabelgraben mit drei Leer-

rohren, in die zunächst kein Kabelsystem eingezogen wird. Im Bereich der Parallelführung der 

Vorhaben 48 und 49 (Stammstrecke) plus der beiden Leerrohrsysteme werden somit vier Ka-

belgräben erforderlich. 

Bei der Verlegung der Erdkabelsysteme unterscheidet man im Wesentlichen zwei Bauweisen: 

die offene Bauweise und die geschlossene Bauweise. Für jede dieser Bauweisen können un-

terschiedliche Verfahren zur Anwendung kommen. Die Wahl der Bauweise und ihres Verfah-

rens hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. 
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Bei den Verlegeverfahren sind grundsätzlich Standardverfahren und Sonderverfahren zu un-

terscheiden. Standardverfahren entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

gemäß § 49 Abs. 1 S. 2 EnWG und eine Vorhabenverwirklichung ist mit dem Einsatz des je-

weiligen Standardverfahrens grundsätzlich sichergestellt. 

Insbesondere bei unvermeidlichen Querungen größerer bautechnischer Hindernisse wurden 

für das Vorhaben 49 drei gesonderte Machbarkeitsstudien erstellt. Dies betrifft die Querungen 

des Teutoburger Waldes sowie der Flussläufe Ems und Lippe. Durch die Machbarkeitsstudien 

soll bereits in dieser frühen Planungsphase die technische Realisierbarkeit der Querung si-

chergestellt werden. Im Rahmen der Machbarkeitsstudien werden für die jeweilige Querung 

infrage kommende Bauverfahren betrachtet. Die Machbarkeitsstudien sind in Anlage 6.5 des 

vorliegenden Antrags enthalten. 

Sonderverfahren unterscheiden sich dahingehend, dass sie zum aktuellen Planungszeitpunkt 

Restriktionen bezogen auf eine nicht ausreichende Erprobung zur Gewährleistung einer siche-

ren Errichtung und Betrieb gemäß § 49 Abs. 1 EnWG oder eingeschränkter Marktverfügbarkeit 

unterliegen. Da sie Vorteile insbesondere bezogen auf das Vermeidungs- und Minimierungs-

gebot nach § 13 ff. BNatSchG oder mit Blick auf Eingriffe in das Eigentumsgrundrecht nach 

Artikel 14 GG mit sich bringen können, wird deren Einsatz nicht kategorisch ausgeschlossen, 

sondern mit betrachtet.  

2.2.2.1 Standardverfahren 

2.2.2.1.1 Offene Bauweise 

Die offene Bauweise stellt die Regelbauweise dar und unterscheidet zwei Ausführungsformen: 

Á Offener Graben mit Schutzrohr 

Á Offener Graben ohne Schutzrohr 

Offener Graben mit Schutzrohr 

Die Verlegung im Ăoffenen Graben mit Schutzrohrñ stellt eine Standardform der Erdkabelver-

legung dar. Hierbei wird in einem Arbeitsstreifen ein Graben gezogen und je nach Anforderung 

des Erdkabels und des Baugrundes werden Schutzrohre in erforderlichem Durchmesser und 

Wandstärke verlegt. Hierbei wird in der Regel je Erdkabel ein Schutzrohr verlegt. Zur Erstel-

lung des Grabens wird der Mutterboden abgezogen und seitlich gelagert. Je nach Bodenbe-

schaffenheit ist es erforderlich, weitere Bodenschichten getrennt zu lagern. Die notwendige 

Baustraße verläuft in der Regel als Bestandteil des Arbeitsstreifens parallel zu dem Graben. 
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Der Arbeitsstreifen beinhaltet neben der Bodenmiete 

Á den Graben, 

Á eine oder ggf. mehrere Baustraßen, ggf. Zuwegungen, 

Á je nach Beschaffenheit eine Grundwasserabsenkung (Wasserhaltung), 

Á die Baufläche zur Vorfertigung (Baustreifen) und 

Á ggfs. Absicherung gegen unberechtigten Zutritt. 

Die Erstellung des Grabens erfolgt mit einem Bagger und ï je nach Beschaffenheit des Bo-

dens ï mittels unterschiedlicher Schaufeln und Anbauwerkzeuge. Die Bodenbeschaffenheit 

gibt die Art der Grabengestaltung vor. Üblicherweise wird geböscht, wobei der Böschungswin-

kel und der Bau (mit oder ohne Berme) im entsprechenden Regelwerk vorgegeben ist.  

Offener Graben ohne Schutzrohr 

Die Verlegung im Ăoffenen Graben ohne Schutzrohrñ ist ebenso Standardverfahren f¿r die Ver-

legung von Erdkabeln. Der Bauablauf entspricht im Wesentlichen der Vorgehensweise wie bei 

der Verlegung mit Schutzrohren. Zur Verlegung des Erdkabels ist eine Bettung erforderlich, 

die steinfrei und in vorgegebener Korngrößenverteilung sein muss. Weitere Eigenschaften des 

Bettungsmaterials, wie Wärmeleitfähigkeit etc., sind abhängig von der zu übertragenen Leis-

tung und sind ebenfalls zu berücksichtigen. Je nach Region kann der anstehende Boden in 

Einzelfällen bereits die Anforderungen an ein Bettungsmaterial erfüllen. 

Die Verwendung eines Schutzrohres muss ggf. abschnittsbezogen geprüft werden. Nur so 

kann mit einem Höchstmaß an Flexibilität ein Optimum hinsichtlich technischer, qualitativer, 

zeitlicher und eingriffsminimierender Anforderungen erreicht werden. Die Erfordernisse der je-

weiligen Bausituation hinsichtlich der Abstände der Erdkabel, der erforderlichen Biegeradien, 

der Wärmeberechnung, des magnetischen Feldes, der Engstellen, der Boden- und Grundwas-

sersituation etc. können zu unterschiedlichen Detailbewertungen führen.  

2.2.2.1.2 Geschlossene Bauweise 

In der Regel kommt die geschlossene Bauweise z. B. bei der Querung von Verkehrsinfrastruk-

turen, größeren Gewässern und naturschutzfachlich sensiblen Bereichen zur Anwendung. 

Darüber hinaus kann die geschlossene Bauweise zur Überwindung von Riegeln, resultierend 

aus sehr großen Raum- oder Bauwiderständen (vgl. Kap. 3.3), zum Einsatz kommen. Fol-

gende Bauweisen können zur Anwendung kommen: 

Á Horizontalspülbohrverfahren (HDD) 

Á Steuerbare Verfahren ï Pilotvortrieb  

Á Steuerbare Verfahren ï Mikrotunnel  

Á Tunnel/Tübbingbauweise  

Ğ nur in sehr speziellen Einzelfallkonstellationen als ĂLetztmaÇnahmeñ. 
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Horizontalspülbohrverfahren (HDD) 

Das ĂHorizontalsp¿lbohrverfahrenò (engl. Horizontal Directional Drilling, HDD) ist ein graben-

loses (geschlossenes) Bauverfahren zur Unterbohrung von Hindernissen. Im Wesentlichen 

kann das HDD durch die drei Verfahrensschritte beschrieben werden: 

1) Pilotbohrung 

2) Bohrlochaufweitung 

3) Rohrinstallation 

In Schritt 1 erfolgt die Durchführung einer gesteuerten Pilotbohrung. Hierbei wird von der Start-

seite aus unter Einsatz einer HDD-Bohranlage ein Bohrkopf (Typ abhängig vom Baugrund) 

schiebend und rotierend mittels Bohrgestänge und Spülungsunterstützung bis zur Zielseite 

eine im Vorfeld geplante Bohrung erstellt. Im Anschluss wird diese Pilotbohrung in einem oder 

mehreren Schritten bis zum erforderlichen Enddurchmesser aufgeweitet (Schritt 2). Die Auf-

weitung kann ziehend oder schiebend erfolgen. Zum Einsatz kommen hier baugrundabhängig 

spezielle Aufweitwerkzeuge. Im letzten Schritt wird das Rohr, das im Vorfeld an der Zielseite 

möglichst in kompletter Länge vorgefertigt wurde, in das Bohrloch eingezogen.  

Das Verfahren eignet sich zur Unterquerung von natürlichen Hindernissen, wie Wasserläufen, 

Steilhängen, Schutzgebieten, bebauten Gebieten sowie von Kreuzungen mit Verkehrswegen 

und anderen Infrastrukturen. Bei Bahnkreuzungen sind jedoch die Maßgaben der Stromkreu-

zungsrichtlinie (SKR) zu berücksichtigen.  

Pilotvortrieb 

Beim Pilotrohrvortrieb nach DVGW GW 304 und DWA-A 125 (ATV-A 125) handelt es sich um 

ein unbemanntes gesteuertes Rohrvortriebsverfahren. Für die Durchführung ist die Erstellung 

einer Start- und Zielgrube vor und nach dem zu querenden Hindernis erforderlich. In der Start-

grube wird eine hydraulische oder pneumatische Pressbohranlage installiert, die an den Gru-

benwänden an einem Presswiderlager abgestützt wird. Es wird zunächst ein Pilotrohrstrang 

bodenverdrängend oder -entnehmend gesteuert vorgetrieben. Nachfolgend wird ein Rohr 

(Vorrohr) gleichen oder größeren Durchmessers, das dem Pilotstrang exakt folgt, vorgetrie-

ben. In der Zielgrube wird das Pilotrohr entnommen. Über innenliegende Förderschnecken 

wird der dabei gewonnene Boden zum Startschacht transportiert. Nach Erreichen des Ziel-

schachtes erfolgt der Nachschub der endgültigen Mantelrohre. Als Mantelrohre können auch 

Kunststoffrohre verwendet werden. Die Vorrohre werden im Zielschacht geborgen.  

Die Vermessung wird vorwiegend mit einem Theodolit mit elektronischer Kamera oder mit ei-

nem Laser durchgeführt. Richtungsänderungen werden durch Steuerflächen (z. B. Pilotspitze) 

unter Zuhilfenahme der Reaktionskraft des Baugrundes vorgenommen. 

Mit dem Pilotrohrvortrieb können ï je nach Baugrund ï Vortriebslängen bis ca. 100 ï 150 m 

realisiert werden. 
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Mikrotunnel 

Beim Mikrotunnelbau nach DVGW GW 304 (DVGW E.V. 2008) und DWA-A 125 (ATV-A 125) 

(DWA E.V. & DVGW E.V. 2008) handelt sich um eine Verfahrensgruppe der unbemannten und 

gesteuerten Rohrvortriebsverfahren. Die unterschiedlichen Variationen unterscheiden sich 

hauptsächlich in Art und Weise der Förderung des Bohrguts (z. B. Mikrotunnelbau mit Schne-

ckenförderung). Der Bohrkopf, welcher auf den Baugrund und die Grundwasserverhältnisse 

abzustimmen ist, wird über eine Pressvorrichtung aus dem Startschacht heraus in den Boden 

vorgetrieben. Die Steuerbarkeit wird dadurch realisiert, dass die Vortriebsmaschine aus zwei 

miteinander gelenkig verbundenen Teilen, dem Bohr- und Steuerkopf sowie dem Nachläufer, 

besteht. Der Steuerkopf lässt sich über zwischengelagerte Steuerzylinder, die von einem Kon-

troll- und Steuerstand aus bedient werden, in alle Richtungen abwinkeln. Allerdings sind nur 

minimale Abweichungen von der Geraden möglich. Der Bodenabbau erfolgt an der mecha-

nisch- und/oder flüssigkeits- oder erddruckgestützten Ortsbrust. Dabei ist es möglich, mit ent-

sprechenden Bohrköpfen verschiedene Böden und Geologien zu durchörtern. Um die Vor-

triebsleistung zu optimieren, werden so je nach Konsistenz und Steingrößen z. B. schneidende 

oder brechende Abbauwerkzeuge installiert. Der Schutzrohreinbau (z. B. Stahlbetonrohre) ge-

schieht in einem Arbeitsgang. Beim Rohrvortrieb kann durch das Einpressen einer Suspension 

(i. d. R. Bentonitsuspension) die Mantelreibung zwischen Rohroberfläche und anstehendem 

Boden verringert werden. Die anfallende Menge der Bentonitsuspension sollte dabei bei der 

Planung und Vorbereitung einer Vortriebsmaßnahme möglichst genau vorausberechnet wer-

den. Eine Ortung des Vortriebes kann mittels Laser, Kreiselkompass und/oder Schlauchwas-

serwaage erfolgen.  

Der Vortrieb des Mikrotunnelverfahrens ist grundsätzlich ein einstufiges Verfahren, d. h. nach 

erfolgtem Auffahren der Vortriebsstrecke ist diese bis zum Enddurchmesser einschließlich 

Rohreinbau fertiggestellt. Der so geschaffene Leitungstunnel kann entsprechend seiner Funk-

tion in Betrieb genommen oder dem weiteren Ausbau übergeben werden. Zunächst einmal 

müssen aber eine Start- und eine Zielbaugrube hergestellt werden. Die Dimensionierung der 

Baugruben ergibt sich aus der Größe der Vortriebsmaschine, beim Startschacht zzgl. des 

Platzbedarfs für Hauptpressstation einschließlich Widerlager.  

Die Pressenkräfte müssen über ein Widerlager in die Schachtkonstruktion eingeleitet und von 

dort in das umgebende Erdreich verteilt werden können. Die Vortriebsmaschine wird durch 

eine definierte Öffnung, der Anfahröffnung, aus dem Startschacht heraus vorgetrieben. Damit 

beim Vortrieb kein Grundwasser bzw. keine Bentonitsuspension durch die Anfahröffnung in 

den Startschacht fließen kann, wird in Abhängigkeit von der Schachtgeometrie und dem zu 

erwartenden Druck eine Anfahrdichtung montiert. Bei Arbeiten in wasserführenden Boden-

schichten ist im Zielschacht ebenfalls eine Dichtung zu montieren. In die so installierte Tun-

nelröhre werden die Kabelschutzrohre segmentweise eingezogen und nach dem vollständigen 

Einzug einer Abnahmeprüfung unterzogen. 

Gegenüber Grundwasser wird der Schacht mittels Abdichtring gesichert. 
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Tunnel/Tübbingbauweise 

Mit dem ¦berbegriff ĂTunnel/T¿bbingbauweiseñ werden unterschiedliche Tunnelbauverfahren 

bezeichnet, bei denen der gebohrte Tunnel mit Tübbing ausgebaut wird. Die Tübbingbauweise 

kann bei ca. 2 m Tunnelinnendurchmesser beginnen; meist sind solche mit Tunnelvortriebs-

maschinen (TVMs) aufgefahrenen Tunnel aus herstellungstechnischen Gründen aber größer 

(min. 3,5 m Innendurchmesser).  

Während beim Rohrvortrieb ganze Rohre in Abschnittslängen von i. d. R. 3 m bis 6 m einge-

baut werden, erfolgt bei der Tübbingbauweise das Zusammenfügen der einzelnen Segmente 

zu einem Ring innerhalb des Tunnels. Die Anzahl der Einzelsegmente pro Tunnelring ergibt 

sich im Wesentlichen aus dem Tunneldurchmesser. 

Bei den Tunnelverfahren kann zwischen unterschiedlichen Abbauverfahren ï abhängig vom 

Baugrund ï unterschieden werden. Wesentliche Unterschiede ergeben sich hier durch die an-

stehende Geologie. Man unterscheidet den Vortrieb im Fels vom Vortrieb im Lockergestein. 

Dementsprechend gibt es auch Unterschiede bei der Förderung des trockenen Abbaumateri-

als über Förderbänder oder schienengebundene Fahrzeuge, bzw. eine Nassförderung, bei der 

das Abbaumaterial als vermischt mit der Stützflüssigkeit durch Rohre aus dem Tunnel trans-

portiert wird. 

2.2.2.2 Sonderverfahren 

Neben den zuvor beschriebenen und in der Praxis bewährten gibt es weitere Sonderbauver-

fahren (nachfolgend werden nur einige genannt), deren Anwendung im Zuge des weiteren 

Planungsprozesses im Einzelfall geprüft wird. 

2.2.2.2.1 Offene Bauweise 

Zu den Sonderbauverfahren in offener Bauweise werden nachstehende aufgeführt und kurz 

erläutert:  

Á Pflug mit Schutzrohr (konventionell)  

Á Fräse mit Schutzrohr  

Á Fräse ohne Schutzrohr  

Á Mehrfachpflug Doppelverlegeschacht  

Á Einbaukasten mit Schutzrohr  

Á Einbaukasten ohne Schutzrohr  

Á Pipe Express 
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Pflug mit Schutzrohr (konventionell) 

Die Verlegeart ĂPfl¿genñ gehºrt zu den sogenannten halboffenen Verfahren. Damit kºnnen 

einzelnen Rohrleitungen oder Bündel von Rohren verlegt werden. Bei kleinen Leitungsmedien 

und geringer Verlegetiefe kann die Verlegepflugmaschine selbstfahrend sein. Diese Variante 

ist für zukünftige Starkstromkabeltrassen nicht geeignet und deswegen nicht relevant. Bei grö-

ßeren Tiefen und Leitungsdimensionen, bei denen größeren Kräfte erforderlich sind, kann der 

Verlegepflug von einer bzw. mehreren Zugmaschinen, die sich im Boden verankern, gezogen 

werden. 

Bei dem für Starkstromkabeltrassen relevantem Pflugverfahren wird durch Ziehen eines Pflug-

schwertes der Boden verdrängt und so ein Schlitz erstellt. Der Pflug wird seilgezogen, um 

höhere Zugkräfte aufzubringen. Auf Grund der hohen auftretenden Kräfte beim Zug verankert 

sich die Zugmaschine mit einem Stützschild im Boden, um so unerwünschten Schlupf der an-

getriebenen Räder insbesondere auf weichem Untergrund zu vermeiden (s. Abb. 2-5). In Ab-

hängigkeit vom jeweils zu pflügenden Boden bzw. den auftretenden Widerständen können bis 

zu drei Zugmaschinen ï dann in Dreiecksform angeordnet ï eingesetzt werden. 

Um das Pflugschwert bereits bei Beginn der Verlegung auf die richtige Verlegetiefe zu bringen, 

wird am Trassenbeginn eine Startgrube bzw. ein Startschlitz ausgehoben. 

Die Schutzrohre werden bei größeren Dimensionen (z. B. PE-HD-Stangenware ab DA 200) 

entlang der Trasse vorbereitend auf der Erdoberfläche verlegt, in der erforderlichen Länge 

verschweißt und mittels Kabelpflug, welcher von einem geländegängigen Seilwindenfahrzeug 

gezogen wird, gleichzeitig ins Erdreich verbracht. Bei kleineren Durchmessern kann statt Stan-

gen- auch Rollenware verwendet werden, so dass sich der Aufwand zum Verbinden der Ka-

belschutzrohre (bei Stangenware meist ca. 12 m lang) deutlich verringert. 

Ähnlich wie bei der offenen Bauweise mit Schutzrohren können die Kabelzug- und Tiefbauar-

beiten entkoppelt werden.  

 

Abb. 2-5: Einpflügen von Schutzrohren mittels Pflugverfahren (Quelle: Walter Föckersperger 
GmbH) 
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Fräse mit Schutzrohr und ohne Schutzrohr 

Die hier beschriebenen Fräsverfahren sind im Zusammenhang mit der Verlegung von Schutz-

rohren für Gleichstromkabel bzw. Direktverlegung von Gleichstromkabeln grundsätzlich eine 

offene Grabenbauweise, bei der der Graben im Gegensatz zur Grabenherstellung mit Baggern 

mit einer Grabenfräse erstellt wird. Somit stellt das Verfahren eine Variante der offenen Verle-

gung dar. Das Fräsverfahren wird allerdings in der Regel in standfesten oder felsigen Böden 

angewandt. 

Fräsverfahren zum Herstellen eines Schlitzes (Grabens) zum Einbau von Rohrleitungen wer-

den unter anderem in der DWA-A 160 (DWA E.V. 2016) eingehend beschrieben. Sie werden 

vor allem im ländlichen Raum zum Bau von Abwasserleitungen eingesetzt. Als mögliche Ver-

fahren werden in der erwähnten Vorschrift genannt und detailliert beschrieben: 

Mögliche Varianten des Fräsverfahrens: 

Á Betretbarer Fräsgraben 

Á Nicht betretbarer Fräsgraben (mit/ohne Einbaukasten) 

in Kombination mit  

Á Fräsverfahren ohne angehängten Einbaukasten 

Á Fräsverfahren mit angehängtem Einbaukasten 

Bezüglich des Fräsverfahrens besteht hier kein Unterschied zwischen Fräsverfahren mit 

Schutzrohr und Fräsverfahren ohne Schutzrohr. Jedoch sind die Anforderungen hinsichtlich 

Ausbildung der Grabensohle und Stabilisierung der Grabenwand bei einer direkten Verlegung 

des Kabels im Vergleich zur Verlegung mit Schutzrohren als höher anzusehen. 

Bei den Grabenfräsen gibt es unterschiedliche Typen und unterschiedliche Baugrößen. Hin-

sichtlich wesentlicher Typen kann man eigenständige Grabenfräsen und Anbaufräsen (s. Abb. 

2-6), die am Bagger angebaut werden, unterscheiden. Die Größe der Grabenfräse und die 

Auslegung der Fräswerkzeuge ist im Wesentlichen durch die Grabenbreite und die Bodenei-

genschaften bedingt. 
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Abb. 2-6: Anbaufräse (Bagger) zur Grabenherstellung (Quelle: www.baumaschinendienst.de) 

Grabenfräse mit Schutzrohr 

Beim Verfahren ĂFrªse mit Schutzrohrñ kann die Verlegung des Schutzrohres, vergleichbar mit 

der Grabenbauweise ĂBaggerñ, im Nachgang der Frªsgrabenerstellung direkt oder in eine zu-

vor eingebrachte Bettungsschicht erfolgen. Alternativ kann das Rohr auch in einem Arbeits-

gang mit der Grabenerstellung in den Graben abgelegt werden. Auch die Verfüllung kann im 

Nachgang oder unter Umständen in einem kombinierten Arbeitsgang erfolgen. Die einzelnen 

Arbeitsschritte oder eine Kombination mehrerer Arbeitsschritte sind im Zuge der jeweiligen 

projektspezifischen Anforderungen mit besonderem Augenmerk auf die Baugrundeigenschaf-

ten zu prüfen. Auch die Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutzes, besonders bezüglich er-

forderlicher Arbeiten im Graben, sind im Vorfeld zu betrachten. Nach Einbau des Schutzrohres 

kann das Kabel dann, wie bei anderen Verfahren mit Schutzrohrverlegung, zu jedem beliebi-

gen Zeitpunkt eingezogen werden. Beim Fräsverfahren wird nach Abtrag des Oberbodens der 

Graben in der Regel in einem Zug erstellt. Eine Trennung von Bodenschichten kann hier nicht 

erfolgen. 

Grabenfräse ohne Schutzrohr (direkte Kabelverlegung) 

Im Gegensatz zum Verfahren ĂFräse mit Schutzrohrñ wird hier das Kabel direkt in den Graben 

verlegt. Hier bestehen im Vergleich zur Schutzrohrverlegung erhöhte Anforderungen hinsicht-

lich Standfestigkeit der Grabenwand bzw. Steinfreiheit der Grabensohle. Das Kabel wird dann 

auf eine zuvor eingebrachte Bettungsschicht verlegt. Der detaillierte Ablauf der einzelnen Ar-

beitsschritte hängt von der Wahl des Verfahrens (betretbarer Fräsgraben / nicht betretbarer 

Fräsgraben) ab.  
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Mehrfachpflug Doppelverlegeschacht 

Die Verlegeart ĂPfl¿genñ gehºrt zu den sogenannten halboffenen Verfahren. Damit kºnnen 

einzelne Rohrleitungen oder Bündel von Rohren verlegt werde. Das allgemeine Verfahren ist 

bei der Verlegart ĂPflug mit Schutzrohrñ beschrieben. 

Die Verlegung von zwei Rohren mit fest definiertem Abstand und strengen Anforderungen an 

die Überdeckung ist bisher an reellen Projekten nicht realisiert worden und das Pflugverfahren 

musste erst noch weiterentwickelt werden. Aus diesem Grund wurde eine erste Erprobung von 

50Hertz initiiert und 2019 mit dem System Walter Föckersperger realisiert, bei der ein Doppel-

verlegeschacht (ursprünglich auch T-Pflug genannt) zur Verlegung von Gleichstrom-Kabellei-

tungen mit zwei Kabelschutzrohren mit einem Achsabstand von 1,10 m neuentwickelt wurde. 

Durch TenneT wird ein adäquater Versuch mit einem Achsabstand von 1,50 m gegenwärtig 

vorbereitet (Stand Dezember 2020). 

Bei dem Pflugverfahren-System Walter Föckersperger wird durch Ziehen eines Pflugschwer-

tes der Boden verdrängt und so ein Schlitz erstellt. Der Pflug wird seilgezogen, um höhere 

Zugkräfte aufzubringen. Auf Grund der hohen auftretenden Kräfte beim Zug verankert sich die 

Zugmaschine mit einem Stützschild im Boden, um so unerwünschten Schlupf der angetriebe-

nen Räder insbesondere auf weichem Untergrund zu vermeiden. In Abhängigkeit vom jeweils 

zu pflügenden Boden bzw. den auftretenden Widerständen können bis zu drei Zugmaschi-

nen ï dann in Dreiecksform angeordnet ï eingesetzt werden. 

Um das Pflugschwert bereits bei Beginn der Verlegung auf die richtige Verlegetiefe zu bringen, 

wird am Trassenbeginn eine Startgrube bzw. ein Startschlitz ausgehoben. 

Die Schutzrohre werden bei größeren Dimensionen (z. B. PE-HD-Stangenware ab DA 200) 

entlang der Trasse vorbereitend auf der Erdoberfläche verlegt, in der erforderlichen Länge 

verschweißt und mittels Kabelpflug, welcher von einem geländegängigen Seilwindenfahrzeug 

gezogen wird, gleichzeitig ins Erdreich verbracht. 

Ähnlich wie bei der offenen Bauweise mit Schutzrohren können die Kabelzug- und Tiefbauar-

beiten entkoppelt werden. 

Einbaukasten mit und ohne Schutzrohr 

Die Verlegung mit einem Einbaukasten (bei Fa. Aarsleff ĂTrench Boxñ genannt, s. Abb. 2-7) ist 

eine offene Bauweise und kann als eine der Varianten, diese Bauweise zu realisieren, betrach-

tet werden. Die Variante mit einem Einbaukasten kann in unterschiedlichen Varianten realisiert 

werden: 

Á Mit oder ohne betretbaren Graben, 

Á Mit oder ohne Schutzrohre, 

Á Mit oder ohne Verdichtung des Bettungsmaterials. 
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Die Geometrie des Einbaukastens wird entsprechend angepasst. 

Hierbei wird in einem Arbeitsstreifen ein Graben gezogen und die Schutzrohre in erforderli-

chem Durchmesser und Wandstärke oder Kabel verlegt. Im Graben wird hierbei ein Einbau-

kasten auf der zu verlegenden Höhe in Richtung der Ausgrabung durch eine Antriebsmaschine 

mit Grabungswerkzeug (z. B. Bagger, Fräse) mitgezogen. Dieser Kasten schützt vor Boden-

einbrüchen und es werden die Schutzrohre durch Umlenkrollen in die richtige Lageposition 

eingezogen. Zeitgleich wird beim Nachziehen das Bettungsmaterial um die dann in Endposi-

tion liegenden Schutzrohre/Kabel in entsprechender Höhe eingebracht. Nachfolgend kann ggf. 

die Rohrbettung verdichtet werden, danach verfüllt ein Bagger den Graben mit dem seitlich 

gelagerten Bodenaushub, sodass nur sehr kurze Bauabschnitte offen bleiben. Rohre für die 

Nachrichtentechnik, Abdeckplatten und Trassenwarnbänder können im gleichen Zug mit ver-

legt werden. Großer Vorteil bei diesem Verfahren ist das Vermeiden von Wasserhaltung auf-

grund der kurzen Baugrubenöffnung und der Einbaukasten, welcher ein Wassereindringen im 

offenen Graben verhindert und eine geringere Grabenbreite ermöglichen kann. Somit müssen 

im Normalfall keine Drainage eingefräst bzw. keine Lanzen zur Grundwasserabsenkung vor 

der eigentlichen Baumaßnahme eingebracht werden. 

Einbaukasten mit Schutzrohr 

Hierbei wird je Kabel ein Schutzrohr verlegt. Die Abstände sind abschnittsspezifisch festzule-

gen und im Design des Einbaukastens zu berücksichtigen. Zur Erstellung des Grabens wird 

der Mutterboden abgezogen und seitlich gelagert. Je nach Bodenbeschaffenheit ist es erfor-

derlich, weitere Bodenschichten getrennt zu lagern. 

Der Arbeitsstreifen beinhaltet neben der Bodenmiete 

Á den Graben, 

Á eine/mehrere Baustraßen, Zuwegungen, 

Á Fläche für die Ablagerung der Bodenmieten, 

Á die Baufläche zur Vorfertigung (Baustreifen) und 

Á ggfs. Absicherung gegen unberechtigten Zutritt. 

Die Erstellung des Grabens erfolgt mit einem Bagger und je nach Beschaffenheit des Bodens 

mittels unterschiedlicher Schaufeln und Anbauwerkzeuge. Die Bodenbeschaffenheit gibt die 

Art der Grabengestaltung vor. Üblicherweise wird geböscht, wobei der Böschungswinkel und 

der Bau (mit oder ohne Berme) im entsprechenden Regelwerk vorgegeben ist. 

Bei diesem Verlegeverfahren werden Schutzrohre verlegt, in die das Kabel zeitlich flexibel zu 

einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden können. Zur Verlegung des Schutzrohres ist je 

nach Baugrundanforderungen eine Bettung erforderlich, für die eine Korngrößenverteilung 

vorgegeben ist. Die Anforderungen an das Bettungsmaterial sind hier weniger groß als bei 

einer Verlegung ohne Schutzrohr.  
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Weitere Eigenschaften des Bettungsmaterials, wie Wärmeableitfähigkeit etc., sind abhängig 

von der zu übertragenen Leistung. Je nach Region kann der anstehende Boden in Einzelfällen 

bereits die Anforderungen an ein Bettungsmaterial erfüllen.  

 

Abb. 2-7: Ansicht Trenchbox aus dem Graben; Drehstrom-Projekt (3 Schutzrohre) (Quelle: TenneT 
TSO GmbH) 

Einbaukasten ohne Schutzrohr 

Der Ablauf bei dieser Methode ist identisch zur Verlegung mit Schutzrohren. Hier wird jedoch 

statt eines verschweißten Rohrstranges das Kabel direkt in den offenen Graben über den Ein-

baukasten eingebracht. Somit ist man weniger flexibel bei Querung unbekannter oder bekann-

ter Infrastruktur. 

Es muss jedoch beachtet werden, dass hier über die gesamte Länge der Sektion das Kabel 

auf der Baustelle im Vorfeld ausgelegt und durch mögliche HDD-Zwischenabschnitte, welche 

im Vorfeld hergestellt werden, eingezogen wird. Während des Einzugs muss speziell auf die 

Sauberkeit des einzuziehenden Kabels geachtet werden. Bei einer Kabelverlegung ohne zu-

sätzliche Verdichtung werden die Abdeckbänder durch die Box mitverlegt. 

Für den möglichen Einsatz dieser Technik sind anlagenseitige Anforderungen zu beachten, 

da diese Sonderverlegemethode von einigen Kabelherstellern nicht akzeptiert wird (z. B. da 

das Kabel zwei Mal gebogen wird, beim Auslegen und dann noch einmal beim Einzug in den 

Graben). 



2 Technische Projektbeschreibung 

 

Erläuterungsbericht 
Seite 84 

Korridor B ï BBPlG Vorhaben 49 
Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

 
 

Pipe Express 

Die Verlegungsart ĂPipe-Expressò ist ein halboffenes Verfahren der Fa. Herrenknecht, das vom 

Bundesumweltministerium gefördert wurde (s. Abb. 2-8). 

Das Verfahren kann als Kombination aus Grabenfräse und Mikrotunnelmaschine betrachtet 

werden. Oberflächennah wird ein Tunnel gebohrt, das erbohrte Material wir durch einen gleich-

zeitig gefrästen Schlitz an die Oberfläche abtransportiert. Der Vortrieb der Maschine wird durch 

einen Pipe-Thruster (Schubeinheit mit Klemmen) von der Oberfläche aus durchgeführt. Bei 

diesem Verfahren werden Stahlrohre verwendet, Kunststoffrohre sind bisher nicht realisiert 

und auf größeren Längen aufgrund der Rohrbelastungen problematisch. 

 

Abb. 2-8: Darstellung Pipe-Thruster (Quelle: Firma Herrenknecht) 

Das Fräswerk wird von einem vorausfahrenden Versorgungsfahrzeug mit Energie und Be-

triebsmitteln versorgt. Laut Herstellerangaben können Strecken bis zu 2.000 m mit einer Über-

deckung von bis zu 2,5 m durchgeführt werden. Die Durchmesser beginnen bei ca. 900 mm. 

Diese Dimensionen haben negative Auswirkungen auf die Wärmeabgabe des Kabels, welches 

später eingezogen wird. In Gleichstrom-Projekten sind zwei Kabel mit diesem geringen Ab-

stand in einem Schutzrohr aktuell nicht zu erwarten. 

Hohe Grundwasserstände spielen bei diesem Verfahren eine vergleichsweise geringe Rolle.  

Am jeweiligen Start- und Zielbereich werden Baustelleneinrichtungen und Gruben zur Instal-

lation der Anlage bzw. zur Aufstellung des Pipe-Thrusters erforderlich.  

2.2.2.2.2 Geschlossene Bauweise 

Zu den Sonderbauverfahren in geschlossener Bauweise werden nachstehende aufgeführt und 

kurz erläutert:  

Á Gesteuerte Ausbläser HDD (Cable & Pipe),  

Á E-Power-Pipe. 
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Gesteuerte Ausbläser HDD (Cable & Pipe) 

Das Verfahren "gesteuerte Ausblªser" (auch unter dem Namen ĂCable & Pipeñ-Verfahren be-

kannt) ist eine Modifikation des ĂHorizontalsp¿lbohrverfahrenò (engl. Horizontal Directional 

Drilling, HDD) und ein grabenloses (geschlossenes) Bauverfahren. 

Im Wesentlichen ist das Verfahren wie eine HDD durch drei Verfahrensschritte zu beschrei-

ben: 

1) Pilotbohrung 

2) Bohrlochaufweitung 

3) Rohrinstallation. 

In Schritt 1 erfolgt die Durchführung einer gesteuerten Pilotbohrung. Hierbei wird von der Start-

seite aus unter Einsatz einer HDD-Bohranlage ein Bohrkopf (Typ abhängig vom Baugrund) 

schiebend und rotierend mittels Bohrgestänge und Spülungsunterstützung bis zur Zielseite 

eine im Vorfeld geplante Bohrung erstellt. Im zweiten Schritt wird diese Pilotbohrung in einem 

oder mehreren Schritten bis zum erforderlichen Enddurchmesser aufgeweitet. Die Aufweitung 

kann ziehend oder schiebend erfolgen. Zum Einsatz kommen hier baugrundabhängig spezi-

elle Aufweitwerkzeuge. Im dritten Schritt wird das Rohr, das im Vorfeld an der Zielseite mög-

lichst in kompletter Länge vorgefertigt wurde, in das Bohrloch eingezogen. 

Das Verfahren eignet sich zur Unterquerung von natürlichen Hindernissen, wie Wasserläufen, 

Steilhängen, Schutzgebieten, bebauten Gebieten sowie von Kreuzungen mit Verkehrswegen 

und anderen Infrastrukturen.  

Unterschied gesteuerte Ausbläser (Cable & Pipe) und HDD 

Ziel ist es hier, eine möglichst flache Bohrlinie zu bekommen, um die Überdeckung zu redu-

zieren. Bei z. B. im Lockergestein verlaufenden HDD-Bohrungen erfolgt das Lösen des Bo-

dens annähernd ausschließlich hydraulisch durch die Spülungssuspension bzw. den Spü-

lungsdruck. 

In Abhängigkeit von der Länge der Bohrung sind zunehmend hohe Drücke erforderlich, um die 

Rohrreibung zu überwinden und insbesondere die gelösten Bodenanteile (Bohrklein) mit der 

Spülung durch den Ringspalt zwischen dem Bohrgestänge und der Wandung der Bohrung 

zurück zur Startgrube zu fördern. 

Würde der Druck der Spülungssuspension im Bohrloch die entgegenwirkenden Kräfte des an-

stehenden Bodens übersteigen, so käme es zu einem Austritt der Spülung im Gewässer oder 

an der Geländeoberfläche. Zur sicheren Vermeidung eines solchen (auch Ausbläser genann-

ten) Spülungsaustrittes werden exakt im Verlauf oder neben der Bohrlinie Entlastungsbohrun-

gen angelegt, an denen jeweils die kontrollierte Entnahme der Bohrspülung durch eine Pumpe 

erfolgt.  
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Durch die Entnahme der Bohrspülung erfolgt eine Druckabsenkung im Bohrkanal bis unter das 

vorhandene Geländeniveau und die Gewässersohle, sodass ein unkontrollierter Austritt der 

Bohrspülung sicher vermieden werden kann. Die Förderung der Bohrspülung zurück zur Start-

grube erfolgt ab der Entlastungbohrung nicht mehr im eigentlichen Bohrkanal, sondern in einer 

druckfesten Rohrleitung, die zu diesem Zweck temporär oberhalb der Geländeoberfläche zu 

errichten ist. Da über die Entlastungsbohrungen bei sehr langen HDD-Bohrungen und bei Be-

darf auch Bohrsuspension in die Bohrung gegeben werden kann, werden diese im Nachfol-

genden auch als Multifunktionsbohrungen (MFB) bezeichnet. 

Die Herstellung der Entlastungsbohrungen erfolgt senkrecht über bzw. neben der Bohrlinie. 

Die Bohrungen werden bis in oder in die Nähe des Bohrkanals der HDD-Bohrung geführt. Die 

Multifunktionsbohrungen werden als verrohrte Bohrung hergestellt. Nach dem Abschluss der 

Arbeiten werden die Verrohrungen zurückgebaut und das Bohrloch dauerhaft wasserdicht ver-

schlossen. 

Für die Dauer der Bauzeit von wenigen Wochen ist eine gemeinsame Rückspülleitung erfor-

derlich, die die einzelnen Multifunktionsbohrungen mit der Start- und der Zielgrube verbindet. 

Die Rückspülleitung kann z. B. aus PE-Rohren hergestellt werden, die mittels Stumpfspiegel-

schweißung verbunden werden. Der Durchmesser der Rückspülleitung beträgt 150 mm oder 

200 mm. Im Bereich der Multifunktionsbohrungen werden zur gezielten Steuerung der Zu- 

bzw. Abflüsse Schieber in der Leitung angeordnet. Die Rückspülleitung wird nicht im Boden 

verlegt, sondern liegt auf der Erdoberfläche, sodass keine Bodeneingriffe erforderlich werden 

E-Power-Pipe 

ĂE-Power Pipeò ist ein grabenloses (geschlossenes) Bauverfahren zur oberflªchennahen Un-

terbohrung von Hindernissen (s. Abb. 2-9). Es besteht auch die Möglichkeit, es als Alternative 

zum offenen Graben einzusetzen, weil es große Längen möglich macht. Es kombiniert die 

bestehenden Bohrtechnologien HDD und Mikrotunnelbau. 

Bei diesem Verfahren wird mittels eines Pressenrahmens in der Startgrube und speziellen E-

Power-Pipe-Vortriebsrohren ein Bohrgerät durch den Baugrund gepresst. Die Vortriebsrohre 

werden sukzessive zunächst mit dem Bohrgerät zu dem Bohrstrang verbunden und dann mit 

dem Pressenrahmen nach vorne gedrückt (Mikrotunnelbau). Der Baugrund selbst wird mit 

dem Bohrgerät und einem Schneidrad gelöst und mittels Bentonit-Bohrspülung durch den ge-

samten Bohrstrang gepumpt und zurückgeführt. 

Nach Erreichen der Zielgrube werden die Vortriebsrohre zurückgezogen und im gleichen Ar-

beitsschritt Schutzrohre eingezogen. 

Die Besonderheit gegenüber konventionellem HDD-Einsatz besteht darin, dass die Regel-

überdeckung auch über längere Bohrstrecken oberflächennah beibehalten werden kann. Die 

Wahrscheinlichkeit eines unkontrollierten Spülungsaustritts ist hier gering.  



2 Technische Projektbeschreibung 

 

Korridor B ï BBPlG Vorhaben 49 
Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

Erläuterungsbericht 
Seite 87 

 

 

Abb. 2-9: Darstellung E-Power-Pipe-Verfahren (Quelle: Herrenknecht AG) 

2.2.2.3 Beschreibung der Regelbauweise (offene Bauweise) 

2.2.2.3.1 Anforderung an den Kabelgraben 

Das 525-kV-Kabelsystem des Vorhabens wird aus einem Kabelpaar mit Plus- und Minusleiter 

bestehen. Pro Vorhaben werden weitere Schutzrohre für Lichtwellenwellenleiter von Schutz 

und Leittechnik sowie Telekommunikation und Kabelmonitoring im Kabelgraben vorgesehen. 

Sollten Teilabschnitte beider Vorhaben in einer Stammstrecke ausgeführt werden, wird jedes 

System in einem eigenen Kabelgraben verlegt. Die Größe und der Abstand der Gräben erge-

ben sich aus den thermischen Eigenschaften des an der Einbaustelle vorliegenden Bodens. 

2.2.2.3.2 Auslegung des Regelgrabenprofils 

Die Regelprofile für den Bau einer Normalstrecke (Einzelvorhaben) sowie für den Bau einer 

Stammstrecke werden in den folgenden Abbildungen dargestellt. Im Bereich der Normalstre-

cke werden zwei Kabelgräben parallel zueinander geführt: Ein Kabelgraben, in den ein Kabel-

system mit zwei Erdkabeln (Plus- und Minuspol) in einem zweiten Verfahrensschritt eingezo-

gen wird und ein Kabelgraben mit drei Leerohren. Im Falle der so genannten Stammstrecke 

werden dementsprechend vier Kabelgräben parallel zueinander geführt.  

Die Regelprofile für den Bau einer Normalstrecke sowie für den Bau einer Stammstrecke wer-

den in den Abb. 2-10 und Abb. 2-11 schematisch dargestellt.  
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Abb. 2-10: Schematische Darstellung des Arbeitsstreifens für das Einzelvorhaben (Quelle: Amprion 
GmbH) 

 

Abb. 2-11: Schematische Darstellung des Arbeitsstreifens für die Stammstrecke (Quelle: Amprion 
GmbH) 
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Als Regelbauweise im offenen Kabelgraben für das Vorhaben 49 ist die Verlegung in einem 

Einzelgraben vorgesehen, es erfolgt eine seitliche Lagerung des Bodenaushubs (s. Kap. 

2.2.2.3).  

Im Falle einer Stammstrecke erfolgt die Verlegung in jeweils getrennten Kabelgräben. Dies 

bietet Vorteile bei der thermischen Beeinflussung sowie im späteren Betrieb beider Systeme: 

So kann im Fehler- oder Reparaturfall der Teilbetrieb eines Kabelsystems aufrechterhalten 

werden. Um einen optimalen Baufortschritt zu gewährleisten, soll eine Baustraße in der Mitte 

angeordnet werden. Ebenso kann der Eingriff in das Schutzgut Boden bei der Verlegung in 

zwei Gräben in der Regel minimiert werden. Aufgrund der thermischen Beeinflussung ist ein 

noch zu berechnender Abstand zwischen den beiden Kabelgräben zueinander erforderlich.  

Die Errichtung der Kabelsysteme wird in zwei Bauphasen aufgeteilt. Hierbei wird bei der Her-

stellung eines jeden Systems die Fläche des jeweils anderen als Bodenlager für das Aushub-

material verwendet. Im Bereich des Kabelgrabens wird der Oberboden abgetragen und seitlich 

im Randbereich des Arbeitsstreifens in Mieten gelagert. Bei der Öffnung der Kabelgräben wird 

der Unterboden entsprechend der vorgefundenen Schichtung getrennt auf separaten Mieten 

im Bereich des Arbeitsstreifens gelagert. 

Die entsprechend den örtlichen Randbedingungen (z. B. Bodentragfähigkeit; erforderliche Be-

lastungsklasse etc.) angelegte Baustraße ist ggf. über Zuwegungen an vorhandene Straßen 

und Wege anzuschließen. 

Sollte baubedingt eine zweite Baustraße erforderlich werden, kann unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten und des Platzbedarfes für die Bodenlagerung eine maximale Breite 

des Arbeitsstreifens von ca. 40 m resultieren. Wird das Vorhaben 49 auf einer Stammstrecke 

geführt, erhöht sich die Breite des Arbeitsstreifens auf ca. 60 m. 

Mit fortschreitendem Planungsprozess wird auch die Planung der Regelgrabenquerschnitte 

präzisiert. Gleichermaßen gehen die örtlichen Gegebenheiten in die Planung ein. Die Planung 

wird von der Gewichtung der auf der jeweiligen Planungsstufe maßgeblichen Planungsprä-

misse (betriebsoptimiert im Schutzrohr oder baulich optimiert ohne Schutzrohr) abhängen. Die 

Verlegung ohne Schutzrohr bringt Vorteile bzgl. Planung/Trassierung. Diese resultieren aus 

geringeren Einschränkungen an die Trassierung und der Tatsache, dass hinsichtlich des Ka-

belzugs (Planung) hohe Freiheitsgrade bestehen. Ebenso ist eine engere Verlegung der Ein-

zelkabel möglich. Eine Schutzrohrverlegung erfordert jedoch aufgrund des zusätzlichen ther-

mischen Widerstandes der Rohranlage eine Aufweitung des Verlegeabstandes gegenüber der 

Verlegung ohne Schutzrohr. Bei Verlegung ohne Schutzrohr ergibt sich im Tiefbau die Not-

wendigkeit großer offenzuhaltenden Grabenlängen und den hiermit im Zusammenhang ste-

henden Aufwendungen (z. B. Wasserhaltung). Weiterhin sind hier die Anforderungen an Bet-

tungsmaterialien und Baustraßen höher. Zudem müssen die Bauablaufpläne der Unterneh-

men fortlaufend aufeinander abgestimmt werden, da parallele Arbeiten auf der Linienbaustelle 

auszuführen bzw. einzuplanende Behinderungen zu berücksichtigen sind.  
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Bei der Variante mit Schutzrohr können die Bauabläufe der Unternehmen entkoppelt werden 

und somit die Stillstandsrisiken und Wartezeiten weitgehend unterbunden werden. In diesem 

Zusammenhang muss auch die termingerechte Bereitstellung und Lieferbarkeit der Erdkabel 

mit bedacht werden. Bei der Verlegung im Schutzrohr lässt sich der Tiefbau weitgehend un-

abhängig von der Verfügbarkeit der Erdkabel durchführen. 

Die Kabelgräben werden in Abhängigkeit folgender technischer Anforderungen und Rahmen-

bedingungen dimensioniert: 

Á Durchmesser der Kabelschutzrohre, 

Á Achsabstand der Kabelschutzrohre, 

Á Regelüberdeckung der Kabelschutzrohre, 

Á Bettung der Kabelschutzrohre, 

Á anstehende Böden. 

Die Festlegung, inwieweit ein Kabelschutzrohr eingesetzt wird, erfolgt in den folgenden Pla-

nungsphasen. 

Die Gräben werden i. d. R. in geböschter Bauweise hergestellt. Hierbei richtet sich die Bö-

schungsneigung nach der Standfestigkeit der anstehenden Böden und kann variieren. Abwei-

chend von der geböschten Bauweise kann entsprechend den örtlichen Verhältnissen der Ein-

satz eines Verbaus zur Grabensicherung erforderlich werden. Die Breite des Kabelgrabens ist 

abhängig vom ausgeführten Böschungswinkel. Die Mindestüberdeckung beträgt 1,30 m. Bei 

größeren Verlegetiefen der Kabelanlage ï z. B. bedingt durch erforderlich werdende Querun-

gen von vorhandenen Leitungen, untergeordneten Straßen, kleineren Gewässern, bestehen-

den Drainagesystemen oder auch durch besondere landwirtschaftliche Flächenbearbeitung 

(z. B. Tiefenlockerung) ï vergrößert sich entsprechend die Kabelgrabenbreite. 

Der Bereich unter- und oberhalb der Erdkabel (Leitungszone) wird mit Bodenersatzmaterial 

verfüllt. Darüber wird der vorher entnommene und entsprechend den Bodenqualitäten getrennt 

gelagerte Boden wieder schichtenweise eingebaut. Nach Abschluss der Maßnahme wird der 

seitlich lagernde Oberboden wieder im Bereich des Arbeitsstreifens angedeckt. Nach einer 

Rekultivierungsphase stehen die Flächen wieder zur Verfügung, z. B. für eine landwirtschaft-

liche Nutzung. 

Neben dem Einsatz in der freien Fläche ist die offene Bauweise auch bei untergeordneten 

Kreuzungen vorgesehen, etwa bei Feld- und Waldwegen, nicht klassifizierten Straßen und 

kleineren Gewässern, die nach Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger bzw. den zustän-

digen Fachbehörden offen gequert werden dürfen. 

Bei der Kreuzung von Fremdleitungen ist im Einzelfall zu prüfen, ob die technischen Rahmen-

bedingungen der Kreuzung, insbesondere die Dimension der Fremdleitung sowie deren Tie-

fenlage, die Grundwasser- und Bodenverhältnisse sowie ggf. zu beachtende Auflagen des 

Fremdleitungsbetreibers, eine geschlossene Querung erfordern. 
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In besonderen Einzelfällen kann auch die Querung größerer Gewässer in offener Bauweise 

erfolgen, wobei ein Graben auf der Gewässersohle unter Wasser ausgehoben und ein i. d. R. 

an Land vorgefertigter Rohrstrang eingezogen, eingehoben oder eingeschwommen wird (Dü-

ker). 

Im Bereich von Engstellen, wie z. B. in Bereichen mit umweltfachlich besonderen Anforderun-

gen, kann im Einzelfall eine Abweichung vom Regelprofil zur Verringerung der Arbeitsstreifen-

breite notwendig werden. In diesem Fall ist besonderes Augenmerk auf die Lagerflächen für 

die Lagerung der Böden zu legen, aufgrund der dann insgesamt geringeren Flächenverfüg-

barkeit innerhalb der Gesamt-Arbeitsstreifenbreite. Ebenso kann die Wahl aufwendigerer Bau-

verfahren die Regelprofilbreite in Einzelfällen reduziert werden. 

2.2.2.3.3 Phasen des Bauablaufs (Regelbauweise) 

Bei der offenen Bauweise soll die Verlegung der Erdkabel bzw. der Kabelschutzrohranlage im 

offenen Kabelgraben erfolgen. Dies kommt i. d. R. wie bereits erläutert auch zur Anwendung 

Á bei allen Feldwegen und Straßen, die nach Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger 

offen gequert werden dürfen, 

Á bei Fremdleitungskreuzungen (die i. d. R. unterquert werden müssen), es sei denn, dies 

erforderte einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, z. B. aufgrund der Parallellage zu 

einem ohnehin geschlossen zu querenden Verkehrsweg, der großen Tiefe der zu kreu-

zenden Fremdleitung, des hohen Grundwasserstandes etc., und der Fremdleitungsbe-

treiber gestattet eine geschlossene Querung, 

Á in allen Hanglagen, 

Á kleinere Gewässer/Gräben. 

Generell wird der Kabelgraben nach DIN 4124 (DIN E.V. 2012) sowie sonstigen geltenden 

Vorschriften konstruiert.  

Die Sohlgrabenbreiten hängen von der Anzahl der verlegten Erdkabel ab. An der Oberkante 

des Grabens ergibt sich dann eine Grabenbreite je nach ausführbarem Böschungsverhältnis, 

das von den vorherrschenden Bodenverhältnissen abhängig ist. Je geringer die Standfestig-

keit des Bodens, desto flacher wird der Böschungswinkel des Kabelgrabens ausfallen, und 

desto breiter ist der Graben an seiner Oberkante. 

Bei ggf. erforderlicher tieferer Verlegung ergibt sich an der Oberfläche eine größere Graben-

breite. Eine tiefere Verlegung der Erdkabel kann beispielsweise erforderlich werden bei  

Á vorhandenen oder geplanten Drainagesystemen, 

Á vorhandenen unterirdischen Leitungen, 

Á besonderen landwirtschaftlichen Praktiken wie z. B. Tiefenlockerungen von Böden mit 

Untergrundhaken, Sonderkulturen wie z. B. Hopfen etc., 

Á Böden mit geringer Tragfähigkeit, 
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Á oberirdischen Entwässerungssystemen wie Beetstrukturen, Grüppensysteme, Mulden-

entwässerung etc., 

Á Kreuzung von Gewässern oder Bahnlinien und 

Á reliefierten Böden (Gradiente technisch erforderlich). 

Bauablauf  

Folgende Arbeitsschritte sind beispielhaft für die offenen Bauweisen bei Kabelgräben notwen-

dig. In der Regel wird abschnittsweise vorgegangen: 

Á Archäologische Voruntersuchung und Kampfmittelvoruntersuchung, Fremdleitungserhe-

bung auf Aktenlage 

Á Abstecken des Arbeitsstreifens 

Á Kampfmittelerkundung 

Á Archäologische Prospektion / Grabungen 

Á Baustelleneinrichtung und Anlage von Zufahrten 

Á Bodenkundliche Baubegleitung über die gesamte Bauphase 

Á Ökologische Baubegleitung inkl. Vergrämungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen über die 

gesamte Bauphase 

Á Trassenräumung und Sicherung von Fremdanlagen 

Á Räumen des Oberbodens (Bereich Kabelgraben) und Lagerung der Böden auf separaten 

Mieten am Trassenrand 

Á Abstecken der Kabelsysteme 

Á Einrichtung der Baustraßen neben den geplanten Kabelgräben 

Á Installation der Wasserhaltungsmaßnahmen und Inbetriebnahme inkl. mögl. Einleitstellen 

(bei Bedarf) 

Á Aushub des Kabelgrabens (inkl. Muffengruben) mit horizontspezifischer Lagerung des 

Aushubs neben dem Kabelgraben 

Á Verlegung der Erdkabel bzw. Kabelschutzrohre mit allseitiger Bettung in einem geeigne-

ten Bettungsmaterial (z. B. zeitweise fließfähiger, selbstverdichtender Verfüllbaustoff, 

ZFSV) inkl. einer evtl. notwendigen Auftriebssicherung 

Á Teilverfüllung des Leitungsgrabens (außer im Bereich der Muffen) entsprechend der ur-

sprünglichen Bodenhorizonte  

Á Verlegung von Trassenwarnbändern und Schutzeinrichtungen 

Á Wiederherstellungsmaßnahmen, z. B. Drainsysteme 

Á Fertigstellung der Rückverfüllung 

Á Abfuhr des evtl. überschüssigen Bodens 

Á Einzug der Erdkabel (bei Verlegung in Schutzrohren), 

Á Herstellung der Muffen 

Á Verfüllung der Muffengruben 

Á Rückbau der Baustraße, Lagerflächen und Einrichtungsflächen 
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Á Wiederherstellung/Auftrag des Oberbodens, Rekultivierung und ggf. Zwischenbewirt-

schaftung im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflächen 

Herstellung der Muffengruben und Kabeleinzug 

Sollte sich die Notwendigkeit eines größeren Zeitversatzes zwischen der Erstellung der Ka-

belschutzrohranlage und des Kabeleinzugs ergeben, kann der Kabeleinzug und die Herstel-

lung der Muffengruben zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Hierfür ergeben sich die folgen-

den Arbeitsschritte: 

Á Errichtung von Zuwegungen 

Á Installation von Wasserhaltungsmaßnahmen und Inbetriebnahme (bei Bedarf) 

Á Herstellung der Muffengruben 

Á Einblasen der LWL-Kabel (Kabelschutz- und Leittechnik) in die dafür vorgesehenen Leer-

rohre 

Á Einzug der Erdkabel in die Schutzrohre und der Muffenkörper 

Á Verfüllen der Muffengruben 

Á Rückbau der Zuwegungen 

Á Rekultivierung der Oberfläche 

Geräteeinsatz nach Bodenklassen 

Die Auswahl der bei den Erdarbeiten einzusetzenden Geräte hängt im Wesentlichen von den 

vorgefundenen Bodenklassen ab: 

Á Der Oberboden und auch die weiteren Bodenhorizonte werden in der Regel mit Baggern 

getrennt abgezogen und gelagert, um eine Durchmischung von Bodenschichten zu ver-

meiden. 

Á Einsatz von Profillöffeln (Bodenklassen 2 bis 4/5): Der eigentliche Kabelgraben wird ide-

alerweise von mit entsprechend vorgefertigten Profillöffeln bestückten Baggern ausgeho-

ben. Diese Vorgehensweise gewährleistet die Herstellung eines fachgerechten und nor-

mierten Kabelgrabens und trägt auch zu einem zügigen Arbeitsfortschritt bei. Es existie-

ren für die meisten Profile vorgefertigte Grabwerkzeuge, aber auch hydraulisch verstell-

bare Löffel, um diese den erforderlichen Böschungswinkeln anzupassen.  

Á Bei Antreffen von Fels (ab Bodenklasse 6) werden Bagger mit Grabenlöffel oder Meißeln 

sowie auch Grabenfräsen eingesetzt.  

Á Bei Bodenklasse 7 können zusätzlich zum Meißel- oder Grabenfräsverfahren Locke-

rungssprengungen zur Anwendung kommen.  

Generell kommt bei Bodenarbeiten die DIN 19639 (DIN E.V. 2019) Bodenschutz bei Planung 

und Durchführung von Bauvorhaben zur Anwendung.  

Der Abtrag und die getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden erfolgen unter Beachtung 

von DIN 19731 (DIN E.V. 2021) und DIN 18915 (DIN E.V. 2018). 
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Berücksichtigung von Transporten 

Die Schwerlasttransporte für die Kabeltrommeln sowie die Einrichtung sämtlicher Materialla-

gerflächen für Erdkabel und andere Materialien werden im Rahmen der weiteren Planungen 

berücksichtigt. Für den Transport über das öffentliche Wegenetz sind auch hier die Lastkapa-

zitäten des vorhandenen Wegenetzes, vorhandener Brückenüberfahrten und die Durchfahrts-

höhen und -breiten vorhandener Brückenunterfahrten mit einzubeziehen. Bei einem nicht aus-

reichenden Straßennetz kann die Herstellung längerer schwerlastfähiger Zufahrtsstraßen er-

forderlich werden. 

Waldquerung 

Bei Waldquerungen wird die Bündelung der Trassenkorridore mit vorhandenen Waldschnei-

sen z. B. von Freileitungen, erdverlegten Leitungen oder Verkehrswegen angestrebt, um keine 

zusätzliche Zerschneidung zu verursachen. Hier kann ggf. teilweise die vorhandene Wald-

schneise in den Arbeitsstreifen einbezogen werden und/oder der Arbeitsstreifen im Wald durch 

Längstransport des Aushubs entlang der Trasse und Lagerung außerhalb des Waldes einge-

engt werden, um Rodungen zu minimieren. Außerhalb des Waldes sind dann zusätzliche Auf-

weitungen des Arbeitsstreifens zur Aushublagerung erforderlich. Zudem wird im Wald das Ab-

tragen des Oberbodens auf den Grabenbereich beschränkt, um den Platzbedarf für die 

Oberbodenmiete möglichst klein zu halten.  

2.2.3 Parallelführungen mit anderen Infrastrukturen 

Bei Parallelführungen mit anderen Infrastrukturen kommen dieselben Musterquerschnitte wie 

oben beschrieben zur Anwendung. Dabei sind die 

Á Rechte und Pflichten der Betreiber vorhandener Infrastrukturen, 

Á Rechte und Pflichten des Kabelbetreibers und 

Á gegenseitige Beeinflussungen der Infrastrukturen 

zu beachten.  

Im Zuge der weiteren Planungen werden zur Vermeidung von unzulässigen Beeinflussungen 

die normativen Maßgaben, z. B. DVGW GW 22 (DVGW E.V. 2014) bzw. gleichlautende AfK-

Empfehlung Nr. 3 berücksichtigt (AFK 2017). 

Beim Schienennetz, bei Autobahnen und anderen höherklassifizierten Straßen bestehen An-

bauverbotszonen und Sicherheitsstreifen, in denen ohne Genehmigung der zuständigen Trä-

ger und Behörden keine baulichen Eingriffe zugelassen werden.  
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Es wird u. a. auf die DVGW GW 22 (DVGW E.V. 2014) bzw. die gleichlautende Technische 

Empfehlung Nr. 7 (SFB 2014) und AfK-Empfehlung Nr. 3 (AFK 2017), die Technische Empfeh-

lung Nr. 1 (SFB 2006) und Nr. 3 (SFB 2020), die Technische Regel DVGW GW 28 (DVGW 

E.V. 2014) bzw. die gleichlautende AfK-Empfehlung Nr. 11 (AFK 2014), die Normen DIN EN 

50443 (DIN E.V. 2012), DIN EN 50122 (VDE0115) (DIN E.V. & VDE E.V. 2021), DIN VDE 0845-

6-1 (DIN E.V. & VDE E.V. 2013) und -2 (DIN E.V. & VDE E.V. 2014), DIN VDE 0228-3 (DIN E.V. 

& VDE E.V. 1988) sowie DIN VDE 0101 (DIN E.V. & VDE E.V. 2000) verwiesen. 

Bei einer Parallelführung mit Freileitungen stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vor-

dergrund. Bei der Errichtung der Kabelsysteme wird mit Großgeräten gearbeitet, die in den 

Bereich der Leiterseile geraten können (Bagger, Kräne etc.). Deshalb sind spannungsabhän-

gige Sicherheitsabstände einzuhalten, um Stromüberschläge zu vermeiden. Wird der Kabel-

graben in einer Bündelung zu einer Drehstrom-Freileitung realisiert, dann wird geprüft, ob die 

Möglichkeit besteht, die Kabeltrasse ganz oder teilweise im Schutzstreifen der Freileitung un-

terzubringen. Darüber hinaus sind Beeinflussungen des Korrosionsschutzes von Rohrleitun-

gen und die Erdungsvorrichtungen der Freileitungen zu beachten. 

Bei Parallelverlegungen zu Pipelines und anderen unterirdischen Infrastrukturen sind in erster 

Linie die bestehenden Schutzstreifen maßgeblich. Im Bereich der Schutzstreifen gelten be-

sondere Regeln, die einen sicheren Betrieb der Leitungen gewährleisten. Darüber hinaus 

muss zu Instandhaltungszwecken auch der Zugang zu diesen Infrastrukturen gewahrt bleiben.  

Das gesamte Baufeld neu zu verlegender HGÜ-Kabelsysteme muss daher in einem für den 

Einzelfall abzustimmenden Mindestabstand zu der bestehenden Infrastruktur geplant werden. 

Dies gilt i. d. R. auch für die Aushublagerung. 

2.2.4 Schutzstreifen 

Dauerhaft, d. h. insbesondere für die Betriebsphase der Kabelanlage ist es erforderlich, dass 

ein Schutzstreifen dinglich gesichert wird. In diesem Schutzstreifen bestehen zum Schutz der 

Kabelanlage Einschränkungen bezüglich der Nutzung, um den Betrieb der Anlage sicher und 

dauerhaft gewährleisten zu können und um eine Zugänglichkeit zum Leitungssystem zu ge-

währleisten. So dürfen in diesem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet werden.  

Grundsätzlich können nach Verfüllung der Kabelgräben bzw. Wiederherstellung der Oberflä-

che wieder landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen im Schutzstreifen erfolgen. Die 

Mindestüberdeckung liegt bei 1,3 m. Forstwirtschaftliche Nutzung ist im Bereich von Schutz-

streifen nur in Form von Holzlagerplätzen und Waldwegen möglich. Tiefwurzelnde Bäume oder 

Sträucher sind im Schutzstreifen nicht zulässig. Ausschlagende Gehölze werden regelmäßig 

entfernt. Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit sowie das Befahren des Schutzstreifens bleiben 

in der Regel weiterhin möglich. 
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Die Schutzstreifenbreite ergibt sich aus dem ausgeführten Grabenprofil und beträgt bis zu ca. 

30 m für das Einzelvorhaben. Dabei schließt der Schutzstreifen i. d. R. einen Abstand von 5 m 

parallel zum äußeren Erdkabel mit ein. Wird das Vorhaben 49 abschnittsweise auf einer ge-

meinsamen Stammstrecke realisiert, beträgt die Breite des Schutzstreifens bis zu ca. 60 m. 

Bei Verlegung in größeren Tiefen und Querungen in geschlossener Bauweise ergeben sich 

aufgrund der erforderlichen Auffächerung der einzelnen Bohrungen größere Schutzstreifen-

breiten. 

2.2.5 Emissionen 

2.2.5.1 Emissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase ergeben sich temporär Schallemissionen. Die Bauzeit verteilt sich auf 

einzelne Arbeitsschritte. Die temporären Schallemissionen entstehen einerseits durch die ei-

gentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. Baggerarbeiten bei Aus-

hub), andererseits durch die Anlieferung von Materialien und den hierzu notwendigen Baustel-

lenverkehr. Die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm enthal-

tenen Bestimmungen zu Emissionen, Bauzeiten und zulässigen Immissionen in der Umge-

bung sind vom Vorhabenträger einzuhalten. Weiterhin kommt es während der Bauzeit zu Stau-

bentwicklung.  

2.2.5.2 Emissionen während des Betriebs  

Elektrische und magnetische Felder 

Kabelanlagen weisen konstruktionsbedingt keine äußeren elektrischen Felder auf, jedoch tre-

ten beim Betrieb von Höchstspannungsgleichstromkabeln magnetische Felder auf. Sie entste-

hen nur im Nahbereich von stromführenden Leitern. Der Betreiber einer Höchstspannungsan-

lage ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforderungen der 26. BImSchV einzuhalten. 

Wärme 

Durch die in Wärme umgewandelten Verlustleistungen des Erdkabels kommt es bei einer Erd-

kabelanlage zu einer Bodenerwärmung. Bei einer erdverlegten Kabelleitung wird die Verlust-

leistung in Form von Wärme durch das Erdreich abgeführt. Wie gut oder schlecht dieser Wär-

metransport durch das Erdreich geschieht, wird u. a. von den Bodeneigenschaften (hier ins-

besondere dem spezifischen Wärmewiderstand) von der Überdeckung und der Erdkabelbet-

tung bestimmt. Die erforderlichen Abstände der Erdkabel variieren dabei in Abhängigkeit von 

der Tiefe einer ggf. erforderlichen Bohrung und der Beschaffenheit des Untergrunds.  
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Die Auswirkungen von Erdkabeln auf die Bodenerwärmung und auf Pflanzen und Tiere wurden 

in den letzten Jahren in mehreren Studien und Versuchen untersucht. In der Metastudie ĂAus-

wirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaftñ; EKNA (AHMELS et al. 

2016) werden die Ergebnisse vorhandener Studien zusammengefasst. Demnach ist davon 

auszugehen, dass von HGÜ-Erdkabel keine nachhaltigen Beeinträchtigungen ï weder in Be-

zug auf landwirtschaftliche Erträge noch auf ökologische Belange ï zu erwarten sind. Nach 

bisherigem Kenntnisstand können keine ökologisch relevanten betriebsbedingten Auswirkun-

gen auf den Boden, den Bodenwasserhaushalt sowie auf den Boden als Lebensraum durch 

die Wärmeabgabe des Kabels festgestellt werden. Ebenso wurde nach derzeitigem Kenntnis-

stand keine Bodenaustrocknung festgestellt. Die Temperaturveränderungen an der Boden-

oberfläche liegen nach Berechnungen und den Ergebnissen der bisher durchgeführten Feld-

versuche im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite. 

2.2.6 Wartungsarbeiten im Betrieb 

Die Erdkabel sind wartungsfrei. An den ggf. erforderlich werdenden ĂLinkBoxenñ (vgl. Kap. 

2.2.1.1.5) ist es jedoch notwendig, regelmäßige Kontrollmessungen durchzuführen. Außerdem 

vereinfachen die ĂLinkBoxenñ im Falle einer Kabelstºrung die Fehlereingrenzung.  

Zur Erhaltung des Zugangs bei Wartungsarbeiten ist der Schutzstreifen im Bereich der offenen 

Erdkabelverlegung von tiefwurzelnden Gehölzen frei zu halten (vgl. Kap. 2.2.4). 

2.3 Technische Bau- und Betriebsmerkmale von ggf. erforder-

lichen Gleichstrom-Freileitungsabschnitten 

Das Vorhaben 49 wird nach § 2 Abs. 5 i. V. m. § 3 Abs. 1 BBPlG vorrangig als Erdkabel ge-

plant. Die Prüfung des abschnittsweisen Einsatzes von Freileitungen erfolgt nur, wenn und 

soweit die in § 3 Abs. 2 BBPlG gesetzlich geregelten Ausnahmen zum Tragen kämen. Der 

abschnittsweise Einsatz von Freileitungen ist aber auch in diesen Fällen unzulässig, wenn die 

Abstandsregelungen des § 3 Abs. 4 BBPlG nicht eingehalten werden. Der Anfang und das 

Ende jedes Freileitungsabschnittes wird über eine Kabelübergangsanlage an die Erdkabel an-

gebunden. 

2.3.1 Komponenten einer Gleichstrom-Freileitung 

Für die Gleichstromleitungen werden Masttypen, die sich aus der Konstruktion der Drehstrom-

masten ableiten, eingesetzt. Der primäre Unterschied besteht in der Anzahl der Leiterseile und 

des ggf. mitzuführenden metallischen Rückleiters sowie den abweichenden Isolationsbemes-

sungen bei Gleichspannung. Für den Bau und Betrieb eventuell zu planender Freileitungsab-

schnitte werden Stahlgittermaste aus verzinkten Normprofilen errichtet.  
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Die weitere Beschreibung der Komponenten und Ausführung wie Mastfundamente, Regel-

querschnitt, Schutzstreifen und Bauablauf erfolgt in Kap. 2.5.1 und deckt sowohl den Anwen-

dungsfall Drehstrom-Freileitung sowie Gleichstrom-Freileitung ab. 

2.3.2 Kabelübergabeanlagen 

Kabelübergabeanlagen bilden die Schnittstelle zwischen Freileitungen und Kabelabschnitten. 

Über einen Endmast wird die Freileitung in die Kabelübergangsanlage (s. Abb. 2-12) geführt. 

In der Kabelübergabeanlage werden die Höchstspannungsseile an einem Portal abgefangen, 

ggf. über Schaltgeräte geführt und an den Kabelendverschluss angeschlossen. Messsysteme 

und Überspannungsableiter sind in diesem Bereich mit dem spannungsführenden Pol verbun-

den. Der Übergang zum Erdkabel im Kabelgraben erfolgt über Kabelendverschlüsse. In einer 

Kabelübergabeanlage kann auch die Verbindung zweier Erdkabel mit Hauptleiter für Schutz- 

und Messzwecken realisiert werden, wenn die Trassenlänge und die angewendete Kabeltech-

nologie dieses betrieblich erfordern. Die Detailplanung der Kabelübergabeanlage erfolgt nach 

Festlegung der einschlägigen Parameter wie Spannungsebene und Anzahl der Erdkabel etc. 

für das Planfeststellungsverfahren. Für die Unterbringung diverser leittechnischer Einrichtun-

gen und Stromversorgungssysteme wird ein Betriebsgebäude erforderlich. Innerhalb des Ge-

ländes der Kabelübergabeanlage wird ein Blitzschutzsystem installiert. Der Platzbedarf einer 

Kabelübergabeanlage wird derzeit mit bis zu 100 x 100 m bzw. einem Hektar eingeschätzt. 

Das Abspannportal hat in der Regel eine Höhe von bis zu 30 m zzgl. Blitzschutzableiter. Die 

Schaltgeräte, die Messeinrichtungen, die Spannungsableiter und die Kabelendverschlüsse 

sind in der Regel bis zu 10 m hoch.  

 

Abb. 2-12: Schematische Darstellung Kabelübergangsanlage (Quelle: TenneT TSO GmbH) 
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2.3.3 Emissionen 

2.3.3.1 Emissionen während der Bauphase  

Während der Bauphase ergeben sich temporär Schallemissionen. Die Bauzeit verteilt sich auf 

einzelne Arbeitsschritte. Die temporären Schallemissionen entstehen einerseits durch die ei-

gentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. Baggerarbeiten bei Aus-

hub), andererseits durch die Anlieferung von Materialien und den hierzu notwendigen Baustel-

lenverkehr. Die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm enthal-

tenen Bestimmungen zu Emissionen, Bauzeiten und zulässigen Immissionen in der Umge-

bung sind vom Vorhabenträger einzuhalten. Weiterhin kommt es während der Bauzeit zu Stau-

bentwicklung. 

2.3.3.2 Emissionen während des Betriebs 

Elektrische und magnetische Felder 

Beim Betrieb von Höchstspannungsgleichstromfreileitungen treten elektrische und magneti-

sche Felder auf. Sie entstehen nur im Nahbereich von spannungs- bzw. stromführenden Lei-

tern. Der Betreiber einer Höchstspannungsanlage ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforde-

rungen der 26. BImSchV einzuhalten. 

Geräuschemissionen 

Beim Betrieb von Höchstspannungsanlagen können zudem Geräuschemissionen auftreten. 

Der Betreiber einer Höchstspannungsanlage ist verpflichtet, die für Geräuschemissionen gül-

tigen Anforderungen der ĂTechnischen Anleitung zum Schutz gegen Lªrmñ (TA Lªrm) einzu-

halten. 

2.3.4 Instandhaltungsarbeiten im Betrieb 

2.3.4.1 Gleichstrom-Freileitung 

Nach derzeitiger Erkenntnis werden am Freileitungsabschnitt folgende zyklischen Instandhal-

tungsarbeiten durchgeführt: 

Á Begehung und Befliegung, 

Á Trassenfreihaltung, 

Á Erdungsmessungen bzw. Kontrollen an den Erdungsanlagen und 

Á Kontrollen am Gestänge. 
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Je nach Zustand werden am Freileitungsabschnitt Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die 

Lebensdauer der Gleichstrom-Freileitungen beträgt in der Regel 80 Jahre. 

2.3.4.2 Kabelübergangsanlage 

Bei den Kabelübergangsanlagen werden ähnliche Instandhaltungsarbeiten wie für die Konver-

ter beschrieben (vgl. Kap. 2.4) durchgeführt. Die Instandhaltung der Kabelübergangsanlagen 

findet zeitgleich mit der der Konverter statt. Die Kabelübergangsanlagen haben in der Regel 

die gleiche Lebensdauer wie die Konverter. 

2.4 Technische Beschreibung der Konverteranlagen 

2.4.1 Grundlagen 

Zur Integration der geplanten Gleichstromverbindung in das bestehende 380-kV-Höchstspan-

nungsnetz (Drehstrom) werden Konverteranlagen am Anfang und Ende der Verbindung benö-

tigt, die Gleich- in Drehstrom sowie umgekehrt umwandeln. Somit stellen die Konverter not-

wendige Anlagen für den Betrieb der Energieleitung dar.  

Die Zulassung von Bau und Betrieb der Konverteranlagen sind als sog. Nebenanlagen nicht 

unmittelbar Bestandteil der Bundesfachplanung, so dass die Darstellungen hier nur der Infor-

mation dienen. Gleichwohl muss für die Bundesfachplanungsentscheidung hinreichend sicher 

gewährleistet sein, dass innerhalb des Trassenkorridors oder an dessen Rand die Anbindung 

der Stromleitung an die Nebenanlage erfolgen kann. Anderenfalls könnte die Bundesfachpla-

nungsentscheidung ihren Zweck nicht erreichen. Daher sind in der Bundesfachplanung auch 

die Standorte von betriebsnotwendigen Nebenanlagen wie Konvertern mit zu betrachten, da-

mit in der Bundesfachplanungsentscheidung nach § 12 NABEG seitens der BNetzA die Prog-

nose getroffen werden kann, dass die in Rede stehende Stromleitung bei Festlegung des Tras-

senkorridors auch an die notwendigen Nebenanlagen angebunden werden kann. Der Antrag 

nach § 6 NABEG beinhaltet allerdings nur erste Aussagen zur Konverterausführung 

und -standortbereichen (vgl. Kap. 8), die in späteren Planungsstufen konkretisiert werden.  

2.4.2 Konvertertypen 

Für Konverter und kunststoffisolierte Gleichstromerdkabel mit einer Nennspannung von 

320 kV liegen bereits Betriebserfahrungen im Netz vor. Für dieses Vorhaben wird eine Nenn-

spannung von 525 kV herangezogen.  

Für die zum Einsatz kommende HGÜ-Konfiguration soll eine bipolare Topologie zum Einsatz 

kommen. 
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Die nachfolgenden Abbildungen stellen diese beiden möglichen bipolaren HGÜ-Konfiguratio-

nen dar. Die Abb. 2-13 zeigt die aktuell vorgesehene Konverterkonfiguration, die auch als ĂRi-

gid Bipolñ bezeichnet wird. 

 

Abb. 2-13: HGÜ-Konverter in bipolarer Konfiguration ohne metallischen Rückleiter "Rigid Bipol" bei 
525 kV 

2.4.3 Aufbau und Komponenten 

Die Konverteranlage umfasst mindestens eine Halle, in der der Umrichtungsvorgang stattfin-

det sowie Transformatoren, Schaltfelder und weitere Höchstspannungskomponenten, um den 

Drehstrom mit geeigneter Spannung in das vermaschte Höchstspannungsnetz zu übertragen. 

Herstellerabhängig können auch zwei Hallen erforderlich werden. 

Eine Konverteranlage lässt sich, wie in Abb. 2-14 dargestellt, in vier Funktionsblöcke untertei-

len: 

Á Drehstrom-Anschluss 

Á Drehstrom-Konverteranschaltung mit Transformatoren 

Á Umrichter 

Á Gleichstrom-Schaltanlage mit Gleichstrom-Anschlüssen 
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Abb. 2-14: Prinzipdarstellung einer Konverterstation 

Die vorgenannten Funktionsblöcke sowie weitere wesentliche Komponenten werden nachfol-

gend beschrieben. 

2.4.3.1 Drehstrom-Anschluss 

Der Drehstrom-Anschluss verbindet die Konverteranlage mit dem bestehenden 380-kV-

Höchstspannungsnetz und bildet damit die Anbindung zum Wechselstromnetz (Kap. 2.4). 

2.4.3.2 Drehstrom-Konverterschaltung mit Transformatoren 

Im Bereich der Drehstrom-Konverteranschaltung wird durch die Transformatoren die Verbin-

dung der Umrichter mit dem Drehstromnetz realisiert. Die Anbindung der Transformatoren an 

das Drehstromnetz erfolgt über die sogenannten Schaltfelder. Die Aufgabe der Transformato-

ren ist es, die netzseitige Spannung an die Erfordernisse der Stromrichter anzupassen und 

trennt das Drehstromnetz galvanisch vom Umrichter.  
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Hierbei handelt es sich um Leistungstransformatoren in Größen, wie sie auch in Umspannwer-

ken eingesetzt werden. Ein Transformator besteht im Wesentlichen aus einem Transformator-

kessel, der den Eisenkern, die Wicklungen, den Stufenschalter und das Isolationsmedium be-

inhaltet sowie einer Lüfteranlage, die für die erforderliche Kühlung sorgt. Um die Schallemis-

sion der Transformatoren zu begrenzen, werden die Transformatorkessel eingehaust. Unter 

den Transformatoren befinden sich Auffangbecken, die im Fall eventuell auftretender Undich-

tigkeiten eine Kontamination des Bodens verhindern. 

2.4.3.3 Gleichstromschaltanlage und Gleichstromanschluss 

Die Gleichstromschaltanlage verbindet die einzelnen Teilumrichter des gleichen Pols (sofern 

überhaupt mehrere Teilumrichter pro Pol vorhanden sind) auf der Gleichstromseite über eine 

Schaltanlage jeweils miteinander und stellt weiterhin die Verbindung zum Gleichstroman-

schluss dar. Der Gleichstromanschluss verbindet die Gleichstromschaltanlage mit der Gleich-

stromverbindung des Vorhabens 49.  

Rein optisch ähneln die Außenanlagen denen klassischer Drehstrom-Schaltanlagen. Sie be-

stehen größtenteils aus Gerüstkonstruktionen, den elektrischen Seil- und Rohrverbindungen 

und den aufgestellten Geräten. Die Oberflächen der Außenanlagen bestehen in Freiluft-

Schaltanlagen bei der Vorhabenträgerin in der Regel überwiegend aus Rasen. Dies ist auch 

für die Konverteranlagen des Vorhabens vorgesehen. Eine konkrete Darstellung erfolgt im ge-

sonderten Zulassungsverfahren. 

2.4.3.4 Konverterhallen 

In den Konverterhallen befinden sich die Stromrichter, die als selbstgeführte Stromrichter (aus 

dem englischen VSC ï Voltage Source Control) ausgeführt sind. Außerdem wird in den Kon-

verterhallen der Dreh- bzw. Gleichstrom mit speziellen Leistungselektronikbauteilen (zentrale 

Bausteine sind die IGBTs = Bipolartransistoren mit isolierten Gate-Elektroden) in Gleich- bzw. 

Drehstrom umgewandelt. Der Konverter kann somit sowohl als Gleich- als auch als Wechsel-

richter betrieben werden und damit die Lastflussrichtung bestimmen.  

Neben den Stromrichtern befinden sich in den Konverterhallen weitere Höchstspannungskom-

ponenten, wie zum Beispiel Spulen, Messeinrichtungen, Wanddurchführungen etc. Die Hallen 

dienen zum einem dem Schutz der Stromrichter vor Verunreinigung von außen und zum an-

deren schirmen sie die Stromrichter sowohl elektrisch als auch akustisch nach außen ab. Die 

Größe der Hallen ist sowohl von den Komponenten selber, als auch den erforderlichen Frei-

luftabständen zwischen spannungsführenden Teilen und der Wand abhängig (je größer die 

Spannung umso größer sind die erforderlichen Freiluftabstände). 

Zur Abführung der Komponentenabwärme an die Luft sind die Hallen mit Belüftungssystemen 

ausgestattet. 
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2.4.3.5 Umrichter/Konverter 

Im Umrichter (Stromrichter) findet die Umwandlung zwischen Gleich- und Drehstrom bzw. 

Gleich- und Wechselspannung statt. Die verwendeten (leistungselektronischen) Stromrichter 

können in beide Richtungen sowohl als Gleich- als auch als Wechselrichter arbeiten und so 

die Richtung des Lastflusses festlegen. Des Weiteren stellt der Umrichter die Gleichspannung 

in einem bestimmten Bereich ein, um den Leistungsfluss über die Leitungsverbindung zu re-

geln. Die Übertragung der Leistung erfolgt bipolar (Plus- und Minuspol). Der Konverter hat in 

der Regel jeweils einen Umrichter pro Pol. Allerdings kann es vorkommen, je nachdem welche 

Konverter-Topologie eingesetzt wird, dass aufgrund der benötigten Stromtragfähigkeit die 

Konverter jeweils in zwei parallele Teilumrichter pro Pol aufgeteilt werden müssen. 

2.4.3.6 Kühlanlage 

Im Stromrichter entsteht durch die Durchleitung und die Schaltvorgänge Abwärme. Diese wird 

über ein Kühlmedium (entionisiertes Wasser oder Glykolgemisch) von den Stromrichtern ab-

geführt und zu der (Außen-)Kühlanlage transportiert. Die Kühlanlage besteht aus einzelnen 

Kühlersektionen, die abhängig von der abzuführenden Wärme und der Außentemperatur zu- 

oder abgeschaltet werden. In der Regel liegen die Kühlmitteltemperaturen im Bereich zwi-

schen 30° C und 50° C, bei höheren Außentemperaturen erreichen sie bis zu 60° C. Unter der 

Kühlanlage befinden sich Auffangbecken, die im Fall eventuell auftretender Undichtigkeiten 

eine Kontamination des Bodens verhindern. 

2.4.3.7 Schaltfelder 

Die Anbindung der Transformatoren an das Drehstromnetz erfolgt über die sogenannten 

Schaltfelder. Diese bestehen im Wesentlichen aus Höchstspannungs-Leistungsschaltern, 

Trennern und Erdern. Das Schaltfeld wird über die Sammelschiene an die Leitung (Freileitung 

oder Kabel) zum Netzverknüpfungspunkt angebunden. Bei HGÜ-Systemen können elektri-

sche Oberwellen auftreten. Diese können bei Bedarf durch Höchstspannungsfilter reduziert 

werden, die im Wesentlichen aus Kondensatoren und Spulen aufgebaut sind. Das Schaltfeld 

kann sowohl in Freiluft- als auch in gasisolierter Technik ausgeführt werden, wobei Letztere 

deutlich aufwändiger, aber platzsparender ist. Aus diesem Grund kommt diese Technik nur bei 

begrenztem Platzangebot zur Anwendung. 

2.4.3.8 Leittechnische Einrichtungen 

Die Leittechnik der Konverter ist in einem sogenannten Betriebsgebäude untergebracht. Die-

ses kann als Teil der Konverterhalle oder als eigenes Gebäude ausgeführt werden. In dessen 

Betriebsräumen sind auch die Eigenbedarfsversorgung und die Kühlanlagenpumpen sowie 

weitere erforderliche Einrichtungen untergebracht. 
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2.4.3.9 Anschluss der Gleichstromverbindung 

Die Gleichstromverbindung des Vorhabens 49 wird im Norden an die noch zu errichtende Kon-

verteranlage im Raum Wilhelmshaven/Landkreis Friesland angeschlossen, im Süden an die 

ebenfalls noch zu errichtende Konverteranlage im Raum Hamm. Von dem Konverter aus er-

folgt dann über eine Drehstromverbindung die Anbindung über die Netzverknüpfungspunkte 

zum Wechselstromnetz und damit die Bereitstellung des Stroms für die Verbraucher. 

2.4.3.10 Zeitlicher und technischer Ablauf in der Bauphase 

Das Layout einer Konverteranlage, inklusive der Gebäude, ist stark von der Technologie des 

Herstellers abhängig, der die komplette Konverteranlage nach derzeitigem Planungsstand 

schlüsselfertig errichten soll.  

Nach der Auftragsvergabe folgt zunächst die Engineering-Phase. In dieser Zeit werden vom 

Hersteller der Anlage zahlreiche Studien und Berechnungen zur genauen Auslegung und zum 

Betriebsverhalten der Konverter und der dort eingesetzten Komponenten durchgeführt. In die-

ser Projektphase werden auch erstmals detaillierte und vermasste Anlagenpläne erstellt. 

Nach Abschluss der Engineering-Phase wird mit der Errichtung der Konverteranlage begon-

nen. In der Bauphase werden zunächst die einzelnen Komponenten der Station gefertigt. Sehr 

umfangreich ist z. B. die Fertigung der Ventilmodule und der Konverter-Transformatoren. 

Während des Baus vor Ort sind ggf. zusätzlich zur Konverterfläche temporär Flächen für die 

Unterbringung der Baustelleneinrichtung notwendig. Diese werden nach Möglichkeit in der 

Nähe des Konverters errichtet. Diese Flächen beherbergen Baustelleninfrastruktur, Parkplätze 

für die Bauarbeiter und temporäre Lager für diverse Baumaterialien sowie Anlagenteile und 

Maschinen. Für den Antransport schwerer Lasten (wie bspw. Baumaterialien und der Anla-

genteile, insbesondere Transformatoren) muss eine Zuwegung für den Schwerlasttransport 

vorhanden sein oder gebaut bzw. verstärkt werden. Zeitgleich beginnen vor Ort die Tiefbauar-

beiten, gefolgt von der Errichtung der Gebäude und der Gerüstkonstruktionen im Außenbe-

reich. 

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung und die Zuwege werden nach Abschluss der Bau-

phase wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Daran anschließend werden die technischen Geräte im Innen- und Außenbereich montiert. 

Ein wesentlicher Teil des Aufwands besteht auch in der Entwicklung, Implementierung, Para-

metrierung und Prüfung der Software und Regelung für die Konvertersteuerung. Nach sehr 

umfangreichen Software-Simulationen und Prüfungen im Labor des Herstellers wird die Steu-

erungstechnik in den Konverteranlagen eingebaut. Nach Abschluss der Montagearbeiten be-

ginnt die Phase der Inbetriebnahme. Hierbei werden vor Ort zahlreiche Tests und Simulationen 

durchgeführt. 



2 Technische Projektbeschreibung 

 

Erläuterungsbericht 
Seite 106 

Korridor B ï BBPlG Vorhaben 49 
Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

 
 

2.4.3.11 Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf einer Konverteranlage unterteilt sich generell in Gebäudefläche und Frei- 

bzw. Außenanlagenfläche. Die Abmessungen und der daraus resultierende Flächenbedarf 

können erst dann geplant und bestimmt werden, wenn der exakte Standort und der Hersteller 

des Konverters feststehen. 

Die Anforderungen an Anordnung und Größe der Gebäude ergeben sich hauptsächlich aus 

der verwendeten Technologie (Rigid Bipole oder Bipol mit metallischem Rückleiter (MR)) und 

der Herstellerspezifikationen. Eine Darstellung erfolgt in dem für die Konverteranlage notwen-

digen Zulassungsverfahren. Aufgrund der Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten kann von 

einem Gesamtflächenbedarf von ca. 7 ha und ï je nach Auslegung ï bis 12 ha ausgegangen 

werden (s. Kap. 8). Der Flächenbedarf kann reduziert werden, wenn der Konverterstandort mit 

dem Umspannwerk des Netzverknüpfungspunktes zusammengelegt werden kann.  

Die Konverterhallen haben nach dem heutigen Stand der Technik eine Nutzhöhe von ca. 25 m. 

Die tatsächliche Höhe kann abhängig vom Hersteller und behördlichen Konstruktionsvorgaben 

davon abweichen. 

Die Abmessungen einer Konverterhalle betragen nach dem heutigen Stand der Technik bis zu 

ca. 120 m Länge und ca. 60 m Breite und werden ebenfalls in der späteren Planungsphase 

festgelegt. 

Das Layout der Konverterstation und die Gebäudeabmessungen ergeben sich in Abhängigkeit 

von den Standortbedingungen (Anbindung der Drehstrom- und Gleichstromanschlüsse, Infra-

strukturanbindung, Distanz zur nächsten Wohnbebauung, des Flächenschnittes) und dem her-

stellerabhängigen Konverterdesign. Das Schaltfeld in der Außenanlage des Konverters ist in 

Aufbau und Aussehen vergleichbar mit herkömmlichen Umspannwerken. Die Ausdehnung der 

Außenanlage wird hauptsächlich durch die notwendigen Isolationsabstände zwischen den An-

lagenkomponenten bestimmt. 

Die Konverter werden umzäunt und nach den Regeln der Technik wie konventionelle Um-

spannwerke gesichert. 

2.4.3.12 Technische Erfordernisse im Betriebsablauf 

Während des Betriebs sind die Konverteranlagen komplett ferngesteuert und automatisiert. 

Personal vor Ort ist daher im Allgemeinen nicht erforderlich. Während des Betriebs sind die 

Konverterhallen verschlossen. Die Anlagen verfügen über umfangreiche Überwachungsein-

richtungen. Unregelmäßigkeiten im Betrieb werden automatisch gemeldet. Im normalen Be-

trieb finden in den Schaltanlagen keine Schalthandlungen statt. Hier wird nur dann geschaltet, 

wenn bestimmte Anlagenteile ein- oder ausgeschaltet werden.  
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Einige der eingebauten Anlagenteile der Konverterstation bedürfen einer regelmäßigen In-

standhaltung, etwa die Motoren, Lüfter, Kühl- und Lüftungsanlagen, mechanisch bewegte 

Teile etc. Des Weiteren werden bei Instandhaltungsarbeiten auch zusätzliche Wartungs-

schritte, Inspektionen, Messungen und Präventivwartungen durchgeführt, um die Zuverlässig-

keit des Betriebs über die nächste Instandhaltungsperiode sicherzustellen. Zudem finden un-

terjährig Sichtkontrollen bei laufendem Betrieb der Anlage statt. Einzelne Umrichter werden 

voraussichtlich einmal im Jahr für Instandhaltungsarbeiten außer Betrieb genommen. 

2.4.4 Emissionen 

2.4.4.1 Emissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase ergeben sich temporär Schallemissionen. Die Bauzeit verteilt sich auf 

einzelne Arbeitsschritte. Die temporären Schallemissionen entstehen einerseits durch die ei-

gentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. Baggerarbeiten bei Aus-

hub), andererseits durch die Anlieferung von Materialien und den hierzu notwendigen Baustel-

lenverkehr. Die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm enthal-

tenen Bestimmungen zu Emissionen, Bauzeiten und zulässigen Immissionen in der Umge-

bung sind vom Vorhabenträger einzuhalten. Weiterhin kommt es während der Bauzeit zu Stau-

bentwicklung.  

2.4.4.2 Emissionen während des Betriebs  

Elektrische und magnetische Felder 

Beim Betrieb von Höchstspannungsanlagen treten elektrische und magnetische Felder auf. 

Sie entstehen nur im Nahbereich von spannungs- bzw. stromführenden Leitern. Der Betreiber 

einer Höchstspannungsanlage ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforderungen der 26. BIm-

SchV einzuhalten. 

Geräuschemissionen 

Beim Betrieb von Höchstspannungsanlagen können zudem Geräuschemissionen auftreten. 

Der Betreiber einer Höchstspannungsanlage ist verpflichtet, die für Geräuschemissionen gül-

tigen Anforderungen der ĂTechnischen Anleitung zum Schutz gegen Lªrmñ (TA Lªrm) einzu-

halten.  
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2.4.5 Instandhaltung im Betrieb 

Einige der eingebauten Anlagenteile der Konverterstation bedürfen einer regelmäßigen In-

standhaltung, etwa die Motoren, Lüfter, Kühl- und Lüftungsanlagen, mechanisch bewegte 

Teile etc. Des Weiteren werden bei Instandhaltungsarbeiten auch zusätzliche Wartungs-

schritte, Inspektionen, Messungen und Präventivwartungen durchgeführt, um die Zuverlässig-

keit des Betriebs über die nächste Instandhaltungsperiode sicherzustellen.  

2.5 Anbindung des Konverters an den Netzverknüpfungspunkt 

2.5.1 Beschreibung der Freileitung 

Die Konverter sollen möglichst nahe an den gesetzlich vorgesehenen Netzverknüpfungspunk-

ten (UWs) aufgestellt werden. Bedingt durch die Situation vor Ort kann es allerdings vorkom-

men, dass der zur Verfügung stehende Standort eine gewisse Entfernung zum Netzverknüp-

fungspunkt aufweist. Die Verbindung zwischen dem Konverter und dem Anschluss an den 

Netzverknüpfungspunkt erfolgt vorrangig über eine 380-kV-Drehstrom-Freileitung, soweit kein 

Drehstrom-Erdkabelabschnitt nach § 3 Abs. 6 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBPlG errichtet wird (vgl. 

Kap. 1). Ebenso besteht unter besonderen rechtlichen Ausnahmevoraussetzungen (vgl. Kap. 

1) die Möglichkeit, die Gleichstromverbindung zwischen den Netzverknüpfungspunkten als 

Freileitung auszuführen (vgl. Kap. 2.3). 

Die nachstehenden Erläuterungen für die Freileitungstechnik beschreiben sowohl den Anwen-

dungsfall der Gleichstrom-Freileitung als auch den Anwendungsfall der Drehstrom-Freileitung. 

2.5.1.1 Freileitungskomponenten 

Als Stützpunkte einer Freileitung dienen die Maste für die Leiterseilaufhängung. Sie bestehen 

aus dem Mastschaft, der Erdseilstütze, den Querträgern (Traversen) und dem Fundament. An 

den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Auf der Erd-

seilstütze liegt das so genannte Erdseil auf. Dieses Seil ist für den Blitzschutz der Freileitung 

erforderlich (s. Abb. 2-15). 
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Abb. 2-15: Beispielhafter Aufbau eines Freileitungsmastes (Quelle: Amprion GmbH) 

2.5.1.2 Masttypen 

Die Anzahl der Stromkreise, deren Spannungsebene, die möglichen Abstände der Masten 

untereinander sowie die Begrenzungen der Schutzstreifenbreite bestimmen die Bauform und 

die Dimensionierung der Maste. Für den Bau und Betrieb eventuell zu planender Freileitungs-

abschnitte werden Stahlgittermaste aus verzinkten Normprofilen errichtet.  

Zur Einhaltung vorgegebener Mindestbodenabstände der Leiterseile sind in der Regel Mast-

höhen von ca. 50 bis 80 m erforderlich. Je nach vorhandener Topographie und örtlichen Ge-

gebenheiten müssen bestimmte Mastabstände gewählt werden. Daraus resultieren in Abhän-

gigkeit der Isolatorenlänge sowie die Anforderungen der 26. BImSchV unterschiedliche Mast-

höhen. Die notwendigen Masthöhen nehmen dabei mit zunehmendem Mastabstand immer 

stärker zu, da die funktionale Abhängigkeit zwischen Mastabstand und Seildurchhang nähe-

rungsweise einer quadratischen Funktion (Parabel) entspricht. Die Spannfeldlänge liegt in der 

Regel im Bereich von ca. 300 m bis 500 m.  

Tragmaste tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Winkelabspannmaste müssen 

dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Linienführung verlassen wird sowie vor einem Um-

spannwerk (Endmaste). Mögliche Mastformen sind in der folgenden Abb. 2-16 beispielhaft 

dargestellt. Auch Kombinationen dieser Mastformen sind im Leitungsverlauf möglich.  
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Abb. 2-16: Beispiele für Masttypen bei Freileitungen (Quelle: Amprion GmbH) 

2.5.1.3 Mastfundamente 

Je nach Masttyp, Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhältnissen werden unterschiedliche 

Mastgründungen erforderlich, z. B. Rammfundament, Bohrfundament, Stufenfundament, Plat-

tenfundament (s. Abb. 2-17). Aufgrund der sehr unterschiedlichen Anforderungen entlang der 

Trasse werden die statischen Anforderungen an die Fundamente und damit der Fundamenttyp 

und die Fundamentdimensionierung erst in einem späteren Planungsstadium genauer be-

stimmt. 

 

Abb. 2-17: Schematische Darstellung von vier möglichen Mastfundamenttypen (Quelle: TenneT TSO 
GmbH) 
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2.5.1.4 Beseilung, Isolatoren, Erdseil 

Ein Stromkreis besteht aus den elektrischen Leiterseilen. Jedes Leiterseil bzw. Leiterseilbün-

del wird mittels Isolatoren (Tragketten) an den Traversen der Maste befestigt. Neben den 

stromführenden Leiterseilen wird über die Mastspitzen und ggf. im Mastschaft Erdungsseile 

(Erdseile), sowie bei einer Gleichstrom-Freileitung ggf. der metallische Rückleiter gesondert 

mitgeführt. Die Erdseile verhindern, dass Blitzeinschläge in die stromführenden Leiterseile er-

folgen und dies eine Störung des betroffenen Stromkreises hervorruft. Zur Nachrichtenüber-

mittlung und Fernsteuerung von Umspannanlagen können eingesetzte Erdseile im Kern Licht-

wellenleiterfasern besitzen. 

2.5.1.5 Schutzstreifen 

Der sogenannte Schutzstreifen dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch die über-

spannende Leitung dauernd in Anspruch genommene Fläche dar. Der Schutzstreifen ist für 

die Instandhaltung und den vorschriftsgemäßen sicheren Betrieb einer Freileitung erforderlich. 

Bis auf die Fläche des Mastes ist die Nutzung der Flächen des Schutzstreifens für Acker- und 

Viehwirtschaft weiterhin möglich. 

Die Größe der Fläche ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile überspannten 

Fläche unter Berücksichtigung der seitlichen Auslenkung der Seile bei Wind und den Schutz-

abstand nach DIN VDE 50341 Teil 1 und Teil 3 (DIN E.V. 2013; DIN E.V. 2011) im jeweiligen 

Spannfeld.  

Bei Annäherung an Gehölzbestände wird aus Sicherheitsgründen ein paralleler Schutzstreifen 

(Waldschutzstreifen) gesichert. Der parallele Schutzstreifen berechnet sich aus dem größten 

Abstand des parabolischen Schutzstreifens zur Leitungsachse im jeweiligen Spannfeld zuzüg-

lich eines Sicherheitsabstandes von fünf Metern. Innerhalb des parallelen Schutzstreifens be-

stehen zum Schutz vor umstürzenden oder heranwachsenden Bäumen teilweise Aufwuchs-

beschränkungen für Gehölzbestände. Direkt unter der Trasse gelten zudem Beschränkungen 

für die bauliche Nutzung. Einer weiteren z. B. landwirtschaftlichen Nutzung, steht bei Beach-

tung der Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen der Freileitung nichts entgegen. Die Schutz-

streifenbreite liegt in der Regel im Bereich von ca. 45 m bis ca. 70 m und je nach Spannfeld 

variieren. 

2.5.1.6 Kabelübergabeanlagen 

Für den Fall, dass bei der Anbindung des Konverters an den Netzverknüpfungspunkt sowohl 

Freileitung als auch Erdkabel eingesetzt werden muss, könnte zwischen Kabelabschnitten und 

solchen Abschnitten, die als Freileitung ausgeführt werden, grundsätzlich auch die Errichtung 

von Übergangsbauwerken, den sogenannten Kabelübergabeanlagen (s. Abb. 2-18), erforder-

lich werden (vgl. Kap. 2.3.2). 
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Die Kabelübergangsanlage benötigt in Abhängigkeit von der erforderlichen technischen Kom-

plexität eine Fläche von ca. 1 ha. 

Die Kabelübergangsanlage wird mit einem Sicherheitszaun gesichert, da die Anlage gemäß 

geltenden Vorschriften für Hochspannungsanlagen (hier insbesondere DIN VDE 0101 (DIN 

E.V. & VDE E.V. 2000)) vor unbefugtem Betreten zu schützen ist. Die tatsächliche Größe der 

Umzäunung richtet sich nach den lokalen Gegebenheiten. Zu Wartungs- und Instandhaltungs-

zwecken wird eine umlaufende Betriebsstraße angelegt, deren genaue Ausführung im Rah-

men der Umsetzungsplanung festzulegen ist.  

 

Abb. 2-18: Schematische Darstellung einer Kabelübergabeanlage im Längsprofil (Quelle: TenneT 
TSO GmbH) 

2.5.1.7 Zuwegung 

Zur Errichtung von Freileitungsmasten ist es erforderlich, die neuen Maststandorte mit Fahr-

zeugen und Geräten anzufahren. Die Zufahrten erfolgen dabei so weit wie möglich von beste-

henden öffentlichen Straßen oder Wegen aus. Soweit dabei bisher unbefestigte oder teilbe-

festigte Wege ausgebessert oder befestigt werden müssen, bleibt dieser Zustand dauerhaft 

erhalten.  

Für Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben Straßen oder Wegen befinden, müssen 

temporäre Zufahrten eingerichtet werden. Je nach Boden- und Witterungsverhältnissen wer-

den hierfür z. B. Fahrbohlen oder andere Systeme ausgelegt. Sofern erforderlich, werden tem-

poräre Schotterwege erstellt. 
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2.5.1.8 Baustelleneinrichtungsfläche 

Für den Bau eventueller Freileitungsabschnitte werden im Bereich der Maststandorte tempo-

räre Baustelleneinrichtungsflächen für die Zwischenlagerung des Erdaushubs, die Vormon-

tage und Ablage von Mastteilen, die Aufstellung von Geräten oder Fahrzeugen zur Errichtung 

des jeweiligen Mastes und den späteren Seilzug benötigt. Die Größe der Arbeitsfläche ein-

schließlich des Maststandortes variiert in Abhängigkeit des zu errichtenden Mastes.  

Die restliche Fläche zur Baustelleneinrichtung ist in ihrer Form flexibel und verschiebbar, liegt 

in der Regel aber direkt um den Mast. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, wird dieser ver-

schiebbare Teil der Baustelleneinrichtungsfläche nur auf unsensiblen Strukturen eingerichtet. 

Hierzu werden die Lage den örtlichen Gegebenheiten angepasst und sensible Biotoptypen 

nach Möglichkeit ausgegrenzt.  

Die Baustelleneinrichtungsflächen werden während der Baumaßnahme temporär nur für we-

nige Wochen in Anspruch genommen. 

2.5.1.9 Ablauf der Bauphase einer Freileitung 

Die folgenden Punkte beschreiben exemplarisch einen möglichen Bauablauf, wobei eine Aus-

detaillierung erst im Rahmen der Feinplanung erfolgen kann. 

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Gründung. Zur Auswahl und 

Dimensionierung der Gründungen sind als vorbereitende Maßnahmen Baugrunduntersuchun-

gen notwendig. Im Falle von beispielsweise Pfahlgründungen werden an den Eckpunkten 

Pfähle in den Boden eingebracht. Das Ramm- oder Bohrgerät ist auf einem Raupenfahrzeug 

angebracht. 

Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen zu den Standorten transportiert, 

vor Ort montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt. Wahlweise kann auch eine 

Teilvormontage einzelner Bauteile (Querträger, Mastschuss etc.) am Baulager oder an ent-

sprechenden Arbeitsflächen in der Nähe der Maststandorte erfolgen. 

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, hängt von Bauart, Gewicht und 

Abmessungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standortes und der nach der Örtlichkeit 

tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab. 

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Ab-

spannabschnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-Abspannmas-

ten (WA). An einem Ende eines Abspannabschnittes befindet sich der ĂTrommelplatzñ mit den 

Seilen auf Trommeln und den Seilbremsen, am anderen Ende der ĂWindenplatzñ mit den Seil-

winden zum Ziehen der Seile. 
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Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, 

d. h. ohne Bodenberührung zwischen Trommel- und Windenplatz, verlegt. Die Seile werden 

über am Mast befestigte Laufräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Boden noch 

Hindernisse berühren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. des Erdseils wird zunächst zwischen 

Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil wird dabei ï je nach 

Geländebeschaffenheit ï entweder per Hand, mit einem Traktor oder anderen geländegängi-

gen Fahrzeugen oder (unter besonderen Umständen) mit dem Hubschrauber verlegt. An-

schließend werden die Leiterseile bzw. das Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von den 

Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Abschließend werden die Seildurch-

hänge auf den berechneten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolatorketten einge-

klemmt. 

2.5.1.10 Technische Erfordernisse im Betriebsablauf 

Die Leitungen werden durch wiederkehrende Prüfungen (Inspektionen) z. B. aus der Luft per 

Hubschrauber, durch Absteigen der Maste von Freileitungsmonteuren oder durch Trassenbe-

gehungen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft. Dabei wird auch darauf geach-

tet, dass der Abstand der Vegetation zu den spannungsführenden Anlagenteilen den einschlä-

gigen Vorschriften entspricht. Bei Bedarf werden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, die in 

der Regel Isolatoren, Armaturen, Seile oder auch Mastteile betreffen. Gegebenenfalls können 

auch Rückschnitte an aufwachsender Vegetation notwendig sein. 

Größere Instandhaltungsarbeiten erfolgen in der Regel alle 30 bis 40 Jahre. Sie umfassen, je 

nach Zustand der Anlage, Maßnahmen zum Korrosionsschutz, Auswechseln der Isolatoren 

oder der Leiterseile. 

2.5.2 Beschreibung der Drehstrom-Erdkabelanbindung 

In Ausnahmefällen kann es auf Grund der örtlichen Verhältnisse notwendig werden, die Ver-

bindung zwischen Konverter und Netzverknüpfungspunkt abweichend vom Regelfall nach 

Maßgabe der gesetzlichen Ausnahmevoraussetzungen gänzlich oder abschnittsweise als Erd-

kabelverbindung herzustellen (vgl. § 3 Abs. 6 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBPlG). Für diesen Fall wer-

den die Erdkabel in eigens dafür dimensionierten Gräben oder in geschlossener Bauweise 

verlegt.  

In der Regel werden die Erdkabel in offener Bauweise verlegt. Für 1 GW Übertragungsleistung 

ist mit dem Einsatz von sechs Drehstromkabel zu rechnen. Somit sind für das Vorhaben 49 

mit einer Übertragungsleistung von 2 GW nach derzeitigem Kenntnisstand 12 Erdkabel erfor-

derlich. 
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Die Verlegung der Drehstrom-Erdkabel folgt den gleichen Auslegungsgrundsätzen wie die der 

Gleichstromkabel (vgl. Kap. 2.2.2). Gegebenenfalls ergeben sich durch die höhere Anzahl an 

Kabeln hierbei größere Breiten für Schutz- und Arbeitsstreifen. 

2.5.3 Emissionen 

2.5.3.1 Emissionen während der Bauphase 

Während der Bauphase ergeben sich temporär Schallemissionen. Die Bauzeit verteilt sich auf 

einzelne Arbeitsschritte. Die temporären Schallemissionen entstehen einerseits durch die ei-

gentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. Baggerarbeiten bei Aus-

hub), andererseits durch die Anlieferung von Materialien und den hierzu notwendigen Baustel-

lenverkehr. Die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm enthal-

tenen Bestimmungen zu Emissionen, Bauzeiten und zulässigen Immissionen in der Umge-

bung sind vom Vorhabenträger einzuhalten. Weiterhin kommt es während der Bauzeit zu Stau-

bentwicklung. 

2.5.3.2 Emissionen während des Betriebs  

Elektrische und magnetische Felder 

Kabelanlagen weisen konstruktionsbedingt keine äußeren elektrischen Felder auf, jedoch tre-

ten beim Betrieb von Höchstspannungsgleichstromkabeln magnetische Felder auf. Sie entste-

hen nur im Nahbereich von stromführenden Leitern. Der Betreiber einer Höchstspannungsan-

lage ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforderungen der 26. BImSchV einzuhalten. 

Wärme 

Außerdem kommt es bei der Erdkabelanlage zu einer Bodenerwärmung durch die in Wärme 

umgewandelten Verluste des Erdkabels. Bei einer in Erde verlegten Kabelleitung nimmt das 

Erdreich die vom Erdkabel erzeugte Wärme auf und führt sie an die Atmosphäre oder bei 

Unterfahrung von Gewässern in das darüber liegende Gewässer ab. Wie gut oder schlecht 

dieser Wärmetransport durch das Erdreich geschieht, wird u. a. von den Bodeneigenschaften, 

hier insbesondere dem spezifischen Wärmewiderstand, von der Überdeckung und der Kabel-

konstruktion bestimmt. Die erforderlichen Abstände variieren dabei in Abhängigkeit von der 

Länge einer ggf. erforderlichen Bohrung und der Beschaffenheit des Untergrunds.  

Die Auswirkungen von Erdkabeln auf die Bodenerwärmung und auf Pflanzen und Tiere wurden 

in den letzten Jahren in mehreren Studien und Versuchen untersucht. In der Metastudie ĂAus-

wirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaftñ; EKNA (AHMELS et al. 

2016) werden die Ergebnisse vorhandener Studien zusammengefasst.  
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Demnach ist davon auszugehen, dass von HGÜ-Erdkabel keine nachhaltigen Beeinträchti-

gungen, weder in Bezug auf landwirtschaftliche Erträge noch auf ökologische Belange zu er-

warten sind:  

ĂDie betriebsbedingten Auswirkungen auf den Boden und den Wasserhaushalt sowie 

auf den Boden als Lebensraum durch Wärmeabgabe des Stromleiters sind nach bis-

herigem Kenntnisstand gering. Die Temperaturveränderungen an der Bodenoberfläche 

liegen nach den Ergebnissen der bisher durchgeführten Feldversuche im Bereich der 

natürlichen Schwankungsbreite. Eine Bodenaustrocknung im Wurzelraum ist durch die 

Erdkabelanlage nicht zu erwarten.ñ 

2.6 Planungsrelevante Kenntnislücken und Prognoseunsicher-

heiten 

Die exakte Breite des Arbeitsstreifens und des Schutzstreifens hängen ab von der eingesetz-

ten Technologie zum Stromtransport (verwendetes Erdkabel, Spannungsebene), der Bautech-

nologie bzw. Bauorganisation (Verlegung in Leerrohren, Verlegetiefe, getaktetes Bauverfah-

ren oder gleichzeitige Grabenherstellung), von den konkreten Untergrundverhältnissen (Bo-

denaufbau, geologischer Untergrund, ggf. mit Bauerschwernis durch Karsterscheinungen, Do-

linen, Moore, Bergsenkungsgebiete etc.) und der Geländebeschaffenheit (Hangneigung, 

starke Reliefierung, zu querende Infrastrukturen etc.). Deshalb wird in dieser Unterlage bei 

Technologieoffenheit von einem konservativen Ansatz ausgegangen, um diese Eventualitäten 

möglichst abzudecken. So können im Planungsfortschritt diese Annahmen konkretisiert wer-

den, ohne dass eine größere Dimensionierung des Vorhabens zu erwarten ist.  

Die Frage der Erwärmung im Umfeld der Erdkabel hängt von vielen Faktoren ab; zum einen 

von dem technischen Aufbau (Kern, Ummantelung) und der Anordnung der Erdkabel (Ab-

stände untereinander, Verlegetiefe) und zum anderen von dem umgebenden Medium Boden 

(Wärmeleitfähigkeit, Anteil Bodenluft und Bodenwasserporenvolumen, Mächtigkeit, Wasser-

sättigungsverlauf im Tages- und Jahresgang). Genauere Angaben zu den oben genannten 

Parametern können bei Konkretisierung der Planung ermittelt werden. Die Dimensionierung 

der Trasse erfolgt so, dass möglichst keine negativen Auswirkungen auf agrarstrukturelle Be-

lange der Landwirtschaft und Umwelt eintreten.  

Beim Neubau von Hoch- und Höchstspannungsleitungen sind insbesondere für längere Paral-

lelverlegungen zu lang gestreckten Infrastruktureinrichtungen wie z. B. Produktenleitungen 

und anderen Hoch- und Höchstspannungsleitungen gegenseitige (elektromagnetische) Beein-

flussungen nicht auszuschließen. Im Rohrleitungsbau sind für die Abstände zu Stromleitungen 

insbesondere Anforderungen für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) ausschlagge-

bend. Sowohl die Rohrleitung als auch Metallmasten sind gegen Korrosion mit einem Katho-

denschutzsystem geschützt. Die Systeme können sich gegenseitig beeinflussen. Bei längeren 

Parallelverlegungen können Induktionsprobleme auftreten. Hier ist für den konkreten Einzelfall 
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im Zuge einer Beeinflussungsberechnung zu prüfen, ab welcher Parallelverlegungslänge re-

levante Wechselwirkungen auftreten.  

Beispielsweise kann dies in Anlehnung an die AfK-Empfehlung Nr. 3 ĂMaÇnahmen beim Bau 

und Betrieb von Rohrleitungen im Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen 

und Drehstrom-Bahnanlagenñ (AFK 2017) erfolgen. Anforderungen, die sich hieraus ergeben, 

werden in der weiteren Planung zu berücksichtigt. 
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3 Zielsystem 

Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst die planerischen Grundlagen für die Arbeitsschritte 

zur Findung, Analyse und zum Vergleich von Trassenkorridoren dargestellt. Diese planeri-

schen Grundlagen stellen das im Positionspapier der BNetzA für Anträge nach § 6 NABEG im 

Rahmen der Bundesfachplanung für Höchstspannungsgleichstromübertragungsvorhaben 

(HGÜ-Vorhaben) mit gesetzlichem Erdkabelvorrang (BNETZA 2016) bezeichnete ĂZielsystemñ 

dar. Das Zielsystem dient als übergeordnete Grundlage der Strukturierung des Untersu-

chungsraumes sowie der Findung, der Analyse und dem Vergleich von Trassenkorridoren. Es 

wirkt sich damit auf den gesamten Planungsprozess der Antragstellung nach § 6 NABEG und 

darüber hinaus auf die gesamte Bundesfachplanung aus. Das Zielsystem setzt einen Rahmen, 

innerhalb dessen Planungsentscheidungen getroffen werden. Es dient in erster Linie der Fest-

legung, Einordnung, Gewichtung sowie Anwendung von Planungszielen. 

Das Zielsystem wird dabei transparent, übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt. 

3.1 Entwicklungsschritte zur Erstellung des Zielsystems 

Die Entwicklung des Zielsystems erfolgt in vier übergeordneten Arbeitsschritten. Im ersten 

Schritt werden die rechtlichen und raumordnerischen Rahmenbedingungen ermittelt, die das 

Fundament des Zielsystems und aller darauf aufbauender Arbeitsschritte darstellen. Die Do-

kumentation der rechtlichen und raumordnerischen Grundlagen erfolgt in Kap. 3.2. 

Im nächsten Schritt wird das Planungsziel definiert. Es setzt sich zusammen aus dem überge-

ordneten Planungsziel sowie den daraus abzuleitenden Planungsleitsätzen und den Pla-

nungsgrundsätzen. Bei den Planungsleit- und -grundsätzen handelt es sich um Sachverhalte, 

die den Planungsraum betreffen (z. B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete), oder aber um 

Zielvorgaben, die sich unmittelbar auf das geplante Vorhaben beziehen (z. B. der Erdkabel-

vorrang). Die Darlegung und Begründung des Planungsziels sind Gegenstand des Kap. 3.2.3. 

Die den Planungsraum betreffenden Planungsleitsätze und -grundsätze werden im Folge-

schritt operationalisiert, d. h. sie werden in ein ordinales Modell (ähnlich einer Rangfolge) über-

führt. Dieses Modell umfasst vier definierte Raumwiderstandsklassen und drei Bauwider-

standsklassen. Ihnen werden die raumbezogenen Planungsleit- und -grundsätze in Abhängig-

keit von  

Á ihrer jeweiligen rechtlichen oder gesamtplanerischen Verbindlichkeit und/oder  

Á ihrer realnutzungsbedingten Verfügbarkeit oder  

Á ihrer bautechnischen Erschwernis 

zugeordnet.  

Auf diese Weise ist eine Konkretisierung, aber auch eine differenzierte Gewichtung der raum-

bezogenen Planungsleit- und -grundsätze möglich.  
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Die Definition der Raumwiderstandsklassen (RWK) und der Bauwiderstandsklassen (BWK) 

sowie die Zuordnung der Planungsleit- und -grundsätze zu den RWK/BWK erfolgen in Kap. 

3.3. Den Raum-/Bauwiderstandsklassen werden anschließend Untersuchungskriterien zuge-

ordnet. Diese Kriterien stellen die einzelnen im Planungsraum vorhandenen Sachverhalte der 

Themenfelder  

Á Menschen und Erholung, 

Á Biotop- und Gebietsschutz, 

Á Boden, 

Á Wasser, 

Á Kulturelles Erbe, 

Á Sonstige Nutzungen, 

Á Ziele der Raumordnung und 

Á Bauwiderstand 

dar.  

Die Untersuchungskriterien werden von den zuständigen Fachbehörden in Form von Geoda-

ten dargestellt und verwaltet. Diese Geodaten wurden ï dem Untersuchungsmaßstab der 

Ebene des § 6 NABEG angemessen ï abgefragt, projektbezogen aufbereitet und in den nach-

folgenden Planungsschritten (vgl. Kap. 4 bis Kap. 7) ausgewertet.  

Aus den vorhabenbezogenen Planungszielen wurden ï unter Berücksichtigung gesetzlicher 

Vorgaben sowie der in Kap. 2 ausgeführten vorhabenspezifischen planerischen und techni-

schen Merkmale ï die in den nachfolgenden Planungsschritten zu betrachtenden Vorhaben-

parameter abgeleitet und dargelegt.  

Im vierten und letzten Schritt wird den Kriterien zugewiesen, ab welcher der nachfolgenden 

Planungsphasen sie Berücksichtigung finden: 

Á Strukturierung des Untersuchungsraums 

Á Trassenkorridorfindung oder 

Á Analyse und Vergleich von Trassenkorridoren.  

Die nachfolgende Abb. 3-1 zeigt die Abfolge der vier übergeordneten Schritte der Entwicklung 

des Zielsystems sowie eine Übersicht über die jeweiligen wesentlichen Unterpunkte auf.  
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Abb. 3-1: Entwicklung des Zielsystems 

3.2 Rechtliche Grundlagen für das Erdkabelvorhaben 49 

Die rechtlichen Grundlagen stellen die Anforderungen an das Planungsergebnis im Rahmen 

des geltenden Rechts dar. Aus den für das Erdkabelvorhaben 49 (V49) relevanten, rechtlichen 

Grundlagen werden die Planungsleit- und -grundsätze abgeleitet. Diese rechtlichen Grundla-

gen ergeben sich aus den Bereichen Energierecht, Planungsrecht und Umweltrecht. 

3.2.1 Übersicht über die rechtlichen Grundlagen 

Die in der folgenden Tab. 3-1 aufgeführten Gesetze sind kategorisiert in: 

Á R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

Á U: Umweltbelange,  

Á E: energiewirtschaftliche Belange.  

Dabei können sich die drei Kategorien auch grundsätzlich überschneiden. So enthalten etwa 

raumordnungsrechtliche Grundlagen auch umweltrechtliche Aspekte oder energiewirtschaftli-

che Belange auch umweltfachliche und raumordnerische Komponenten. 
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In der nachfolgenden Tab. 3-1 sind die für die Erdkabelvorhaben im Korridor B maßgeblichen 

rechtlichen Grundlagen zusammengetragen, ohne dass diese in ihrer Reihenfolge eine Wer-

tung widerspiegeln. Maßgeblich sind die völkerrechtlichen, europäischen und bundesweiten 

Regelungen. Länderspezifische Vorgaben werden nur dann berücksichtigt, wenn es keine ent-

sprechenden Regelungen auf Bundesebene gibt. Der Umgang mit den Zielen der Raumord-

nung sowie mit den Vorgaben der Bauleitplanung wird in den nachfolgenden Unterkapiteln 

erläutert. 

Die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen werden nachfolgend nicht abschließend aufgezählt. 

Vielmehr werden wesentliche, aus dem NABEG, dem EnWG, dem BBPlG sowie aus den gän-

gigen Umweltgesetzen abzuleitende Anforderungen an den hier in Rede stehenden Antrag 

nach § 6 NABEG aufgeführt. 

Tab. 3-1: Rechtliche Grundlagen / Erfordernisse der Raumordnung 

Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

R Siedlung GG, Art. 28 Abs. 2;  
BauGB, §§ 7 und 8 Abs. 1 

Berücksichtigung von Grundlagen der 
Bauleitplanung (insbesondere in konflikt-
trächtigen Bereichen) 

R Siedlung § 50 BImSchG Nutzungstrennung bei raumbedeutsamen 
Planungen zum Schutz von Wohn- und 
sonstigen schutzbedürftigen Gebieten 
(insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete 
und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvolle oder beson-
ders empfindliche Gebiete sowie öffentlich 
genutzte Gebäude) vor schädlichen Um-
welteinwirkungen und vor durch schwere 
Betriebsunfälle hervorgerufenen Auswir-
kungen 

Sonstige 
Nutzungen 

Biotop- und 
Gebiets-
schutz 

R Siedlung 26. BImSchV, § 4 Abs. 2 
und 26. BImSchVVwV 

Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Mini-
mierung der von der jeweiligen Anlage 
ausgehenden elektrischen, magnetischen 

und elektromagnetischen Felder nach 
dem Stand der Technik unter Berücksich-
tigung von Gegebenheiten im Einwir-
kungsbereich bei Errichtung und wesentli-
cher Änderung von Niederfrequenzanla-
gen sowie Gleichstromanlagen 

U Biotop- und 
Gebiets-
schutz 

UNESCO-Welterbekon-
vention 

Schutz des Gutes vor gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und anderen Belastungen 
oder Veränderungen gewährleisten, die 
nachteilige Auswirkungen auf den außer-
gewöhnlichen universellen Wert ein-
schließlich der Unversehrtheit und/oder 
der Echtheit des Gutes haben könnten 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

U  RAMSAR-Konvention ganzheitlicher Schutz von Feuchtgebieten 
als bedeutende Ökosysteme zum Erhalt 
der Biodiversität 

U  BNatSchG, § 1 Schutz von Natur und Landschaft zur dau-
erhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt, insbesondere zum Erhalt lebensfä-
hige Populationen wild lebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstät-
ten, Gefährdungen von natürlich vorkom-
menden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenwirken  

U  BNatSchG, § 21 Biotopverbund: bestehend aus Kernflä-
chen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen; Erhalt und Schaffung li-
nearer und punktförmiger Elemente, ins-
besondere Hecken und Feldraine sowie 
Trittsteinbiotope zur Biotopvernetzung 

U  BNatSchG, § 23 Naturschutzgebiete (NRW: Wildnisent-
wicklungsgebiete): rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein besonde-
rer Schutz von Natur und Landschaft in ih-
rer Ganzheit oder in einzelnen Teilen er-
forderlich ist; Verbot aller Handlungen, die 
zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutzgebiets oder 
seiner Bestandteile oder zu einer nachhal-
tigen Störung führen können 

U  BNatSchG, § 24 Nationalpark: rechtsverbindlich festge-
setzte einheitlich zu schützende Gebiete; 
unter Berücksichtigung ihres besonderen 
Schutzzwecks sowie der durch die Groß-
räumigkeit und Besiedlung gebotenen 
Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu 
schützen 

U  BNatSchG, § 25 Biosphärenreservat: einheitlich zu schüt-
zende und zu entwickelnde Gebiete; über 
Kernzonen, Pflegezonen und Entwick-
lungszonen zu entwickeln und wie Natur-
schutzgebiete oder Landschaftsschutzge-
biete zu schützen 

U  BNatSchG, § 26 Landschaftsschutzgebiet: rechtsverbind-
lich festgesetzte Gebiete, in denen ein be-
sonderer Schutz von Natur und Land-
schaft erforderlich ist; Verbot aller Hand-
lungen, die den Charakter des Gebiets 
verändern oder dem besonderen Schutz-
zweck zuwiderlaufen 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

U  BNatSchG, § 27 Naturparke: einheitlich zu entwickelnde 
und zu pflegende Gebiete, die überwie-
gend Landschaftsschutzgebiete oder Na-
turschutzgebiete sind und unter Beach-
tung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege geplant, gegliedert, er-
schlossen und weiterentwickelt werden 

U  BNatSchG, § 28 Naturdenkmäler: rechtsverbindlich festge-
setzte Einzelschöpfungen der Natur oder 
entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, 
deren besonderer Schutz erforderlich ist; 
Verbot der Beseitigung sowie aller Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des Naturdenk-
mals führen 

U  BNatSchG, § 29 Geschützte Landschaftsbestandteile: Ge-
schützte rechtsverbindlich festgesetzte 
Teile von Natur und Landschaft, deren be-
sonderer Schutz erforderlich ist zur Erhal-
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts (é) oder wegen ihrer Be-
deutung als Lebensstätten bestimmter 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten; 
Verbot der Beseitigung sowie aller Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des geschütz-
ten Landschaftsbestandteils führen kön-
nen 

U  BNatSchG, § 30 Gesetzlich geschützte Biotope: Gesetzli-
cher Schutz bestimmter Teile von Natur 
und Landschaft, die eine besondere Be-
deutung als Biotope haben; Verbot von 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen erheblichen Beeinträchti-
gung der gesetzlich geschützten Biotope 
führen können 

U  BNatSchG, § 34 i. V. m. 
§ 36 Nr. 2 und  
VS-RL, Art. 4 Abs. 4 

Unzulässigkeit von Projekten und Plänen 
bei erheblichen Beeinträchtigungen von 
EU-Vogelschutzgebieten 

U  BNatSchG, § 34 i. V. m. 
§ 36 Nr. 2 und  
FFH-RL, Art. 6 Abs. 3 und 
4 

Unzulässigkeit von Projekten und Plänen 
bei erheblichen Beeinträchtigungen von 
FFH-Gebieten 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

U  BNatSchG, § 39 sowie 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 

allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen sowie Schutz der besonders 
und streng geschützten Tier- und Pflan-
zenarten sowie der europäischen Vogelar-
ten bei zulässigen Eingriffen: Zugriffsver-
bote, insb. Tötungsverbot, Störungsver-
bot, Schädigungsverbot 

U  BWaldG, § 1 Erhalt des Waldes, Schutz der Waldfunkti-
onen 

U  BWaldG, § 9, § 12 Verbot der Umwandlung von Waldflächen 
in eine andere Nutzungsart, insbesondere 
in Waldschutzgebieten 

U Boden BNatSchG, § 1 Abs. 3 
Nr. 2;  
BBodSchG, § 1 und § 2 
Abs. 2 Nr. 1 sowie § 7 
S. 1;  
BodSchV;  
ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 6 

sparsamer und schonender Umgang mit 
Boden, insbesondere Erhalt der natürli-
chen Bodenfunktionen und Schutz vor 
schädlichen Bodenveränderungen 

U Wasser WHG, § 6 Erhalt und Verbesserung der Funktions- 
und Leistungsfähigkeit von Gewässern 
(insbesondere als Lebensraum), Erhalt 
von natürlichen oder naturnahen Gewäs-
sern, Erhalt oder Schaffung von Nut-
zungsmöglichkeiten 

U  WHG, § 27 Vermeidung der Verschlechterung des 
ökologischen und chemischen Zustands 
bzw. Potenzials von oberirdischen Ge-
wässern 

U  WHG, § 36 Vermeidung von schädlichen Gewässer-
veränderungen und Minimierung der Er-
schwerung der Gewässerunterhaltung 

U 
 

WHG, §§ 51ï53 i. V. m. 
den jeweiligen Schutzge-
bietsverordnungen 

Generelles Verbot des Betretens, der Er-
richtung baulicher Anlagen bzw. anderer 
Nutzungen im Fassungsbereich (Schutz-
zone I), keine erhebliche Beeinträchtigung 
von WSG 

U  WHG, § 78 Abs. 1 Bauverbot in Überschwemmungsgebieten 
gemäß § 76 WHG 

U  BNatSchG, § 61  Freihaltung von Gewässern (bestimmter 
Mindestgrößen) und Uferzonen 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

U Kulturelles 
Erbe 

UNESCO-Welterbekon-
vention 

Schutz des Gutes vor gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und anderen Belastungen 
oder Veränderungen gewährleisten, die 
nachteilige Auswirkungen auf den außer-
gewöhnlichen universellen Wert ein-
schließlich der Unversehrtheit und/oder 
der Echtheit des Gutes haben könnten 

U 
 

DSchG ND, § 2 Abs. 3; 
DSchG NRW, § 1 Abs. 3; 
DSchG SH 2015, § 4 
Abs. 1 

Schutz, Pflege (...) von Denkmälern; Be-
rücksichtigung der Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege 

R Sonstige 
Nutzungen 

GG, Art. 28 Abs. 2; 
BauGB, §§ 7 und 8 Abs. 1 

Berücksichtigung von Grundlagen der 
Bauleitplanung (insbesondere in konflikt-
trächtigen Bereichen) 

R 
 

LuftVG, § 12 Abs. 2 und 
§ 17 Nr. 1 

Innere Bauschutzbereiche der Flughäfen 
und FlugȤ bzw. Landeplätze: besonderer 
luftverkehrsbehördlicher Zulassungsvor-
behalt für bauliche Anlagen 

R 
 

BBergG, § 108 Abs. 1 Genehmigung baulicher Anlagen in fest-
gesetzten Baubeschränkungsgebieten nur 
mit Zustimmung der nach § 69 BBergG 
zuständigen Behörde 

Da Baubeschränkungsgebiete nach § 108 
BBergG planerisch kaum eine Rolle spie-
len und es somit auch keine konkreten 
Daten hierzu gibt1, hat dieser Belang für 
die vorliegenden Planung keine Relevanz 
und wird in das Zielsystem nicht aufge-
nommen. 

U  12. BImSchV Vermeidung bzw. Minimierung des Risi-
kos von Störfällen im Zusammenhang mit 
entsprechenden Anlagen und Betrieben 
im Umfeld des geplanten Vorhabens 

U  12. BImSchV Vermeidung bzw. Minimierung des Risi-
kos von Störfällen im Zusammenhang mit 
entsprechenden Anlagen und Betrieben 
im Umfeld des geplanten Vorhabens 

U  12. BImSchV Vermeidung bzw. Minimierung des Risi-
kos von Störfällen im Zusammenhang mit 
entsprechenden Anlagen und Betrieben 
im Umfeld des geplanten Vorhabens 

 
1  Telefonische Auskunft durch die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6: Bergbau und Energie in NRW 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

R Ziele der 
Raumord-
nung 

NABEG, § 5 Abs. 2;  
ROG, § 4 Abs. 2 sowie 
Raumordnungspläne der 
betroffenen Länder, Regio-
nalpläne 

Beachtung der Ziele der Raumordnung 
bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen; Vorranggebiete haben den 
Charakter von Zielen der Raumordnung, 
die eine Bindungswirkung2 entfalten. Ziele 
ohne Bindungswirkung werden wie 
Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung behandelt(s. u.). 

R Grundsätze 
und sonstige 
Erforder-
nisse der 
Raumord-
nung 

NABEG, § 5 Abs. 2;  
ROG, §§ 2 und 4 Abs. 2 
sowie Raumordnungs-
pläne der Länder, Regio-
nalpläne; insbesondere 
ROG § 2 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. LEP NRW Nr. 8.2-
1 und LROP Nds. Nr. 4.2 
Ziff. 07 S. 5 

Berücksichtigung von einschlägigen 
Grundsätzen, sonstigen Erfordernissen 
der Raumordnung und Zielen der Raum-
ordnung ohne Bindungswirkung, insbe-
sondere Vorrang der Nutzung vorhande-
ner Leitungstrassenkorridore und Bandinf-
rastrukturen vor der Festlegung neuer Lei-
tungstrassenkorridore; Vermeidung weite-
rer Zerschneidung der freien Landschaft 
und von Waldflächen; Begrenzung der 
Flächeninanspruchnahme im Freiraum 

E Anforderun-
gen an (Erd-
kabel-) Lei-
tungsbau-
vorhaben 

BBPlG, § 3 Abs. 1 Errichtung, Betrieb und Änderung der ent-
sprechend gekennzeichneten HGÜ-Vor-
haben als Erdkabel 

E BBPlG, § 3 Abs. 2 Ausnahmsweise Errichtung, Betrieb und 
Änderung der HGÜ-Erdkabelvorrang-Pro-
jekte auf technisch und wirtschaftlich effi-
zienten Teilabschnitten als Freileitung aus 
naturschutz-rechtlichen Gründen (falls zu-
mutbare Alternative i. S. d. § 45 Abs. 7 
S. 2 BNatSchG bzw. § 34 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG) bzw. im Fall der Nutzung ei-
ner Bestandstrasse (Bündelungspoten-
zial) 

E  BBPlG, Anlage zu § 1 
Abs. 1, Nr. 49 

Hºchstspannungsleitung ĂWilhelmshaven/ 
Landkreis Friesland ï Lippetal/Wel-
ver/Hammñ; Gleichstrom 

E  BBPlG, § 2 Abs. 8 Bei den im Bundesbedarfsplan mit ĂHñ ge-
kennzeichneten Vorhaben stehen die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und 
der vordringliche Bedarf für Leerrohre 
fest. Gemäß BBPlG, Anlage zu § 1 Abs. 1 
Nr. 49 trifft dies auf das gegenständliche 
Vorhaben zu. 

 
2  Eine Erläuterung und Herleitung der Bindungswirkung findet sich in Kap. 3.2.2.2. 
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Kate-
gorie 

Themenfeld Gesetzliche Grundlage Vorgaben 

E  BBPlG, § 2 Abs. 8 Bei den im Bundesbedarfsplan mit ĂHñ ge-
kennzeichneten Vorhaben stehen die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und 
der vordringliche Bedarf für Leerrohre 
fest. Gemäß BBPlG, Anlage zu § 1 Abs. 1 
Nr. 49 trifft dies auf das gegenständliche 
Vorhaben zu. 

U  BNatSchG, § 1 Abs. 5 S. 3 "Energieleitungen sollen landschaftsge-
recht geführt, gestaltet und so gebündelt 
werden, dass die Zerschneidung und In-
anspruchnahme der Landschaft sowie Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes 
vermieden oder so gering wie möglich ge-
halten werden." 

E  EnWG, § 1 möglichst sichere, preisgünstige, verbrau-
cherfreundliche, effiziente und umweltver-
trägliche leitungsgebundene Versorgung 
der Allgemeinheit mit Elektrizität 

E 
 

NABEG, § 5 Abs. 5 Prüfung, ob zwischen Anfangs- und End-
punkt des Vorhabens ein möglichst gerad-
liniger Verlauf eines Trassenkorridors er-
reicht werden kann (Abwägungsdirektive) 

3.2.2 Erfordernisse der Raumordnung 

3.2.2.1 Räumliche Gesamtplanung in NDS, HB, SH und NRW 

Im System der räumlichen Gesamtplanung in Deutschland sind die Erfordernisse der Raum-

ordnung in mehreren Ebenen definiert. Gemäß § 13 Abs. 1 ROG sind Raumordnungspläne für 

das Landesgebiet in Form eines landesweiten Raumordnungsplans und für die Teilräume der 

Länder in Form von Regionalplänen aufzustellen. Die Bezeichnung der Planwerke unterschei-

det sich in den einzelnen Bundesländern. Für die vom Vorhaben betroffenen Bundesländer 

Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen sind die jeweiligen Planwerke in der Abb. 

3-2 dargestellt. Für das Bundesland Bremen (und somit die beiden Städte Bremen und Bre-

merhaven) gilt gem. § 13 Abs. 1 Satz 2, dass der Flächennutzungsplan die Funktion des lan-

desweiten Raumordnungsplanes übernimmt.  
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Abb. 3-2: Ebenen der Raumordnung in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen  
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Die hinsichtlich der Belange der Raumordnung (vgl. Tab. 3-1) ausgewerteten Pläne sind: 

Á Landesentwicklungsplan (LEP) Schleswig-Holstein 

Á Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 

Á Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen 

Á Regionalpläne (RP) der im Datenvorhalteraum liegenden Planungsräume in Schleswig-

Holstein 

Á Regionale Raumordnungsprogramme (RROP) der im Datenvorhalteraum liegenden 

Landkreise in Niedersachsen 

Á Regionalpläne (RP) der im Datenvorhalteraum liegenden Regierungsbezirke und des Re-

gionalverbands Ruhr in Nordrhein-Westfalen 

Á Die Flächennutzungspläne (FNP) der Städte Bremen und Bremerhaven 

Á Die Flächennutzungspläne der kreisfreien Städte in Niedersachsen 

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Pläne, die ausgewertet wurden, ist in Anlage 4.3 auf-

geführt. 

Beachtlich für die Bundesfachplanung sind gem. § 4 Abs. 1 ROG die Ziele der Raumordnung. 

Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind in der Abwägung zu be-

rücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung sind vom jeweiligen Träger der Regionalplanung 

endgültig abgewogen. Mit der Änderung des NABEG vom 13. 05. 2019 (vgl. Kap. 3.2.2.2) 

wurde die Frage der Bindungswirkung von Zielen der Raumordnung für Bundesfachplanungs-

verfahren geklärt. Ungeachtet der Bindungswirkung, die vor allem hinsichtlich einer zukünfti-

gen Raumverträglichkeitsstudie von Belang ist, werden die Ziele der Raumordnung vorsorglich 

ins Zielsystem aufgenommen und für das Vorhaben operationalisiert, um im Zuge der Struk-

turierung des Untersuchungsraumes und der anschließenden Betrachtung möglicher Trassen-

korridore den Planungszielen der Träger der Raumordnung Rechnung zu tragen.  

Welche Zieldarstellungen berücksichtigt werden, ist abhängig von der Maßstabsebene des 

jeweiligen Betrachtungsschrittes. Bedingt durch den kleinen Maßstab und die großräumige 

Betrachtung auf Ebene der Strukturierung des Untersuchungsraumes werden zunächst aus-

schließlich flächig abgegrenzte Zieldarstellungen der betrachten Pläne ausgewertet. Linien-

hafte oder punktuell dargestellte Ziele der Raumordnung sind keinesfalls weniger beachtlich, 

haben aber durch ihre räumlich stark begrenzte Ausdehnung keine Auswirkungen auf die me-

thodisch eher quantitativ ausgelegten Arbeitsschritte wie die Abgrenzung des strukturierten 

Untersuchungsraumes oder eine erste, überschlägige Betrachtung potenzieller Trassenkorri-

dorbereiche. Zur fachplanerischen Überprüfung, insbesondere bei der Analyse und dem Ver-

gleich der erarbeiteten Trassenkorridore, werden auch punktuell und linienhaft dargestellte 

Ziele der Raumordnung miteinbezogen, sofern sich Konflikte mit einem Erdkabelvorhaben 

nicht grundsätzlich ausschließen lassen.  
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3.2.2.2 Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung  

Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 NABEG entfalten Ziele der Raumordnung nur dann Bindungswirkung, 

wenn die Bundesnetzagentur bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung der Raumord-

nungspläne beteiligt wurde und sie gegen die jeweilige Zielfestlegung keinen Widerspruch ein-

gelegt hat. Ansonsten sind die Ziele nur abwägend zu berücksichtigen. Mit dieser Regelung, 

die durch eine Gesetzesnovelle3 in das NABEG eingefügt wurde, ist eine zuvor bestehende 

unklare Rechtslage hinsichtlich des Verhältnisses von Bundesfachplanung und Raumordnung 

beseitigt worden.  

Allerdings spielt die Unterscheidung in Ziele mit Bindungswirkung und solche ohne auf Ebene 

des Antrags nach § 6 NABEG noch keine entscheidende Rolle. Vielmehr soll insgesamt ver-

sucht werden, einen möglichst raumverträglichen Korridor zu finden und den in Kraft befindli-

chen Raumordnungsplänen weitestgehend Geltung zu verschaffen ï unabhängig von der kon-

kret im Einzelfall bestehenden Bindungswirkung. Für den Antrag nach § 6 NABEG wird damit 

ein konservativer Ansatz gewählt, der vorsorglich wesentliche Konflikte mit Zielen der Raum-

ordnung vermeidet. Dieser ï zunächst pauschale ï Ansatz ist für die Arbeitsschritte des An-

trags nach § 6 NABEG (Strukturierung des Untersuchungsraums, Trassenkorridorfindung, 

Trassenkorridoranalyse- und vergleich) gut geeignet, da er vorrangig das Ziel der räumlichen 

Konfliktvermeidung in dieser frühen Planungsphase verfolgt. Dieses Vorgehen steht auch im 

Einklang mit der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 19/7375, S. 69). 

Die Ziele der Raumordnung werden daher im vorliegenden Antrag nach § 6 NABEG über Pla-

nungsleitsätze abgebildet. Ob die einzelnen Ziele der Raumordnung dem geplanten Erdkabel-

vorhaben grundsätzlich entgegenstehen, wird im Rahmen des Zielsystems geprüft. Mit der 

Operationalisierung des Planungsziels über Raumwiderstandsklassen wird eine differenzierte 

Gewichtung der Ziele der Raumordnung entsprechend ihres jeweiligen Konfliktrisikos vorge-

nommen. Eine konkretere Betrachtung der Bindungswirkung wird dann im nächsten Schritt 

der Erstellung der Unterlagen nach § 8 NABEG relevant. Dort erfolgt eine detailliertere Be-

trachtung der Korridore des dann von der Bundesnetzagentur gem. § 7 Abs. 4 NABEG fest-

gelegten Untersuchungsrahmens. Dies ist an dieser Stelle angebracht, da i. R. d. Raumver-

träglichkeitsstudie eine raumkonkretere und ausführlichere Auseinandersetzung mit einzelnen 

Vorgaben der Raumordnung erfolgt. 

Grundsätze sowie sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind, wie auch bei anderen Pla-

nungen, im Rahmen der Bundesfachplanung nur abwägend zu berücksichtigen. Sie werden 

ebenfalls über Raumwiderstandsklassen operationalisiert und erhalten entsprechend ein ge-

ringeres Gewicht als die Ziele der Raumordnung. 

 
3  Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 13. 05. 2019 (BGBl. I S. 706). 
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3.2.2.3 In Aufstellung befindliche Raumordnungspläne 

Soweit sich die Neuaufstellung oder die Fortschreibung eines Plans im Verfahren befindet, 

werden die darin (also in Aufstellung) befindlichen Ziele ebenfalls im Rahmen der Bundesfach-

planung berücksichtigt. Formal sind diese den Grundsätzen der Raumordnung gleichgestellt 

und stellen Abwägungsgesichtspunkte dar. Da diese in Aufstellung befindlichen Ziele mittel-

fristig rechtskräftig werden können und damit im Laufe der Bundesfachplanung Verbindlichkeit 

erlangen würden, fließen auch sie in den Antrag nach § 6 NABEG ein. So werden die Ergeb-

nisse der einzelnen Arbeitsschritte daraufhin überprüft, ob sie auch unter Berücksichtigung der 

in Aufstellung befindlichen Ziele Bestand haben oder ob im Einzelfall begründete Abweichun-

gen erforderlich werden.  

3.2.2.4 Räumliche Gesamtplanung in kreisfreien Städten 

Nach § 5 Abs. 2 NROG können die kreisfreien Städte von der Aufstellung eines RROP abse-

hen und auf eine regionalplanerische Steuerung neben dem Flächennutzungsplan (FNP) ver-

zichten. Um der räumlichen Gesamtplanung auch auf dem kommunalen Gebiet der kreisfreien 

Städte Rechnung zu tragen und die raumplanerischen Belange entsprechend zu berücksich-

tigen, werden für solche kreisfreien Städte, deren Gebiet nicht Teil einer räumlichen Gesamt-

planung eines Trägers der Regionalplanung ist (RROP, Regionalplan) die maßgeblichen Dar-

stellungen des FNP herangezogen.  

Ein solches Vorgehen ist in Niedersachsen erforderlich, da bei ausschließlicher Berücksichti-

gung der RROP Lücken in der Kulisse der raumplanerischen Belange entstünden. Auch wenn 

das Landesraumordnungsprogramm (LROP) die kreisfreien Städte einschließt, so können lo-

kale Besonderheiten und Belange auf der Maßstabsebene des LROP nicht berücksichtigt wer-

den. Da in den FNP der kreisfreien Städte städtebauliche Belange (s. Kap. 3.2.2.5) und raum-

ordnerische Belange durchmischt werden und bedeutsamen, überregionalen Belangen in der 

Landesraumordnung Rechnung getragen wird, werden die FNP-Darstellungen der kreisfreien 

Städte auf Ebene der Raumordnung mit abgewerteter Raumwiderstandsklasse berücksichtigt 

(im Vergleich zu thematisch vergleichbaren Festlegungen der Raumordnung). Dies betrifft nur 

die kreisfreien Städte in Niedersachsen.  

Für die beiden bremischen Städte Bremen und Bremerhaven übernimmt der FNP die Funktion 

des landesweiten Raumordnungsplanes. Die Darstellungen des FNP sind demnach in diesen 

Fällen wie Ziele der Raumordnung zu behandeln.  

3.2.2.5 Vorgaben der Bauleitplanung 

Neben dem raumordnerischen Charakter der Flächennutzungspläne von kreisfreien Städten 

dienen die Flächennutzungspläne und die Bebauungspläne aller Kommunen der Planung und 

Ordnung von städtebaulichen Belangen.  
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Die Bindungswirkung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen für Vorhaben der 

Bundesfachplanung ist mit der Änderung des NABEG vom 13. Mai 2019 geklärt worden; dem-

nach sind städtebauliche Belange in der Bundesfachplanung zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 3 

NABEG). Abweichende Planungen sind möglich; für die Kosten für die damit erforderli-

chen Änderungen oder Ergänzungen der betreffenden Bauleitpläne kommt der Vorhabenträ-

ger auf (§ 7 S. 6 BauGB, § 37 Abs. 3 BauGB). 

Ein Konflikt mit der städtebaulichen Planung in Form baulicher Nutzung wird durch Berück-

sichtigung der kommunalen Bauleitplanung vorsorglich vermieden. Eine entsprechende Ein-

stufung der Bebauung gemäß Bauleitplanung im Zielsystem und eine Betrachtung der bauleit-

planerischen Belange bei der Analyse potenzieller Trassenkorridore stellen eine Vereinbarkeit 

des Vorhabens mit den städtebaulichen Vorgaben der Bauleitplanung sicher.  

3.2.3 Spannungsverhältnis zwischen den Leitbildern ĂStammstreckeñ 

und ĂGeradlinigkeitñ 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in der Begründung zum BBPlG darauf hingewiesen, dass 

das gegenständliche Vorhaben 49 gemeinsam mit dem Erdkabelvorhaben 48 (V48) so weit 

wie möglich als paralleles Erdkabel auf einer Stammstrecke realisiert werden soll. Für V48 

ĂHºchstspannungsleitung Heide West ï Polsumñ enthªlt die Gesetzesbegr¿ndung eine spie-

gelbildliche Vorgabe. In das Gesetz selbst wurden die genannten Vorgaben aber nicht aufge-

nommen. 

Dieser Hinweis des Gesetzgebers zu V48 steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu 

dem Gebot der Geradlinigkeit § 5 Abs. 5 NABEG. Die Realisierung eines Trassenverlaufs, der 

beide Gebote ohne Einschränkung beachtet, kommt aufgrund der geographischen Lage der 

jeweiligen Netzverknüpfungspunkte nicht in Betracht. Dies kann, wie die nachfolgend darge-

stellte schematische Gegenüberstellung der beiden Varianten Abb. 3-3 zeigt, bereits in diesem 

frühen Planungsstadium festgestellt werden: 
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Abb. 3-3: Schematische Gegenüberstellung: ungebündelter Verlauf der Einzelvorhaben ï gemein-
same Führung auf einer Stammstrecke  

Daher liegt bei der Ermittlung des Trassenkorridors für V48 ein besonderes Augenmerk auf 

der Frage, wie die beiden genannten Gebote in ein angemessenes und vor allem abwägungs-

fehlerfreies Verhältnis zueinander gesetzt werden können. Angesichts des Umstandes, dass 

sich der Gesetzgeber auf der einen Seite in der Gesetzesbegründung zum Änderungsgesetz 

vom 25. 02. 2021 (BGBl. I S. 25 f.) ausdrücklich für eine möglichst weitgehende gemeinsame 

Stammstreckenführung ausgesprochen hat, auf der anderen Seite aber keine dahingehende 

Ergänzung des NABEG vorgesehen ist, besteht bei der Realisierung von V48 und V49 eine 

planungsrechtliche Besonderheit, aufgrund derer es geboten erscheint, das beschriebene 

Spannungsverhältnis bereits an dieser Stelle einer ersten Beurteilung zuzuführen. Hierbei soll 

das Spannungsverhältnis nicht eindeutig zugunsten des einen oder des anderen Gebots auf-

gelöst, sondern vielmehr verdeutlicht werden, dass der vorzugswürdige Trassenkorridor trotz 

der Willensbekundung des Gesetzgebers nach den allgemeinen Grundsätzen, nämlich an-

hand einer Abwägung sämtlicher relevanter Belange, ermittelt werden muss. 

Bei der Forderung nach der gemeinsamen Stammstrecke handelt es sich um eine ï zwar nicht 

in das Gesetz aufgenommene, aber aus Sicht des Gesetzgebers gewünschte ï besondere 

Ausprägung des allgemeinen Bündelungsgebots. Die Bündelung von räumlichen Belastungen 

ist ein anerkannter Planungsgrundsatz.  
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Danach ist bereits bei der Planung von Höchstspannungsleitungen eine Bündelung mit vor-

handenen oder sich in der Planung befindlichen linienhaften Infrastrukturen anzustreben, um 

zusätzliche Umweltbelastungen durch neue Trassen zu vermeiden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 

15. 09. 1995 ï 11 VR 16/95, NVwZ 1996, 396, 307; VGH München, Urt. v. 24. 05. 2011 ï 22 

A 10.40049, BeckRS 2011, 53101 Rn. 35). Eine rechtliche Grundlage für das Bündelungsge-

bot ist etwa § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG, wonach die weitere Zerschneidung der freien Landschaft 

und von Waldflächen so weit wie möglich zu vermeiden und die Flächeninanspruchnahme im 

Freiraum zu begrenzen ist. Darüber hinaus heißt es in § 1 Abs. 5 BNatSchG, dass Energielei-

tungen und ähnliche Vorhaben landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden 

sollen, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Durch 

die j¿ngste Gesetzesnovelle (Gesetz vom é ist das B¿ndelungsgebot zudem im Energielei-

tungsrecht erheblich aufgewertet worden (vgl. §§ 12b Abs. 3a EnWG, 18 Abs. 3b NABEG). 

Das allgemeine Bündelungsgebot ist aber ebenso wie jeder andere Planungsgrundsatz einer 

Abwägung zugänglich, kann also zugunsten anderweitiger, gewichtigerer Belange verdrängt 

werden. Sofern eine Abwägung aller Belange ergibt, dass die Belastung von Mensch und Um-

welt durch eine bislang nicht genutzte Trasse geringer ist als bei der Nutzung der Bestands- 

bzw. der sich in Planung befindlichen Paralleltrasse, ist diese nicht genutzte Trasse vorzugs-

würdig (BVerwG, Urt. v. 15. 12. 2016 ï 4 A 4/15, NVwZ 2017, 708 Rn. 359). 

Dieselben Grundsätze sind daher für die rechtliche Bewertung der Vorgabe einer möglichst 

weiten gemeinsamen Stammstreckenführung anzulegen. Eine Bündelung in Form einer 

Stammstrecke ist zwar aus den genannten Gründen auch für V48 und V49 erwünscht. Als 

verbindlicher und einschränkungsloser Auftrag für eine Bündelung der beiden Trassen ist die-

ser Wunsch des Gesetzgebers aber nicht zu verstehen. Da keine gleichlautende gesetzliche 

Regelung existiert, bestünde auch keine spezielle rechtliche Grundlage für einen solchen Auf-

trag. Daher werden die Bündelungspotentiale von V48 und V49 eingehend geprüft und bewer-

tet, gleichwohl aber auch in Verhältnis zu den Vor- und Nachteilen anderer Trassenkorridor-

varianten gesetzt. 

Zu diesen Varianten gehört insbesondere die eines möglichst geradlinigen Verlaufs der 

Trasse. Das Gebot der Geradlinigkeit hat sich als allgemeiner Planungsgrundsatz in § 5 Abs. 5 

NABEG niedergeschlagen und wird auch in der Gesetzesbegründung zum Änderungsgesetz 

vom 1. Januar 2021 ausdrücklich angeführt. 

Die planungsrechtlichen Hintergründe des Geradlinigkeitsgebots sind ähnlich wie die des Bün-

delungsgebots. Ein möglichst geradliniger Trassenverlauf führt in der Regel zu einer Reduzie-

rung von Eingriffen in Natur und Landschaft. Hinzu kommt, dass eine kurze, geradlinige Ver-

bindung von Start- und Endpunkt zumeist mit geringeren Kosten verbunden und daher wirt-

schaftlicher im Sinne des § 1 Abs. 1 EnWG ist.  
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Nach der von der Bundesnetzagentur in ihrem Positionspapier für Anträge nach § 6 NABEG 

für die Bundesfachplanung von Gleichstrom-Vorhaben mit gesetzlichem Erdkabelvorrang ge-

äußerten Rechtsauffassung handelt es sich bei dem Geradlinigkeitsgebot um einen besonders 

gewichtigen Planungsgrundsatz im Sinne eines Optimierungsgebots bzw. einer Abwägungs-

direktive. Aber auch derart gewichtige Planungsgrundsätze müssen zurücktreten, wenn ande-

ren Belangen in dem jeweils zu betrachtenden Fall ein noch höheres Gewicht zukommt. Im 

vorliegenden Antrag wird dies ebenfalls Berücksichtigung finden. 

Die jeweiligen rechtlichen Vorgaben zeigen also, dass das Stammstreckengebot nicht allein 

aufgrund seiner deutlichen Hervorhebung durch den Gesetzgeber als unumstößliche Vorgabe 

für die Trassenplanung anzusehen ist. Dies gilt unabhängig von dem vermeintlich eindeutigen 

Wortlaut der Gesetzesbegründung. Gleichzeitig führt auch die Qualifizierung des Geradlinig-

keitsgebots als Abwägungsdirektive nicht dazu, dass eine möglichst lange gemeinsame 

Stammstreckenführung von vornherein ausgeschlossen ist. Beide Varianten der Vorhabenver-

wirklichung werden daher einer separaten Prüfung unterzogen, bevor anschließend die Tras-

senführung gewählt wird, die unter Berücksichtigung sämtlicher abwägungsrelevanter Be-

lange als vorzugswürdig erscheint. 

Der möglichst geradlinige Verlauf von V49 sowie die möglichst weitgehende Verlegung von 

V49 mit V48 auf einer gemeinsamen Stammstrecke sind aufgrund des beschriebenen Abwä-

gungsprozesses zwar kein Teil des übergeordneten, auf den zwingenden gesetzlichen Vorga-

ben für V49 beruhenden Übergeordneten Planungsziels (s. Kap. 3.3.1), gleichwohl aber ge-

wichtige Leitbilder für die hiesige Planung. 

3.3 Planungsziel 

Das Planungsziel leitet sich unmittelbar ab aus den rechtlichen und gesamtplanerischen Vor-

gaben, wie sie in Kapitel 3.2 aufgeführt sind. Grob unterteilen lassen sich diese Vorgaben 

danach, ob sie sich auf den Planungsraum beziehen (z. B. Schutzgebietsausweisungen) oder 

ob sie Anforderungen an die Ausführung des Vorhabens stellen (z. B. Erdkabelvorrang).  

Die Entwicklung des daraus abzuleitenden Planungsziels erfolgt in zwei Schritten. Im ersten 

Schritt wird ein übergeordnetes Planungsziel formuliert, das einerseits die allgemeinverbindli-

chen, übergeordneten Anforderungen an die Planung eines Erdkabelvorhabens (möglichst 

konfliktarm, technisch und wirtschaftlich effizient) und zugleich die das Vorhaben 49 definie-

renden Vorgaben der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG (z. B. die Benennung der Netzverknüp-

fungspunkte) umfasst (vgl. Kap. 3.3.1).  
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Im zweiten Schritt werden  

Á aus dem übergeordneten Planungsziel sowie  

Á den weiteren für die Planungsebene nach § 6 NABEG relevanten raumordnerischen und 

rechtlichen Vorgaben  

die sogenannten Zielkomponenten ermittelt.  

Diese stellen jeweils eine einzelne, konkrete Anforderung an die Planung des Erdkabelvorha-

bens dar (z. B. ĂGeradlinigkeitñ) oder fassen eine Vielzahl inhaltlich ähnlich gelagerter Para-

meter (z. B. ĂKonfliktarmutñ als Sammlung der raumordnerischen und umweltrechtlichen Vor-

gaben) zusammen. Für diese Zielkomponenten bzw. die darin zusammengefassten Parame-

ter wird geprüft, ob sich diese unmittelbar aus dem zwingenden Recht ableiten und damit strikt 

zu beachten sind oder ob sie der Abwägung zugänglich sind. Die strikt zu beachtenden Kom-

ponenten werden als Planungsleitsätze (PL) bezeichnet, ebenso wie weitere, nutzungsbedingt 

nicht für die Erdkabelplanung zur Verfügung stehende Flächen (z. B. Bodenabbauflächen). 

Die einer Abwägung zugänglichen Komponenten des Planungsziels werden als Planungs-

grundsätze (PG) zusammengefasst. 

In Abhängigkeit davon, ob es sich dabei um planungsraumbezogene oder um vorhabenbezo-

gene Vorgaben handelt, werden die Planungsgrundsätze als Allgemeine PG (APG) oder als 

Vorhabenspezifische PG (VPG) bezeichnet. Eine differenzierte Betrachtung der Planungsleit- 

und -grundsätze erfolgt in Kap. 3.3.2. Der Aufbau des Planungsziels ist in der Abb. 3-4 darge-

stellt.  
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Abb. 3-4: Aufbau des Planungsziels 

3.3.1 Übergeordnetes Planungsziel und daraus abgeleitete Zielkom-

ponenten 

Das übergeordnete Planungsziel umfasst neben den allgemeinverbindlichen Anforderungen 

an die Planung eines Erdkabelvorhabens auch die konkreten Eckdaten des Vorhabens 49, 

wie sie in der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG definiert sind. Es steckt damit den verbindlichen 

Rahmen für das gesamte Zielsystem und alle darauf aufbauenden Analyse- und Planungs-

schritte ab.  

Mit V49 werden die Errichtung und der Betrieb einer länderübergreifenden, möglichst konflikt-

armen, vorrangig erdverkabelten sowie technisch und wirtschaftlich effizienten Höchstspan-

nungs-Gleichstrom-Übertragungs-Verbindung (HGÜ) mit Leerrohrmitnahme zwischen Wil-

helmshaven/Landkreis Friesland und Lippetal/Welver/Hamm unter Anbindung der Konverter-

standorte geplant.  
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Zur planerischen Umsetzung des Übergeordneten Planungsziels im Zuge des Antrags nach 

§ 6 NABEG werden aus den Vorgaben des Übergeordneten Planungsziels unter Berücksich-

tigung der weiteren raumordnerischen und rechtlichen Anforderungen die Zielkomponenten  

Á Konfliktarmut, 

Á Technische Effizienz, 

Á Geradlinigkeit, 

Á Bündelung und 

Á Stammstrecke 

abgeleitet. Damit umfassen, erweitern und gliedern die Zielkomponenten die Vorgaben des 

übergeordneten Planungsziels. Sie schaffen eine Zwischenebene zwischen den teils sehr weit 

gefassten Vorgaben des Übergeordneten Planungsziels und den konkreten Einzelkriterien, 

anhand derer diese Vorgaben bemessen werden können. Beispielsweise kann die im Über-

geordneten Planungsziel geforderte Ăwirtschaftliche und technische Effizienzñ ¿ber das Bau-

widerstandskriterium ĂNicht oder extrem schwer grabbarer Boden/Felsñ abgebildet werden ï 

neben etlichen weiteren, ebenfalls den Baugrund betreffenden Kriterien, die in der Zielkompo-

nenten ĂTechnische Effizienzñ zusammengefasst werden.  

In der nachfolgenden Abb. 3-5 ist der Aufbau des Planungsziels schematisch dargestellt.  
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Abb. 3-5: Schematische Darstellung des Aufbaus des Planungsziels 

3.3.2 Spezifizierung über Planungsleit- und -grundsätze 

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG NJW 1986, 

82) ist zu unterscheiden zwischen den durch Gesetz verbindlich geregelten Vorgaben, den 

sogenannten Planungsleitsätzen (PL), einerseits und den nicht verbindlichen, aber abwä-

gungsrelevanten Planungsgrundsätzen (PG) andererseits. 
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3.3.2.1 Planungsleitsätze 

Innerhalb des Zielsystems sind die Planungsleitsªtze (PL) der Zielkomponente ĂKonfliktarmutñ 

zugeordnet. Sie beziehen sich auf Nutzungen, Werte und Funktionen im Planungsraum, mit 

denen ein Erdkabelvorhaben grundsätzlich nicht vereinbar ist. Im Zuge der Erstellung der An-

träge nach § 6 NABEG eröffnen Planungsleitsätze keinen Gestaltungsfreiraum; die betreffen-

den Belange können durch planerische Abwägung nicht überwunden werden.  

Bei diesen Belangen kann es sich einerseits um Realnutzungen handeln, auf deren Flächen 

ein Erdkabelvorhaben nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar wäre. 

Dazu zählen bspw. Bebauungen (unabhängig von möglichen bauleitplanerischen Festsetzun-

gen), Stillgewässer, Bodenabbauflächen und militärische Nutzungen.  

Neben diesen realnutzungsbedingten Sachzwängen sind auch Restriktionen, die sich unmit-

telbar aus dem zwingenden Recht ableiten, den Planungsleitsätzen zugeordnet. Dazu zählen 

Gebiete oder Objekte, die einer fachrechtlichen Schutzgebietskategorie zugewiesen sind und 

auf die sich ein Erdkabelvorhaben erheblich auswirken könnte. Abweichungen von strikten 

Rechtsnormen sind allenfalls im Rahmen der im jeweiligen Fachgesetz geregelten Ausnah-

memöglichkeiten zulässig.  

Im Falle eines Konfliktes sind Planungsleitsätze gegenüber Planungsgrundsätzen (vgl. 

Kap. 3.3.2.2) vorrangig. Die Planungsleitsätze werden beachtet, soweit bereits auf der Ebene 

des Antrags nach § 6 NABEG erkennbar ist, dass der jeweilige Tatbestand einschlägig ist. 

Eine Sonderstellung unter den Planungsleitsätzen nehmen die Ziele der Raumordnung ein 

(vgl. Kap. 3.2.2).  

In der nachfolgenden Tab. 3-2 sind die aus den rechtlichen Vorgaben abgeleiteten Planungs-

leitsätze aufgeführt, die der Planung zugrunde gelegt werden. Sie werden in den Raumwider-

standsklassen I* und I (RWK I* und RWK I) operationalisiert (vgl. Kap. 3.4.1). Bei der Auswahl 

wurde berücksichtigt, inwieweit bei Trassenkorridorfindung, -analyse und -vergleich schon er-

kennbar ist, dass zwingende rechtliche Vorgaben einschlägig sein werden ï insbesondere sol-

che, die gebietsbezogen sind ï und absehbare Konflikte vermieden werden können. Es kann 

jedoch auch im Einzelfall zwingende Rechtsnormen geben, bei denen erst bei detaillierterer 

Betrachtung erkennbar ist, ob ein Verstoß droht, z. B. bei den ï nicht gebietsbezogenen ï 

zwingenden Zugriffsverboten des Artenschutzes oder bei im Einzelfall zu beurteilenden Altlas-

ten. Im Zuge des vorliegenden Antrags nach § 6 NABEG wurden diese Aspekte qualitativ be-

rücksichtigt. Die systematische Analyse dieser Vorgaben kann jedoch erst im Zuge der Bun-

desfachplanung nach § 8 NABEG erfolgen. In der nachfolgenden Auflistung sind die entspre-

chenden Planungsleitsätze bereits enthalten, mit einem Hinweis versehen, dass im Zuge des 

vorliegenden Antrags nach § 6 NABEG noch keine abschließende Betrachtung erfolgen kann.  
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Tab. 3-2: Planungsleitsätze 

Thema Planungsleitsatz Code 

Siedlung und  
Erholung 

Meidung der Querung von Siedlungsräumen bzw. von sensib-
len Nutzungen, Trennung der Nutzungen gem. § 50 BImSchG 

PL 1 

Einhaltung der Immissionsricht- und -grenzwerte*1 PL 2 

Biotop- und  
Gebietsschutz 

Meidung der Querung von UNESCO-Weltnaturerbestätten PL 3 

Meidung erheblicher Beeinträchtigungen von Europäischen Vo-
gelschutzgebieten (VSG) und FFH-Gebieten, insbesondere 
durch Querung, soweit auf Ebene der Bundesfachplanung 
(BFP) erkennbar 

PL 4 

Meidung der Querung von Naturschutzgebieten, Wildnisent-
wicklungsgebieten, Nationalparks, Biosphärenreservaten (Kern-
zone), Naturdenkmalen, Gesetzlich geschützten Landschafts-
bestandteilen, Gesetzlich geschützten Biotopen 

PL 5 

Meidung der Querung von Waldschutzgebieten PL 6 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände*1 PL 7 

Boden Meidung der Inanspruchnahme von geowissenschaftlich be-
deutsamen Objekten bzw. Geotopen 

PL 8 

Meidung der Querung von Altlasten*1 PL 9 

Wasser Meidung der Querung von Wasserschutzgebieten Zone I und 
Zone II 

PL 10 

Meidung der Querung von Stillgewässern und Fließgewässern PL 11 

Meidung der Verschlechterung des Zustandes oberirdischer 
Gewässer*1 

PL 12 

Kulturelles Erbe Meidung der Querung von UNESCO-Weltkulturerbestätten PL 13 

Meidung der Querung von Bodendenkmalen und historischen 
Anlagen 

PL 14 

Sonstige  
Nutzungen 

Meidung der Querung von Deponien und Aufschüttungen PL 15 

Meidung der Querung von Flächen des oberflächennahen Roh-
stoffabbaus bzw. Abgrabungen 

PL 16 

Meidung der Querung von Verkehrsanlagen PL 17 

Meidung der Inanspruchnahme von Windenergieanlagen PL 18 

Meidung der Querung von militärischen Bereichen und Sicher-
heitsbereichen 

PL 19 

Ziele der Raum-
ordnung 

Meidung der Querung von Vorranggebieten, soweit das Vorha-
ben nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist 

PL 20 

Bauwiderstand Meidung der Querung von Hangneigungen > 30° und Baugrund 
Fels (erschwerter Aushub) 

PL 21 
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3.3.2.2 Planungsgrundsätze 

Im Gegensatz zu Planungsleitsätzen sind die als Planungsgrundsätze zusammengefassten 

Belange einer Abwägung zugänglich, d. h. sie entfalten keine strikte Bindungswirkung und 

kommen nur dann zum Tragen, wenn ihnen keine höhergewichtigen Belange (insbesondere 

Planungsleitsätze) entgegenstehen. Der Vorhabenträger hat bei der Planung ï innerhalb des 

Rahmens der verbindlichen Planungsleitsätze ï einen planerischen Gestaltungsspielraum, 

d. h. er legt selbst fest, mit welchem Konzept und Ziel sowie nach welchen Kriterien er seine 

Planung umsetzen möchte. Dies gilt selbst für Optimierungsgebote bzw. Abwägungsdirekti-

ven, welche eine möglichst weitgehende Beachtung bestimmter Belange fordern.  

Planungsgrundsätze (PG) werden unterschieden in Allgemeine Planungsgrundsätze (APG), 

die sich (wie die Planungsleitsätze auch) auf Nutzungen, Werte und Funktionen innerhalb des 

Planungsraums beziehen, und Vorhabenspezifische Planungsgrundsätze (VPG), die Vorga-

ben an die planerische Ausgestaltung des Erdkabelvorhabens formulieren.  

3.3.2.2.1 Allgemeine Planungsgrundsätze 

Die Allgemeinen Planungsgrundsätze (s. Tab. 3-3) sind bei jedem Vorhaben heranzuziehen 

und betreffen Belange, die sich aus fachrechtlichen Gesetzen und Normen ableiten. Wie die 

Planungsleitsätze auch beziehen sich die Allgemeinen Planungsgrundsätze auf den Pla-

nungsraum bzw. die dort ausgeprägten Nutzungen, Werte und Funktionen und sind demnach 

der Zielkomponente ĂKonfliktarmutñ zugeordnet. Der Realisierung eines Erdkabelvorhabens 

stehen sie mit mittlerem oder geringem Gewicht entgegen; sie werden in den Raumwider-

standsklassen II und III (RWK II und RWK III) operationalisiert (vgl. Kap. 3.4.1). Für die betref-

fenden Belange der Raumwiderstandsklasse II wird ï soweit keine höherrangigen Belange 

dagegensprechen ï eine Minimierung der Querung angestrebt; für die der Raumwiderstands-

klasse III wird eine Reduzierung der Querung angestrebt.  

Tab. 3-3: Allgemeine Planungsgrundsätze 

Thema Allgemeiner Planungsgrundsatz Code 

Siedlung und  
Erholung 

Minimierung der Querung von Siedlungsfreiflächen APG 1 

Biotop- und  
Gebietsschutz 

Reduzierung der Querung von Biosphärenreservaten (Pflege-
zone), Landschaftsschutzgebieten und Naturparken 

APG 2 

Minimierung der Querung von Ramsar-Gebieten, Important Bird 
Areas (IBA) und Avifaunistisch wertvollen Bereichen (Brutvögel) 

APG 3 

Reduzierung der Querung von Avifaunistisch wertvollen Berei-
chen (Rastvögel) und schutzwürdigen Biotopen  

APG 4 

Minimierung der Querung von Waldflächen und naturnahen Le-
bensräumen 

APG 5 
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Thema Allgemeiner Planungsgrundsatz Code 

Boden Minimierung der Querung von Moorböden APG 6 

Reduzierung der Querung von empfindlichen und/oder schutz-
würdigen sowie von erosionsgefährdeten Böden 

APG 7 

Wasser Reduzierung der Querung von Wasserschutzgebieten Zone III 
und von Überschwemmungsgebieten 

APG 8 

Kulturelles Erbe Minimierung der Querung von archäologisch bedeutsamen Be-
reichen (Prognosefläche) 

APG 9 

Sonstige  
Nutzungen 

Minimierung der Querung von Solaranlagen APG 10 

Bauwiderstand Minimierung der Querung von Hangneigungen > 30° oder 
Hangneigungen 15° ï 30° bei extrem schwer grabbarem / felsi-
gem Baugrund 

APG 11 

 Minimierung der Querung von tiefgründigen Torfböden und sul-
fatsauren Böden 

APG 12 

 Reduzierung der Querung von Hangneigungen 15° ï 20° oder 
extrem schwer grabbarem / felsigem Baugrund 

APG 13 

 Reduzierung der Querung von Gebieten mit hohem Georisiko 
und senkungsgefährdete Gebieten 

APG 14 

 Reduzierung der Querung von flachgründigen Torfböden und 
Böden mit Grundwasserflurabstand < 2 m 

APG 15 

3.3.2.2.2 Vorhabenspezifische Planungsgrundsätze 

Im Gegensatz zu den Allgemeinen Planungsgrundsätzen, die sich auf den Planungsraum be-

ziehen und Einzelaspekte der Zielkomponente ĂKonfliktarmutñ umfassen, umreiÇen die Vorha-

benspezifischen Planungsgrundsätze (s. Tab. 3-4) die netzplanerischen Anforderungen an 

das gegenständliche Erdkabelvorhaben. Ihnen werden folgende Zielkomponenten zugeord-

net: 

Á Länderübergreifende Erdkabelverbindungen im Korridor B  

(einschließlich der zugehörigen Netzverknüpfungspunkte und der Zwangspunkte zur 

Elbquerung),  

Á Technische Effizienz, 

Á Geradlinigkeit, 

Á Bündelung und 

Á Stammstrecke.  

Wie die Allgemeinen Planungsgrundsätze kommen die Vorhabenspezifischen Planungsgrund-

sätze nur dort zum Tragen, wo keine höhergewichtigen Belange, insbesondere der Planungs-

leitsätze, zu beachten sind.  
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Tab. 3-4: Vorhabenspezifische Planungsgrundsätze 

Thema Vorhabenspezifischer Planungsgrundsatz Code 

Anforderungen 
an die Leitungs-
bauvorhaben im 
Korridor B 

Vorrangige technische Ausführung als ĂErdkabelñ VPG 1 

Umweltschonende, landschaftsgerechte Gestaltung der Trassen-
führung 

VPG 2 

Möglichst geradlinige Verbindung zwischen den Netzverknüp-
fungspunkten 

VPG 3 

Möglichst lange gemeinsame Führung von V49 mit V48 im Korri-
dor B als parallele Erdkabel auf einer Stammstrecke 

VPG 4 

Möglichst kurzer, gestreckter Verlauf von Trassenkorridorseg-
menten 

VPG 5 

Nutzung von Bündelungspotenzialen mit anderen linearen Infra-
struktureinrichtungen 

VPG 6 

Reduzierung der Querung von Gebieten, in denen bau- oder be-
triebstechnische Schwierigkeiten zu erwarten sind und ggf. tech-
nische Sonderlösungen für eine Erdkabelverlegung erforderlich 
werden 

VPG 7 

Möglichst geringe Anzahl von Kreuzungspunkten mit anderen li-
nienhaften Infrastrukturen 

VPG 8 

Der Großteil der Vorhabenspezifischen Planungsgrundsätze umfasst Vorgaben zum Verlauf 

der Trassenkorridore. Sie enthalten sehr unterschiedliche Anforderungen, die teilweise auch 

als gegenläufig ausgelegt werden können und daher sorgfältig gegeneinander abgewogen 

werden. Dies gilt auch und insbesondere für die Vorhabenspezifischen Planungsgrundsätze 

des Gebots der Geradlinigkeit und der möglichst langen gemeinsamen Führung von V49 mit 

V48 im Korridor B als parallele Erdkabel auf einer Stammstrecke.  

Wie bereits beschrieben wurde, hat die Vorhabenträgerin innerhalb des Rahmens der verbind-

lichen Planungsleitsätze einen planerischen Gestaltungsspielraum, d. h. er legt selbst fest, mit 

welchem Konzept und Ziel sowie nach welchen Kriterien er seine Planung umsetzen möchte. 

Dabei hat er das Spannungsverhältnis zwischen sich möglicherweise entgegenstehenden Pla-

nungsgrundsätzen zu beachten und gegeneinander abzuwägen.  

Dies gilt auch und insbesondere für die Forderung nach einer möglichst langen gemeinsamen 

Führung der beiden Erdkabelvorhaben 48 und 49 als parallele Erdkabel auf einer Stammstre-

cke einerseits und das Gebot der Geradlinigkeit aus § 5 Abs. 5 NABEG andererseits. Die Re-

alisierung eines Trassenverlaufs, der beide Gebote ohne Einschränkung beachtet, kommt auf-

grund der geographischen Lage der jeweiligen Netzverknüpfungspunkte nicht in Betracht (s. 

Kap. 3.2.3). Durch tiefergehende Untersuchungen und Abwägung der einzelnen, ausschlag-

gebenden Kriterien ist fachplanerisch zu ermitteln, ob sich bei dieser Ausgangssituation eine 

Stammstrecke für beide Vorhaben realisieren lässt. 
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Die anzustellenden Untersuchungen und die Abwägung zur Ermittlung von vorzugswürdigen 

Korridoren erfolgen daher zunächst unter Beachtung aller Planungsleit- und -grundsätze für 

beide Vorhaben getrennt voneinander. Sollten sich dabei für beide Vorhaben vorzugswürdige 

Korridorverlªufe im selben Raum ergeben, ist auch die Ămaximale Formñ der B¿ndelung in 

einer gemeinsamen Stammstrecke in Betracht zu ziehen.  

3.4 Operationalisierung des Planungsziels über Raumwider-

standsklassen und Bauwiderstandsklassen 

Wie im vorigen Kapitel dargelegt, besteht das Planungsziel u. a. aus Komponenten, die sich 

auf Nutzungen, Werte und Funktionen innerhalb des Planungsraums beziehen und damit den 

Zielkomponenten ĂKonfliktarmutñ und ĂTechnische Effizienzñ zugeordnet sind. In Abhängigkeit 

von ihrem jeweiligen rechtlichen und planerischen Hintergrund stehen diese Belange dem ge-

planten Erdkabelvorhaben mit mehr oder weniger großem Gewicht entgegen. Dieses Gewicht 

wird über die sogenannten Widerstandsklassen (WK) klassifiziert. Entsprechend der Zuord-

nung der Belange zu den planungsraumbezogenen Zielkomponenten wird bei wird der Ge-

wichtung der Belange wird zwischen Raumwiderstandsklassen (Zielkomponente ĂKonfliktar-

mutñ) und Bauwiderstandsklassen (Zielkomponente ĂTechnische Effizienzñ) unterschieden. 

3.4.1 Raumwiderstandsklassen 

Um möglichst frühzeitig diejenigen Trassenkorridorführungen identifizieren zu können, die mit 

Blick auf die genannten Prüfgegenstände voraussehbar erhebliche Raum- bzw. Umweltbeein-

trächtigungen hervorrufen und daher besonders konfliktträchtig sind, hat es sich bewährt, auf 

Basis der Bestandsermittlung Bereiche mit besonderen raum- und umweltbezogenen Wertig-

keiten, den sog. Raumwiderständen, zu ermitteln und ihnen jeweils Raumwiderstandsklassen 

(RWK) zuzuordnen. 

Für Belange, die bspw. aufgrund strikter rechtlicher Vorgaben grundsätzlich nicht mit einem 

Erdkabelvorhaben vereinbar sind, wurden Planungsleitsätze definiert. Diese geben vor, dass 

erhebliche Auswirkungen (insbesondere durch Querung) auf Vorkommen der betreffenden 

Raumordnungs- und Umweltbelange zu vermeiden sind. Belange hingegen, die mangels strik-

ter Bindungswirkung der zugrundeliegenden Gesetze und Normen einer Abwägung zugäng-

lich sind, sind den Allgemeinen Planungsgrundsätzen zugeordnet. Diese geben vor, dass eine 

Minimierung oder zumindest Reduzierung der erheblichen Auswirkungen (insbesondere durch 

Querung) auf Vorkommen der betreffenden Raumordnungs- und Umweltbelange angestrebt 

werden soll.  
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Unterhalb der Zuordnung der planungsraumbezogenen Sachverhalte nach Planungsleitsätzen 

und Allgemeinen Planungsgrundsätzen ist eine weitere Differenzierung erforderlich, mithilfe 

derer  

Á sich die Sachverhalte untereinander angemessen gewichten lassen und  

Á die Eignung des Planungsraums für die Realisierung eines Erdkabelvorhabens ermittelt 

und dargestellt werden kann.  

Die den Planungsraum betreffenden Planungsleitsätze und -grundsätze- wurden daher ope-

rationalisiert, d. h. schrittweise konkretisiert. Im ersten Schritt wurden aus den Planungsleit-

sätzen und allgemeinen Planungsgrundsätzen Untersuchungskriterien abgeleitet. Sie charak-

terisieren die von der Planung zu berücksichtigenden Belange und beschreiben räumlich ab-

grenzbare, nachprüfbare Sachverhalte. Sie bilden die Grundlage für die Abarbeitung der ein-

zelnen Arbeitsschritte im Zuge der Erstellung des Antrags nach § 6 NABEG sowie auch der 

Festlegung des Untersuchungsrahmens gem. § 7 NABEG. 

Im zweiten Schritt der Operationalisierung wurden die Kriterien entsprechend der Art der ihnen 

zugrundeliegenden Planungsleit- und -grundsätze und deren Bedeutung in der Bundesfach-

planung gewichtet. Dazu wurden die Kriterien in ein ordinales Modell (ähnlich einer Rangfolge) 

überführt. Dieses Modell setzt sich zusammen aus vier definierten, hierarchisch abgestuften 

Raumwiderstandsklassen. Ihnen wurden die Belange der raumbezogenen Planungsleit- 

und -grundsätze in Abhängigkeit von  

Á ihrer realnutzungsbedingten Verfügbarkeit oder 

Á ihrer jeweiligen rechtlichen oder gesamtplanerischen Verbindlichkeit  

zugeordnet. 

Aus den Planungsleitsätzen leiten sich Kriterien ab, für die eine Querung der Vorkommen 

grundsätzlich zu vermeiden ist. Darunter fallen zum einen die Kriterien der RWK I*, die aus 

bestehenden, realnutzungsbedingten Sachzwängen heraus zunächst nicht für die Planung ei-

nes Erdkabelvorhabens zur Verfügung stehen. Vorkommen von Kriterien der RWK I* sind von 

der Trassenkorridorfindung zunächst ausgenommen, d. h. sie werden grundsätzlich umgan-

gen. Auch die Kriterien mit sehr hohem Gewicht (RWK I) leiten sich aus den Planungsleitsät-

zen ab. Sie basieren auf gesetzlich vorgegebenen Verbotsnormen oder einer mit einem Erd-

kabel unvereinbaren Raumnutzung. Bei einer Verletzung der Verbotsnorm bzw. einer erhebli-

chen Beeinträchtigung der vorrangigen Nutzung wäre das betreffende Trassenkorridorseg-

ment für die Verwirklichung des Vorhabens ungeeignet, es sei denn, die Voraussetzungen 

einer Ausnahme oder Abweichung (z. B. Mangel an geeigneteren Alternativen) wären gege-

ben. Sofern sich Vorkommen der RWK I auf angrenzenden Flächen mit geringeren Raumwi-

derständen umgehen lassen, stehen auch die Bereiche mit hohem Raumwiderstand für die 

Erdkabelplanung nicht zur Verfügung.  
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Im Einzelfall kann eine Prüfung der Überwindbarkeit der Konflikte mit der RWK I* und der 

RWK I vorgenommen werden, wenn sich die betreffenden Vorkommen bspw. als Riegel über 

einen ansonsten geeigneten Trassenkorridor erstrecken. In diesem Fall ist zu prüfen, ob unter 

Berücksichtigung 

a) von Bauverfahren, die von der offenen Bauweise als Regelbauweise abweichen und/oder 

b) etablierten Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

eine Vereinbarkeit des Erdkabelvorhabens im Einzelfall doch noch erzielen lässt.  

Während die Inanspruchnahme von Kriterien der RWK I* und RWK I grundsätzlich zu vermei-

den ist, unterliegen die den Allgemeinen Planungsgrundsätzen zugeordneten Belange der Ab-

wägung; d. h. eine Querung von Flächen der ihnen zugeordneten Kriterien ist grundsätzlich 

möglich.  

Kriterien mit hohem Gewicht (RWK II) gründen sich beispielsweise auf eine Verbotsnorm oder 

ein Anpassungsgebot an eine dem Projekt entgegenstehende Nutzung mit hoher Bedeutung. 

Die betroffenen Schutzgüter besitzen zugleich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Vor-

haben. Auch hier erfolgt eine entsprechende Einzelfallprüfung. 

Kriterien mit mittlerem Gewicht (RWK III) gründen sich auf einschränkende Ausführungen von 

Gesetzen und Verordnungen sowie fachliche Grundlagen und beziehen sich auf eine Betrof-

fenheit mit einem mittleren Konfliktniveau gegenüber dem Vorhaben. Bei diesen Kriterien han-

delt es sich um Sachverhalte, die im Fall vorhabenbedingter Beeinträchtigungen zu Raum- 

und Umweltauswirkungen führen können, jedoch für das Projekt nur in Ausnahmefällen ent-

scheidungsrelevant sind. Dies begründet für sich allein keine Ausgrenzung von Trassenkorri-

doren. 

Die Definitionen der Raumwiderstandsklassen sind in der nachfolgenden Tab. 3-5 zusammen-

geführt. Die Begründungen der Raumwiderstandsklassen und die Zuordnung der jeweiligen, 

aus den rechtlichen und gesamtplanerischen Vorgaben (vgl. Kap. 3.2) abgeleiteten Untersu-

chungskriterien erfolgen in den anschließenden Kapiteln.  
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Tab. 3-5: Definition der Raumwiderstandsklassen 

RWK Definition 

I* Sachverhalt, der die Realisierung einer Erdkabelanlage grundsätzlich verhin-
dert, weil der Bau einer Erdverkabelung entweder 

Á aufgrund der vorhandenen Realnutzung nicht umsetzbar ist, oder 

Á aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht zulässig ist und auch keine Mög-
lichkeit der Erteilung einer Ausnahme- oder Abweichungsentscheidung 
oder einer Befreiung absehbar ist, oder 

Á eine Verlagerung bzw. Veränderung der vorhandenen Nutzung bzw. die 
Modifizierung kollidierender Pläne mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden wäre oder 

Á einem sonstigen Planungsleitsatz entgegensteht. 

 Der Sachverhalt gründet sich i. d. R. auf eine rechtliche Norm bzw. auf gut-
achterliche Bewertung der vorhandenen Nutzungsstrukturen (im Hinblick auf 
die technische Umsetzung des Vorhabens). 

 Im Zuge der Strukturierung des Untersuchungsraums werden Vorkommen 
der RWK I* als echtes Rückstellungskriterium behandelt werden, d. h. diese 
Vorkommen werden stets umgangen. In den nachfolgenden Planungsschrit-
ten (Findung, Analyse und Vergleich von Trassenkorridoren) kann in begrün-
deten Ausnahmefällen geprüft werden, ob unter Berücksichtigung techni-
scher und planerischer Sonderlösungen eine Querung dieser Vorkommen re-
alisierbar ist.  

I Sachverhalt, der im Fall von vorhabenbedingten Wirkfaktoren erhebliche 
Raum- bzw. Umweltauswirkungen oder sehr hohen bautechnischen Aufwand 
erwarten lässt und im Hinblick auf die hier in Rede stehenden Höchstspan-
nungsleitungsvorhaben bereits allgemein im besonderen Maße entschei-
dungsrelevant sein kann.  

 Der Sachverhalt gründet sich i. d. R. auf vorhandenen Nutzungsstrukturen 
oder eine rechtlich verbindliche Norm. Falls Raum- bzw. Umweltkonflikte 
nicht ausgeschlossen werden können, müssen erhebliche, für das Vorhaben 
sprechende Gründe (z. B. Befreiung bzw. Ausnahme- oder Abweichungsver-
fahren) vorliegen. Die Raumwiderstandsklasse resultiert nur aus der 
Sachebene. 

II Sachverhalt, der im Fall von vorhabenbedingten Wirkfaktoren (in der Regel-
bauweise) zu erheblichen Raum- bzw. Umweltauswirkungen führen kann 
und der im Hinblick auf die hier in Rede stehenden Höchstspannungslei-
tungsvorhaben (mit Erdkabelvorrang) im Einzelfall entscheidungsrelevant 
sein kann.  

 Der Sachverhalt gründet sich auf gesetzliche oder untergesetzliche Normen 
oder gutachterliche umweltqualitätszielorientierte Bewertungen. Die Raumwi-
derstandsklasse kann sowohl aus der Sachebene als auch der gutachterli-
chen Bewertung resultieren. 
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RWK Definition 

III Sachverhalt, der im Fall von vorhabenbedingten Wirkfaktoren (in der Regel-
bauweise) zu Raum- bzw. Umweltauswirkungen unterschiedlicher Erheblich-
keit führen kann und der bedingt entscheidungsrelevant sein kann.  

 Der Sachverhalt muss sich nicht aus rechtlichen Normen oder anderen ver-
bindlichen Vorgaben ableiten, kann aber im Sinne der Umweltvorsorge in die 
Abwägung zur Korridorfindung einfließen. Die Raumwiderstandsklasse kann 
sowohl aus der Sachebene, als auch aus der gutachterlichen Bewertung re-
sultieren 

3.4.1.1 Raumwiderstandsklasse I* 

Die Raumwiderstandsklasse I* (s. Tab. 3-6) umfasst Sachverhalte, die die Realisierung einer 

Erdkabelverbindung in der Regelbauweise verhindern, weil der Bau einer Erdverkabelung ent-

weder 

Á aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten nicht umsetzbar ist oder 

Á aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht zulässig ist und in der Regel auch keine Möglich-

keit der Erteilung einer Ausnahme/Abweichungsentscheidung oder einer Befreiung er-

kennbar ist. 

Eine Verlagerung/Veränderung der vorhandenen Nutzung ist nur mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand möglich. Der Sachverhalt gründet sich i. d. R. auf eine rechtliche Norm bzw. 

auf eine gutachtliche Bewertung der Bestandssituation im Hinblick auf die technische Umset-

zung des Vorhabens. Es erfolgt grundsätzlich eine Meidung der Querung/Inanspruchnahme  

Á von bebauten Gebieten oder zur Bebauung vorgesehenen Bereichen,  

Á von Flächen mit höchster Empfindlichkeit / höchstem Schutzerfordernis sowie  

Á von Gebieten, in denen eine Erdverkabelung aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten fak-

tisch nicht umsetzbar ist oder deren Nutzungen sich nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand verlagern lassen. 

Im strukturierten Untersuchungsraum sind Rückstellungskriterien (entspricht RWK I*) grund-

sätzlich als Ănicht zu querenñ definiert. Gebiete dieser Kategorie kºnnen im strukturierten Un-

tersuchungsraum zwar enthalten sein, stehen zunächst aber für die Planung nicht zur Verfü-

gung und werden daher Ăausgegrenztñ. Bei einer Verletzung der Verbotsnorm bzw. einer er-

heblichen Beeinträchtigung der vorrangigen Nutzung wäre das betreffende Trassenkorridor-

segment für die Verwirklichung des Vorhabens nicht geeignet.  

Im Zuge der anschließenden Trassenkorridorfindung können Vorkommen der RWK I*-Krite-

rien auf eine mögliche Querung im Einzelfall überprüft werden, wenn die betreffenden Vor-

kommen als Riegel in einem ansonsten geeigneten Trassenkorridor ausgebildet sind.  
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Tab. 3-6: Kriterien der RWK I* 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der RWK I* 

R U E 

x   Siedlung und Erholung 

   Sensible Einrichtung / Fläche besonderer funktionaler Prägung 

Wohn- und Mischbaufläche 

Industrie- und Gewerbefläche 

Campingplatz / Ferien- und Wochenendhaussiedlung 

Freizeit- und Erholungsanlage 

Bebauung gem. Bauleitplanung 

 x  Biotop- und Gebietsschutz 

   ï 

 x  Boden 

   ï 

 x  Wasser 

   Wasserschutzgebiet (WSG), Zone I 

 x  Kulturelles Erbe 

   ï 

x   Sonstige Nutzungen 

   Deponie/Aufschüttung 

Oberflächennaher Rohstoffabbau / Abgrabung 

Verkehrsanlage, großflächig 

Militärischer Bereich / Sicherheitsbereich 

x   Ziele der Raumordnung 

   ï 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.1.2 Raumwiderstandsklasse I 

Die Raumwiderstandsklasse I umfasst limitierende Sachzwänge und Vorgaben, die sich über-

wiegend aus rechtlich verbindlichen Normen ableiten. Die mit Kriterien der Raumwiderstands-

klasse I belegten Flächen (s. Tab. 3-7) sind im besonderen Maße entscheidungsrelevant und 

stehen für die vorliegende Planung grundsätzlich nicht zur Verfügung. 
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Die Inanspruchnahme einer Fläche der RWK I ist mit einer Verletzung der zugrundeliegenden 

Verbotsnorm bzw. einer erheblichen Beeinträchtigung der vorrangigen Nutzung verbunden 

und erfordert bei einem Raum- bzw. Umweltkonflikt erhebliche für das Vorhaben bzw. die vor-

liegende Korridorführung sprechende Gründe, die im Rahmen einer Befreiung bzw. eines Aus-

nahme- oder Abweichungsverfahrens nachzuweisen wären. Grundsätzlich ist davon auszuge-

hen, dass nicht umgehbare Vorkommen von Verbotsnormen der RWK I zu einem Ausschluss 

des betreffenden Trassenkorridorsegments führen.  

Im Einzelfall kann eine Prüfung der Überwindbarkeit der Konflikte unter Nutzung von techni-

schen Sonderlösungen sowie Maßnahmen zur Vermeidung erfolgen. Mit den linearen Infra-

strukturen umfasst die RWK I auch bebaute Flächen. Für nicht oder nur mit unverhältnismäßig 

großer Mehrlänge umgehbare linienhafte Infrastrukturen kann die Querung in offener oder ge-

schlossener Bauweise erfolgen.  

Tab. 3-7: Kriterien der RWK I 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der RWK I 

R U E 

x   Siedlung und Erholung 

   ï 

 x  Biotop- und Gebietsschutz 

   Á UNESCO Weltnaturerbe 

Á Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) 

Á FFH-Gebiet (FFH) 

Á Naturschutzgebiet (NSG), Wildnisentwicklungsgebiet (WEG) 

Á Nationalpark 

Á Biosphärenreservat ï Kernzone 

Á Naturdenkmal (ND) 

Á Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) 

Á Gesetzlich geschütztes Biotop (GB) 

Á Festgesetztes Waldschutzgebiet (Naturwald/Naturwaldparzelle) 

 x  Boden 

   Geowissenschaftlich bedeutsames Objekt / Geotop 

 x  Wasser 

   Wasserschutzgebiet (WSG), Zone II 

Stillgewässer 

Fließgewässer 
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Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der RWK I 

R U E 

 x  Kulturelles Erbe 

   UNESCO Weltkulturerbe 

Bodendenkmal 

Historische Anlage 

x   Sonstige Nutzungen 

   Verkehrsanlage, linear 

Windenergieanlage 

x   Ziele der Raumordnung 

   Siedlung und Verkehr 

Gewässer 

Oberflächennaher Rohstoffabbau / Abgrabung 

Deponie/Aufschüttung 

Sperrgebiet 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.1.3 Raumwiderstandsklasse II 

In der Raumwiderstandsklasse II (s. Tab. 3-8) werden Sachverhalte zusammengefasst, die im 

Falle von vorhabenbedingten Beeinträchtigungen zu erheblichen Raum- bzw. Umweltauswir-

kungen führen können. Diese können im Hinblick auf eine HGÜ-Leitung mit Erdkabelvorrang 

im Einzelfall entscheidungsrelevant sein. 

Die betreffenden Sachverhalte können sich auf gesetzliche/untergesetzliche Normen oder 

auch auf gutachtliche, umweltqualitätszielorientierte Bewertungen gründen. 

Die Querung von Gebieten mit hohem Schutzerfordernis, hoher Empfindlichkeit oder hochran-

gigen öffentlichen Zielen wird minimiert, sofern nicht andere, höherrangige Ziele überwiegen. 

Bei Querungen von Fließgewässern erfolgt eine Vermeidung der Verschlechterung des che-

mischen und ökologischen Zustandes. 

Sofern bei der Trassenkorridorfindung Kriterien der RWK II innerhalb des Trassenkorridors 

liegen bzw. Engstellen bilden, erfolgt einzelfallbezogen eine Prüfung der Überwindbarkeit der 

Konflikte mit oder ohne Nutzung von technischen Sonderlösungen sowie Maßnahmen zur Ver-

meidung. 
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Tab. 3-8: Kriterien der RWK II 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der RWK II 

R U E 

x   Siedlung und Erholung 

   Siedlungsfreifläche 

 x  Biotop- und Gebietsschutz 

   Á RAMSAR-Gebiet 

Á Important Bird Area (IBA) 

Á Avifaunistisch wertvoller Bereich (Brutvögel) 

Á Wald 

Á Naturnaher Lebensraum 

 x  Boden 

   Moorboden 

 x  Wasser 

   ï 

 x  Kulturelles Erbe 

   Prognosefläche Archäologie 

x   Sonstige Nutzungen 

   Solaranlage 

x   Ziele der Raumordnung 

   Wald 

Bodenschutz 

Kulturelles Sachgut 

Regenerative Energie / Windenergie 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.1.4 Raumwiderstandsklasse III 

Die Raumwiderstandsklasse III (s. Tab. 3-9) fasst Sachverhalte zusammen, die im Fall von 

vorhabenbedingten Beeinträchtigungen durch Raum- bzw. Umweltauswirkungen unterschied-

licher Erheblichkeit betroffen sein können und im Hinblick auf eine HGÜ-Leitung mit Erdkabel-

vorrang bedingt entscheidungsrelevant sein können. Für sich allein begründet dies jedoch 

keine Ausgrenzung von Trassenkorridoren. Die betreffenden Sachverhalte müssen sich nicht 

aus rechtlichen Normen oder anderen verbindlichen Vorgaben ableiten, können aber im Sinne 

der Umweltvorsorge in die Abwägung zur Korridorfindung einfließen.  
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Im Zuge der Planung wird angestrebt, die Querung bzw. Inanspruchnahme von Gebieten mit 

mittlerem Schutzerfordernis / mittlerer Empfindlichkeit bzw. öffentlichen Zielen (abgebildet in 

RWK III) weitgehend zu reduzieren, sofern andere, höherrangige Ziele nicht überwiegen und 

sofern Konflikte nicht durch gängige Maßnahmen vermieden werden können. 

Tab. 3-9: Kriterien der RWK III 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der RWK III 

R U E 

x   Siedlung und Erholung 

   ï 

 x  Biotop- und Gebietsschutz 

   Á Biosphärenreservat ï Pflegezone 

Á Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

Á Naturpark (NP) 

Á Avifaunistisch wertvoller Bereich (Rastvögel) 

Á schutzwürdiges Biotop / Biotopkartierung 

 x  Boden 

   Schutzwürdiger Boden 

feuchter, verdichtungsempfindlicher Boden 

erosionsgefährdeter Boden 

 x  Wasser 

   Wasserschutzgebiet (WSG), Zone III 

Überschwemmungsgebiet (ÜSG) (inkl. vorl. zu sichernde Bereiche) 

 x  Kulturelles Erbe 

   ï 

x   Sonstige Nutzungen 

   ï 

x   Ziele der Raumordnung 

   Natur und Landschaft 

Erholung 

Grundwasserschutz 

Hochwasser- und Küstenschutz 

Solarenergie 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 
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3.4.2 Bauwiderstandsklassen 

Neben den umweltfachlichen und raumordnerischen Kriterien (vgl. Kap. 3.4.1) werden auch 

großflächige bautechnische Kriterien berücksichtigt. Sie werden in drei Bauwiderstandsklas-

sen (BWK) unterteilt. Dem Modell der Gewichtung liegt dasselbe Modell zugrunde, nach dem 

auch die Kriterien der Raumwiderstände klassifiziert wurden.  

Die Bauwiderstandsklassen zeigen den zu erwartenden Aufwand bei der technischen Umset-

zung des Vorhabens auf. Hierbei werden technische Aspekte in der Bau- und Betriebsphase 

berücksichtigt, die zu aufwändigeren Bauverfahren, größeren Eingriffen in Natur und Land-

schaft, zusätzlichen Maßnahmen oder Gefährdungen im Bereich des Arbeitsschutzes führen. 

Die Einstufungen basieren auf den Erfahrungen aus den bisher von der Vorhabenträgerin ver-

wirklichten Kabelprojekten und diversen Leitungsbauprojekten mit erdverlegten Rohrleitungen. 

Ebenfalls fließen die Analyse der Standard- und verfügbaren Sonderverfahren und die damit 

gewonnenen Erfahrungen mit ein. Aus diesen Abwägungen heraus sind auch die zusätzlich 

entstehenden Herausforderungen im Vergleich zu den Standardbauverfahren Bestandteil der 

Einstufung.  

Bei der Bauwiderstandsanalyse werden die auf der Planungsstufe der Bundesfachplanung 

maßgeblichen Kriterien grundsätzlich den folgenden drei Bauwiderstandsklassen zugeordnet: 

Á BWK I: sehr hoher Bauwiderstand 

Á BWK II: hoher Bauwiderstand 

Á BWK III: mittlerer Bauwiderstand 

Die Definitionen der Bauwiderstandsklassen sind in der nachfolgenden Tab. 3-10 zusammen-

geführt. 

Tab. 3-10: Definition der Bauwiderstandsklassen 

BWK Definition 

I Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der Querung von Bereichen mit 
sehr hohem bautechnischem Widerstand sehr hohe Erschwernisse für 
den Bau und/oder Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben. 

II Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der Querung von Bereichen mit ho-
hem bautechnischem Widerstand hohe Erschwernisse für den Bau 
und/oder Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben. 

III Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der Querung von Bereichen mit 
bautechnischem Widerstand mittlere Erschwernisse für den Bau und/oder 
Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben. 



3 Zielsystem 

 

Erläuterungsbericht 
Seite 156 

Korridor B ï BBPlG Vorhaben 49 
Abschnitt Nord 1 Wilhelmshaven ï Friesland 

 
 

3.4.2.1 Bauwiderstandsklasse I 

Die Bauwiderstandsklasse I (s. Tab. 3-11) umfasst Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der 

Querung von Bereichen mit sehr hohem bautechnischem Widerstand sehr hohe Erschwer-

nisse für den Bau und/oder Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben. 

Als einziger Bauwiderstand wurde das Kriterium ĂHangneigung > 30 ° und Felsñ der BWK I 

zugeordnet. In Gebieten dieser Kategorie ist für die Realisierung des geplanten Bauvorhabens 

ein stark erhöhter bautechnischer Aufwand, z. B. durch zusätzliche Widerlager oder andere 

technische Sondermaßnahmen, erforderlich; zudem bergen sie insbesondere hinsichtlich der 

Arbeitssicherheit ein erhöhtes Risiko. Zusätzlich geht der Einsatz technischer Sondermaßnah-

men mit einem erhöhten Eingriff in die Natur und Landschaft einher.  

Gebiete der BWK I stehen für die Planung nicht zur Verfügung und werden daher analog zur 

RWK I ausgegrenzt.  

Tab. 3-11: Kriterien der BWK I 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der BWK I 

R U E 

 x x Hangneigung > 30° und Fels (erschwerter Aushub) 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.2.2 Bauwiderstandsklasse II 

Die Bauwiderstandsklasse II (s. Tab. 3-12) umfasst Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der 

Querung von Bereichen mit hohem bautechnischem Widerstand hohe Erschwernisse für den 

Bau und/oder Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben.  

Die hier eingruppierten Hangneigungen erfordern erhöhte Sicherungsmaßnahmen zur Ge-

währleistung der Arbeitssicherheit sowie einen erhöhten Aufwand zur Vermeidung von Erosion 

im Rahmen der Rekultivierung.  

Die Torfböden und sulfatsauren Böden erfordern aufgrund ihrer typischen Standorteigenschaf-

ten besondere Arbeitsverfahren, z. B. einen Bodenaustausch. Organische Böden (Torfböden) 

führen darüber hinaus zu erhöhten Anforderungen in der Betriebsphase, da die sichere Bet-

tung der Kabelanlage und die Wärmeabfuhr gewährleistet werden müssen. Aufgrund der er-

forderlichen Sondermaßnahmen sind mit allen Kriterien Verzögerungen des Baufortschritts 

verbunden. 
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Tab. 3-12: Kriterien der BWK II 

Prüfgegen-
stand* 

Kriterien der BWK II 

R U E 

 x x Hangneigung > 30° 

 x  Hangneigung 15°ï 30° und Fels (erschwerter Aushub) 

 x x Baugrund tiefgründiger Torfboden 

 x x Sulfatsaurer Boden 

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.2.3 Bauwiderstandsklasse III 

Die Bauwiderstandsklasse III (s. Tab. 3-13) umfasst Sachverhalte, bei denen sich im Zuge der 

Querung von Bereichen mit bautechnischem Widerstand mittlere Erschwernisse für den Bau 

und/oder Betrieb der erdverlegten Leitung ergeben. Dabei handelt es sich um Kriterien, die zu 

Abweichungen von den Standard-Arbeitsverfahren führen. So werden begleitende Maßnah-

men notwendig, die grundsätzlich mit einem größeren Eingriff in Natur und Landschaft einher-

gehen (z. B. Grundwasserhaltung). Durch den hierdurch langsameren Baufortschritt verlän-

gert sich auch die Dauer der Inanspruchnahme bzw. Bauphase selbst, mit allen dadurch ver-

ursachten Folgen. Umweltfachliche Aspekte sind zu berücksichtigen, allerdings sind diese mit 

Standardverfahren lösbar. In senkungsgefährdeten Gebieten und Bereichen mit anderen Ge-

ogefahren, wie Karsterscheinungen oder Rutschungen, ist die Kabelanlage in der Betriebs-

phase durch technische Maßnahmen zu schützen; außerdem ist meist eine intensivere Über-

wachung der Kabelanlage während des Betriebs erforderlich.  
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Tab. 3-13: Kriterien der BWK III 

Prüfgegenstand Kriterien der BWK III 

R U E 

 x x Hangneigung 15°ï 30° 

 x x Nicht oder extrem schwer grabbarer Boden / Fels 

 x x Baugrund flachgründiger Torfboden 

x x x Georisiko / Senkungsgefährdetes Gebiet 

 x x Grundwasserflurabstand < 2 m  

* Prüfgegenstand: 

R: raumordnerische und sonstige planungsrechtliche Belange (z. T. Bauleitplanung), 

U: Umweltbelange 

E: energiewirtschaftliche Belange 

3.4.3 Zusammenfassende Darstellung der Operationalisierung 

Die Vorgehensweise der Operationalisierung des Planungsziels wird in der nachfolgenden 

Abb. 3-6 schematisch dargestellt. 
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Abb. 3-6: Schematische Darstellung der Operationalisierung des Planungsziels über Raum- und 
Bauwiderstandsklassen 
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3.5 Festlegung der Kriterien für die einzelnen Planungsschritte 

zur Erstellung des Antrags nach § 6 NABEG 

Das Zielsystem ist allen Planungsschritten zur Erstellung der Unterlagen nach § 6 NABEG 

vorangestellt. Die grundlegenden Planungsschritte sind:  

Á Strukturierung des Untersuchungsraumes, 

Á Trassenkorridorfindung, 

Á Trassenkorridoranalyse und -vergleich. 

Während in der ersten Phase (der Strukturierung des Untersuchungsraums) der gesamte Da-

tenvorhalteraum betrachtet wird, verschmälert sich der zu betrachtende Raum in den nachfol-

genden Phasen schrittweise bis auf die 1.000 m breiten Trassenkorridore.  

Die Festlegung der jeweils zu betrachtenden Kriterien erfolgte mit dem Ziel, einerseits die Be-

standssituation in flächendeckend einheitlicher Weise und möglichst vollständig abzubilden, 

dabei jedoch auch die maßstabsabhängige Verhältnismäßigkeit des Untersuchungsaufwan-

des zu wahren.  

So wurden für die Strukturierung des Untersuchungsraums Daten verwendet, die 

Á als flächendeckend verfügbare Datensätze auf Bundes- oder Landesebene veröffentlicht 

sind (Ausnahmen: Ziele der Regionalplanung, Wasserschutzgebiete in NRW) und zudem 

Á als flächenhafte Geodaten (Polygone) vorliegen. 

Diese wurden zu Beginn der Planungen (Sommer 2020) für den Datenvorhalteraum abgefragt 

und im Zeitraum Sommer/Herbst 2021 aktualisiert (vgl. Anlage 4.1). 

Soweit es für diese Daten keine konkreteren Bezugsquellen gibt, werden sie in allen nachfol-

genden Schritten weiterverwendet. Für Daten, deren verbindliche Veröffentlichung den unte-

ren föderalen Ebenen obliegt (z. B. Schutzgebietsdaten in Niedersachsen), erfolgte eine 

zweite Datenabfrage für den strukturierten Untersuchungsraum. Diese Daten wurden für die 

Findung, die Analyse und den Vergleich der Trassenkorridore verwendet. Auf dieser Ebene 

werden auch Punktdaten berücksichtigt, z. B. zu Denkmälern oder Windenergieanlagen.  

Entsprechend den Ausdehnungen der zugrundeliegenden Bestandsvorkommen bzw. Schutz-

gegenstände weisen die Untersuchungskriterien sehr unterschiedliche Flächengrößen auf. 

Vereinzelte Untersuchungskriterien liegen überwiegend so kleinflächig vor, dass sie einen 

eher punktuellen Charakter aufweisen. Für die vorliegende Planung auf der Ebene des § 6 

NABEG sind diese Kleinstvorkommen daher grundsätzlich von untergeordneter Relevanz. Sie 

wurden daher in begründeten Einzelfällen berücksichtigt, z. B. im Zuge der Optimierung des 

Trassenkorridornetzes.  
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Auch bei der Bewertung von Konfliktbereichen, in denen Vorkommen der Widerstands-

klasse I* / I die gesamte Korridorbreite einnehmen (Riegel) oder zumindest sehr stark ein-

schränken (Planerische Engstelle), können auch sehr kleinflächige Vorkommen zulassungs-

kritischer Untersuchungskriterien die Durchgängigkeit des Korridors maßgeblich beeinflussen 

und werden dort entsprechend berücksichtigt.  

Eine Einzelfallbetrachtung wird auch für diejenigen Untersuchungskriterien vorgenommen, die 

aufgrund ihrer sehr heterogenen Ausprägung keiner festen Raumwiderstandsklasse zugewie-

sen werden können (z. B. Altlasten). Diese Kriterien werden ebenfalls nicht flächendeckend 

berücksichtigt, sondern in Konfliktbereichen einer qualitativen, d. h. fachgutachterlichen Be-

wertung unterzogen.  

Darüber hinaus gibt es Untersuchungskriterien, bei denen die Abfrage, Aufbereitung und in-

haltliche Auswertung der Datengrundlagen mit überdurchschnittlich hohem Aufwand verbun-

den ist, wie die Daten der kommunalen Bauleitplanung und die archäologischen Prognoseflä-

chen. Diese Daten wurden für das Trassenkorridornetz erstellt und standen für die planerische 

Überprüfung und Optimierung des Trassenkorridornetzes sowie für die Analyse und den Ver-

gleich der Trassenkorridore zur Verfügung. In der nachfolgenden Tab. 3-14 sind Untersu-

chungskriterien aufgelistet und den Planungsschritten zugeordnet. Eine detailliert aufge-

schlüsselte Auflistung der Untersuchungskriterien findet sich in der Anlage 3.1. 

Tab. 3-14: Verwendung der Untersuchungskriterien in den einzelnen Planungsschritten 

Themenfeld Kriterium RWK  sUR TK- 
Findung 

TK  
A+V 

01_Siedlung 01_Sensible Einrichtung / Fläche be-
sonderer funktionaler Prägung 

RWK I* x x x 

 02_Wohn- und Mischbaufläche RWK I* x x x 

 03_Industrie- und Gewerbefläche RWK I* x x x 

 04_Campingplatz / Ferien- und Wo-
chenendhaussiedlung 

RWK I* x x x 

 05_Freizeit- und Erholungsanlage RWK I* x x x 

 06_Siedlungsfreifläche RWK II x x x 

 07_Bebauung gem. Bauleitplanung*1, 

3 
RWK I* ï x x 

02_Biotop- 
und Gebiets-
schutz 

01_UNESCO Weltnaturerbe RWK I x x x 

02_Europäisches Vogelschutzgebiet 
(SPA) 

RWK I x x x 

 03_Erhaltungsziele der SPA*2 qualitativ ï ï x 
 

04_FFH-Gebiet (FFH) RWK I x x x 

 05_Erhaltungsziele der FFH-Ge-
biete*2 

qualitativ ï ï x 
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Themenfeld Kriterium RWK  sUR TK- 
Findung 

TK  
A+V 

 06_Naturschutzgebiet (NSG),  
Wildnisentwicklungsgebiet (WEG) 

RWK I x x x 

 07_Nationalpark RWK I x x x 

 08_Biosphärenreservat ï Kernzone RWK I x x x 

 09_Biosphärenreservat ï Pflegezone RWK III x x x 

 10_Landschaftsschutzgebiet (LSG) RWK III x x x 

 11_Naturpark (NP) RWK III x x x 

 12_Naturdenkmal (ND)*1 RWK I ï x x 

 13_Gesetzlich geschützter Land-
schaftsbestandteil (GLB)*1 

RWK I ï x x 

 14_Gesetzlich geschütztes Biotop 
(GB)*1 

RWK I ï x x 

 15_RAMSAR-Gebiet RWK II x x x 

 16_Important Bird Area (IBA) RWK II x x x 

 17_Avifaunistisch wertvoller Bereich 
(Brutvögel) 

RWK II x x x 

 18_Avifaunistisch wertvoller Bereich 
(Rastvögel) 

RWK III x x x 

 19_schutzwürdiges Biotop / Biotop-
kartierung*1 

RWK III ï x x 

 20_Festgesetztes Waldschutzgebiet 
(Naturwald/Naturwaldparzelle) 

RWK I x x x 

 21_Wald RWK II x x x 

 22_Naturnaher Lebensraum*1 RWK II ï x x 

03_Boden 01_Geowissenschaftlich bedeutsa-
mes Objekt / Geotop*1 

RWK I ï x x 

 02_Moorboden RWK II x x x 

 03_Altlast*2 qualitativ ï x x 

 04_Schutzwürdiger Boden RWK III x x x 

 05_Feuchter, verdichtungsempfindli-
cher Boden 

RWK III x x x 

 06_Erosionsgefährdeter Boden RWK III x x x 

04_Wasser 01_Wasserschutzgebiet (WSG),  
Zone I 

RWK I* x x x 

 02_Wasserschutzgebiet (WSG), 
Zone II 

RWK I x x x 

 03_Wasserschutzgebiet (WSG), 
Zone III 

RWK III x x x 

 05_Stillgewässer RWK I x x x 
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Themenfeld Kriterium RWK  sUR TK- 
Findung 

TK  
A+V 

 06_Fließgewässer RWK I x x x 
 

07_UESG (inkl. vorl. zu sichernder 
Bereich) 

RWK III x x x 

05_Kulturel-
les Erbe 

01_UNESCO Weltkulturerbe RWK I x x x 

02_Bodendenkmal1 RWK I ï x x 

 03_Historische Anlage*1 RWK I ï x x 

 04_Prognoseflächen Archäologie*3 RWK II ï x x 

06_Sonstige 
Nutzungen 

01_Deponie/Aufschüttung RWK I* x x x 

02_Oberflächennaher Rohstoffab-
bau / Abgrabung 

RWK I* x x x 

 03_Verkehrsanlage, großflächig RWK I* x x x 

 04_Verkehrsanlage, linear RWK I x x x 

 05_Windenergieanlage*1 RWK I ï x x 

 06_Solaranlage RWK II x x x 

 07_Militärischer Bereich / Sicher-
heitsbereich 

RWK I* x x x 

07_Ziele der 
Raumord-
nung 

01_Siedlung und Verkehr RWK I x x x 

02_Wald RWK II x x x 

 03_Gewässer RWK I x x x 

 04_Oberflächennaher Rohstoffab-
bau / Abgrabung 

RWK I x x x 

 05_Deponie/Aufschüttung RWK I x x x 

 06_Bodenschutz RWK II x x x 

 07_Kulturelles Sachgut RWK II x x x 

 08_Natur und Landschaft RWK III x x x 

 09_Erholung RWK III x x x 

 10_Grundwasserschutz RWK III x x x 

 11_Hochwasser- und Küstenschutz RWK III x x x 

 12_Regenerative Energie /  
Windenergie 

RWK II x x x 

 13_Solarenergie RWK III x x x 

 14_Sperrgebiet RWK I x x x 

08_Bauwider-
stand 

01_Hangneigung > 30° und Bau-
grund Fels (erschwerter Aushub) 

BWK I x x x 

 02_Hangneigung > 30° BWK II x x x 

 03_Hangneigung 15°ï30° und Bau-
grund Fels (erschwerter Aushub) 

BWK II x x x 
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Themenfeld Kriterium RWK  sUR TK- 
Findung 

TK  
A+V 

 04_Hangneigung 15°ï30° BWK III x x x 

 06_nicht oder extrem schwer grabba-
rer Boden / Fels 

BWK III x x x 

 
07_Baugrund tiefgründiger Torfboden BWK II x x x 

 
08_Baugrund flachgründiger Torfbo-
den 

BWK III x x x 

 09_Georisiko / Senkungsgefährdetes 
Gebiet 

BWK III x x x 

 10_Grundwasserflurabstand < 2 m BWK III x x x 

 11_Sulfatsaurer Boden BWK II x x x 

Legende 

*1 

Die Vorkommen sind i. d. R. so kleinflächig ausgeprägt, dass sie für die Findung, die Analyse 
und den Vergleich der 1.000 m breiten Trassenkorridore grundsätzlich von untergeordneter 
Relevanz sind. Sie werden in begründeten Einzelfällen bei der Optimierung des Trassenkorri-
dornetzes sowie der Bewertung von Konfliktbereichen berücksichtigt.  

*2 
Da die pauschale Zuordnung zu einer Raumwiderstandsklasse nicht möglich ist, erfolgt eine 
einzelfallbezogene Bewertung dieser Vorkommen in Konfliktbereichen, ggf. auch im Zuge der 
Optimierung des Trassenkorridornetzes. 

*3 

Aufgrund des hohen Aufwands für die Abfrage, Aufbereitung und Auswertung der Daten-
grundlage wurden diese Daten erst für das Trassenkorridornetz erstellt und standen für die 
Optimierung des Trassenkorridornetzes sowie die Analyse und den Vergleich der Trassen-
korridore zur Verfügung. 

RWK I* Unüberwindbare Sachzwänge und Verbotsnormen (Rückstellungskriterien) 

RWK I / BWK I 
Sehr hoher Raumwiderstand, bedingt durch limitierende Sachzwänge und Verbotsnormen; in 
besonderem Maße entscheidungsrelevanter Raumwiderstand unter qualitativem Einbezug 
des Erhaltungszieles 

RWK II / BWK I 
Hoher Raumwiderstand aufgrund gesetzlicher / untergesetzlicher Normen oder auch gut-
achterlicher, umweltqualitätszielorientierter Bewertungen; kann im Einzelfall entscheidungsre-
levant sein 

RWK III / 
BWK III 

Mittlerer Raumwiderstand, Berücksichtigung der (unter-)gesetzlich, fachplanerisch oder gut-
achterlich begründeten Kriterien aus Gründen der Umweltvorsorg; kann bedingt entschei-
dungsrelevant sein 

x 
Regelmäßige, quantitative Betrachtung im Rahmen der GIS-basierten Analyse (Anforderun-
gen an Verfügbarkeit und Qualität der Daten im jeweiligen Betrachtungsraum erfüllt) 

ï 
Keine regelmäßige, quantitative Betrachtung im Rahmen der GIS-basierten Analyse (Anfor-
derungen an Verfügbarkeit und Qualität der Daten im jeweiligen Betrachtungsraum nicht si-
cher erfüllt) 
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4 Strukturierung des Untersuchungsraums 

4.1 Planerische Beschreibung und Begründung der Untersu-

chungskriterien 

Die Auswahl der im Rahmen des vorliegenden Antrags auf Bundesfachplanung nach § 6 

NABEG zu untersuchenden Sachverhalte leitet sich ab aus den für das geplante Erdkabelvor-

haben maßgeblichen rechtlichen Grundlagen. Diese werden in Kapitel 3 ermittelt und stellen 

die Grundlage des für das Vorhaben 49 entwickelten Planungsziels dar. Aus dem Planungsziel 

heraus werden die zu untersuchenden Belange abgeleitet und entsprechend ihrem jeweiligen 

rechtlichen, raumordnerischen, fachplanerischen oder auch gutachterlich ermittelten Gewicht 

einer der vier Raumwiderstandsklassen zugewiesen (Ăoperationalisiertñ).  

In Vorbereitung auf die Strukturierung des Untersuchungsraums werden die Raum- und Bau-

widerstandskriterien einer fachlichen Einordnung und Begründung unterzogen, soweit sich 

diese nicht vollumfänglich aus den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen heraus ergeben. 

Unterschieden werden die Untersuchungskriterien in: 

Á Geschützte Gebietskategorien / verbindliche Bauleitplanung 

Á Ziele der Raumordnung 

Á Fachplanerische Darstellungen und 

Á Bestandskriterien.  

Als Geschützte Gebietskategorie werden Kriterien bezeichnet, die sich unmittelbar aus den 

jeweiligen Fachgesetzen heraus ableiten. Lage, Abgrenzung und ggf. auch Schutzzweck so-

wie die Schutzziele und Erhaltungszwecke der Flächen sind i. d. R. durch Satzungen oder 

Verordnungen festgelegt.  

Ziele der Raumordnung stellen verbindliche Planungsabsichten der Träger der Regionalpla-

nung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes auf der Landes-, Bezirks- und/ 

oder Kreisebene dar. Sie entfalten eine strikte Beachtenspflicht (Zielbeachtungspflicht) gegen-

über raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen bzw. privater Pla-

nungsträger. Die Beachtungspflicht schließt es aus, Ziele der Raumordnung im Wege von Ab-

wägungen oder Ermessensentscheidungen zu überwinden. 

Fachplanerische Darstellungen werden ebenfalls durch die zuständigen Behörden oder aber 

auch Verbände erstellt und verwaltet. Im Gegensatz zu geschützten Gebietskategorien sind 

diese Gebiete nicht rechtsverbindlich festgesetzt, sondern stellen eine besondere Wertigkeit 

der enthaltenen Flächen für den betreffenden Belang heraus, ggf. verbunden mit besonderen 

Anforderungen an Planungsvorhaben.  
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Als Bestandskriterien schließlich werden Sachverhalte dargestellt, die sich aus den Bestands-

darstellungen der Realnutzung oder auch der umweltfachlichen Schutzgüter ableiten lassen 

und eine besondere Relevanz für das geplante Erdkabelvorhaben aufweisen.  

Dabei kann es sich um Raumwiderstandskriterien handeln, die die fachplanerischen Darstel-

lungen und geschützten Gebietskategorien ergänzen, oder auch um Bauwiderstandskriterien, 

die für ein Erdkabelvorhaben spezifische Risiken hinsichtlich der technischen Machbarkeit auf-

zeigen.  

Als Bewertungsgrundlage dienen hierbei die (Geo-)Daten zu den geschützten Gebietskatego-

rien, Raumordnungsplänen und fachplanerischen Darstellungen, welche im Zuge der vorbe-

reitenden Arbeiten bei den zuständigen Behörden bzw. Institutionen abgefragt wurden. Die 

Dokumentation der Datenabfrage erfolgt in der Anlage 4.1. Die Darstellung der realnutzungs-

bezogenen Bestandskriterien erfolgt auf Grundlage des Digitalen Landschaftsmodells (Basis-

DLM). Dabei handelt es sich um einen flächendeckend verfügbaren Geodatenbestand, in dem 

die vorhandenen Nutzungsstrukturen als Flächen, Linien oder Punkte lagegenau abgegrenzt 

bzw. verortet und systematisch kategorisiert werden.  

In der nachfolgenden Tab. 4-1 wird eine fachliche Einordnung der Untersuchungskriterien vor-

genommen. Die Dokumentation der Abfrage der entsprechenden (Geo-)Daten bei den zustän-

digen Behörden und Institutionen erfolgt im Zuge der Anlage 4.1.  

Tab. 4-1: Planerische Beschreibung und Begründung der Untersuchungskriterien 

Themenfeld Kriterium 
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Begründung 

Siedlung Sensible Einrich-
tung / Fläche bes. 
funktionaler Prä-
gung 

    x Die flächendeckende Darstellung der 
Siedlungsflächen erfolgt auf Grundlage 
des Basis-DLM. Mit den vorliegenden 
Kriterien wurden die nach Objektarten 
gruppierten Nutzungstypen des Basis-
DLM teilweise umstrukturiert, um eine 
für die Erdkabelplanung sinnvolle Diffe-
renzierung zu ermöglichen.  

 Wohn- und Misch-
baufläche 

    x 

 Industrie- und Ge-
werbefläche 

    x 
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Begründung 

 Campingplatz / 
Ferien- u. Wo-
chenendhaussied-
lung 

    x Die Dokumentation der Zuordnung er-
folgt in Anlage 3.1.  

 Freizeit- und Erho-
lungsanlage 

    x 

 Siedlungsfreiflä-
che 

    x 

 Bebauung gem. 
Bauleitplanung 

 x    Die Bebauungspläne der Städte und 
Gemeinden ergänzen die aus dem Ba-
sis-DLM übernommenen Bestandsda-
ten der Siedlungsstrukturen und zeigen 
darüber hinaus auch planerisch verfes-
tigte, aber bislang noch nicht realisierte 
Siedlungsentwicklungen auf.  

02_Biotop- 
und Gebiets-
schutz 

UNESCO Weltna-
turerbe 

x     Völkerrecht, vgl. Kap. 3 

Europäisches Vo-
gelschutzgebiet 
(SPA) 

x     Besonderes Schutzgebiet entspre-
chend der Vogelschutz-Richtlinie der 
Europäischen Union, vgl. Kap. 3 

 
FFH-Gebiet (FFH) x     Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung 

entsprechend der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie der Europäischen Union, vgl. 
Kap. 3 

 Naturschutzgebiet 
(NSG), Wildnisent-
wicklungsgebiet 
(WEG) 

x     Geschützte Teile von Natur und Land-
schaft nach Bundesnaturschutzgesetz 
i. V. m. den jeweiligen Ländergesetzen, 
vgl. Kap. 3 

 Nationalpark x     

 Biosphärenreser-
vat  

x     

 Landschafts-
schutzgebiet 
(LSG) 

x     

 Naturpark (NP) x     
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Themenfeld Kriterium 
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Begründung 

 Naturdenkmal 
(ND) 

x     

 Ges. gesch. Land-
schaftsbestandteil 
(GLB) 

x     

 Ges. gesch. Bio-
top (GB) 

x     

 RAMSAR-Gebiet x     Völkerrecht, vgl. Kap. 3 

 Important Bird 
Area (IBA) 

   x  Wichtige Gebiete des Arten- und Bio-
topschutzes speziell für Vögel als Vor-
schlagslisten für künftige Schutzge-
bietsausweisungen oder erhöhte 
Schutzanordnungen; nichtstaatliche 
Naturschutzinitiative der die nationalen 
Mitgliedsorganisationen von BirdLife In-
ternational 

 Avifaunistisch 
wertvoller Bereich 
(Brutvögel) 

   x  Wertvolle Bereiche für Brutvögel und 
Gastvögel in Niedersachsen; standardi-
sierte gebietsbezogene Bewertung 
durch die Staatliche Vogelschutzwarte 

 Avifaunistisch 
wertvoller Bereich 
(Rastvögel) 

   x  

 Schutzwürdiges 
Biotop / Biotopkar-
tierung 

   x  Gezielte Erfassung schutzwürdiger 
bzw. gesetzlich geschützter Biotope 
durch die Fachbehörden für Natur-
schutz 

 Festgesetztes 
Waldschutzgebiet 
(Naturwald/Natur-
waldparzelle) 

x     Naturnahe Waldbestände, die aus der 
Nutzung genommen wurden und ihrer 
natürlichen Entwicklung überlassen 
sind, vgl. Kap. 3 

 Wald     x Realnutzung gem. Basis-DLM, Zusam-
menfassung der Unterkategorien 
ĂLaubholzñ, ĂNadelholzñ und ĂLaub- und 
Nadelholzñ 
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Themenfeld Kriterium 
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Begründung 

 Naturnaher Le-
bensraum 

    x Realnutzung gem. Basis-DLM, Zusam-
menfassung von nicht oder nur exten-
siv bewirtschafteten Realnutzungsty-
pen, sofern diese nicht den Wäldern 
oder Gewässern zugeordnet sind (u. a. 
Heiden, Moore und Sümpfe) ï unab-
hängig von einer möglichen Überlage-
rung durch Geschützte Gebietskatego-
rien oder Fachplanerische Darstellun-
gen. Aufgrund der Naturnähe ist davon 
auszugehen, dass diese Flächen nicht 
nur einen hohen Biotopwert, sondern 
auch eine besondere Bedeutung als 
Habitate artenschutzrechtlich relevan-
ter Tier- und Pflanzenarten aufweisen. 

03_Boden Geowissenschaftl. 
bedeutsames  
Objekt / Geotop 

   x  Gebilde der unbelebten Natur, die Ein-
blicke in die Erdgeschichte, einschl. der 
Entstehung und Entwicklung des Le-
bens auf der Erde, vermitteln 

 Moorboden     x Organischer Boden, Torfboden, mit ei-
ner besonderen Empfindlichkeit ggü. 
einem Erdkabelvorhaben 

 Altlast    x  Gesundheits- oder umweltschädliche 
Veränderungen des Bodens oder des 
Grundwassers infolge früherer 
menschlicher Tätigkeiten; Gefahr der 
Mobilisierung von Schadstoffen im 
Zuge der Bauphase eines Erdkabels 

 Schutzwürdiger 
Boden 

   x  Boden mit besonders hochwertigen 
und/oder empfindlichen Bodenfunktio-
nen; Einstufung durch die Fach-behör-
den der Bundesländer 

 Feuchter, verdich-
tungsempfindlicher 
Boden 

    x Böden mit einer besonderen Empfind-
lichkeit ggü. einem Erdkabelvorhaben, 
gutachterlich abgeleitet aus den in den 
Bodenkarten dargestellten Bodentypen 

 Erosionsgefährde-
ter Boden 

    x 
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Themenfeld Kriterium 
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Begründung 

Wasser Wasserschutzge-
biet (WSG) 

x     Schutz der derzeit bestehenden oder 
künftigen öffentlichen Wasserversor-
gung vor nachteiligen Einwirkungen, 
vgl. Kap. 3 

 Stillgewässer     x Realnutzung gem. Basis-DLM, funktio-
nales Planungshindernis, darüber hin-
aus mit umweltrechtlichen Vorgaben 
(z. B. nach EU-Wasserrahmenrichtli-
nie) belegt 

 Fließgewässer     x 

 
Überschwem-
mungsgebiet 
(ÜSG) (inkl. vorl. 
zu sichernder Be-
reich) 

x     Gebiete für die Hochwasserentlastung 
oder Rückhaltung, vgl. Kap. 3  

Kulturelles 
Erbe 

UNESCO Weltkul-
turerbe 

x     Völkerrecht, vgl. Kap. 3 

Bodendenkmal x     Im Boden verborgene Zeugnisse der 
Kulturgeschichte, gesetzlich geschützt 
über die Denkmalschutzgesetze der 
Bundesländer, vgl. Kap. 3 

 Historische Anlage     x Im Basis-DLM erfasste Objekte wie 
Grabanlagen, Steinmale und ähnliche 
Objekte als Ergänzung zu den Katas-
tern der Denkmalbehörden 

Sonstige Nut-
zungen 

Deponie/Aufschüt-
tung 

    x Im Basis-DLM erfasste Siedlungs- und 
Nutzungsstrukturen, die nicht dem 
Wohnen oder der Erholung dienen und 
die einem Erdkabelvorhaben grund-
sätzlich entgegenstehen 

Oberflächennaher 
Rohstoffabbau / 
Abgrabung 

    x 

 Verkehrsanlage, 
großflächig 

    x 

 Verkehrsanlage,  
linear 

    x 

 Windenergiean-
lage 

    x 

 Solaranlage     x 
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Themenfeld Kriterium 
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Begründung 

 Militärischer Be-
reich / Sicherheits-
bereich 

    x 

 Störfallanlage     x Industrie- und Gewerbebetriebe, für die 
im Zusammenhang mit der Bautätigkeit 
für das Erdkabelvorhaben (z. B. durch 
Erschütterungen) ein Störfallrisiko be-
steht 

Ziele der 
Raumord-
nung 

Siedlung und  
Verkehr 

  x   Ziele der Raumordnung (vgl. Kap. 3), 
gruppiert anhand der Nutzungsart bzw. 
-intensität, bspw. durch Zusammenle-
gung aller Ziele mit Bebauungs- oder 
Anlagencharakter.  

Auf diese Weise können Siedlungs-
funktionen, die grundsätzlich einem 
Erdkabelvorhaben entgegenstehen, 
von den Freiraumfunktionen unter-
schieden werden, für die in den späte-
ren Planungsphasen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Konformität erreicht 
werden kann. Die Zuordnung der län-
derspezifischen Ziele der Raumord-
nung zu den hier aufgeführten Gruppen 
ist in Anlage 3.2 dokumentiert. 

Wald   x   

 Gewässer   x   

 Oberflächennaher 
Rohstoffabbau / 
Abgrabung 

  x   

 Deponie/Aufschüt-
tung 

  x   

 Bodenschutz   x   

 Kulturelles Sach-
gut 

  x   

 Natur und Land-
schaft 

  x   

 Erholung   x   

 Grundwasser-
schutz 

  x   

 Hochwasser- und 
Küstenschutz 

  x   

 Regenerative  
Energie 

  x   

 Sperrgebiet   x   
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Begründung 

Bauwider-
stand 

Hangneigung 
> 30° und Bau-
grund Fels (er-
schwerter  
Aushub) 

    x Bereiche mit sehr hohem bautechni-
schen Widerstand: 

sehr große Erschwernisse für Bau und 
Betrieb der erdverlegten Leitung 

Erhöhtes Risiko der Arbeitssicherheit 
und Erfordernis techn. Sonderlösungen 
(Bauverfahren).  

Infolge der Veränderung von Wasser-
flüssen muss der Boden nach Wieder-
auftrag besonders gegen Rutschen ge-
sichert werden.  

Sehr starker Eingriff in Natur und Land-
schaft (Schutzgüter Boden, Wasser). 

 Hangneigung 
> 30° 

    x Erhöhter bautechnischer Aufwand: 

Zusatzmaßnahmen hinsichtlich Arbeits-
sicherheit und Baustelleneinrichtung.  

Vermeidung von Erosionen im Rahmen 
der Rekultivierung. 

 Hangneigung 15°ï
30° und Baugrund 
Fels (erschwerter 
Aushub) 

    x 

 Hangneigung 15°ï
30° 

    x Zusätzliche Risiken im Bereich Arbeits-
schutz und Rekultivierung, zusätzliche 
Maßnahmen (ggf. Hangsicherung, 
Baustelleneinrichtung, Renaturierung) 
erforderlich, allerdings durch gebräuch-
liche Verfahren machbar 

 nicht oder extrem 
schwer grabbarer 
Boden / Fels 

    x Erhöhter Aufwand aber noch mit Stan-
dardverfahren lösbar: 

Dauerhafte Störung der Struktur des 
anstehenden Bodens, ggf. Bodenaus-
tausch erforderlich 

Einsatz spezieller Arbeitsgeräte erfor-
derlich 
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Begründung 

 
Baugrund tiefgrün-
dige Torfböden 

    x Aufgrund der Bodenstruktur aufwän-
dige bautechnische Zusatzmaßnahmen 
erforderlich.  

Baugrundverbesserung im Kabelgra-
ben notwendig 

Wasserhaltung 

Herstellung der Baustraßen (Baugrund-
verbesserung und ggf. Bodenaus-
tausch erforderlich für eine ausrei-
chende Standsicherheit der Baustra-
ßen für den Schwerlastverkehr) 

Problematik einer kurzfristigen Wieder-
herstellung bei Betriebsstörungen (Her-
stellung einer dauerhaft standsicheren 
Zuwegung (mit ggf. Bodenaustausch) 
für Betriebsfahrzeuge bspw. zu den 
Muffenstandorten) 

 
Baugrund flach-
gründige Torfbö-
den 

    x Erhöhte bautechnische Anforderungen 
im Hinblick auf Baustraßen und eine 
Wasserhaltung. In der Regel Boden-
austausch bzw. baugrundverbessernde 
Maßnahmen erforderlich 

 Georisiken / Sen-
kungsgefährdete 
Gebiete 

    x Technische Maßnahmen zum Schutz 
der Kabelanlage gegen Rutschungen 
oder Karsterscheinungen erforderlich. 
Vergleichsweise geringer zusätzlicher 
Aufwand. 

 Grundwasserflur-
abstand < 2 m 

    x Spezielle Grundwasserhaltung erfor-
derlich, allerdings durch erprobte Ver-
fahren lösbar 
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Begründung 

 Sulfatsaure Böden     x Gefahr der Bildung von Schwefelver-
bindungen im Boden unterhalb des 
Grundwasserspiegels: 

Á Aufwändigere Baustelleneinrichtung 
und Verbreiterung des Arbeitsstrei-
fens 

Á Erfordernis einer speziellen Wasser-
haltung  

Á Erschwerte Bodenlagerung durch 
notwendige Vermeidung der Belüf-
tung des Bodens im Zuge des Baus 

4.2 Datenvorhalteraum (DVR) 

4.2.1 Herleitung 

Der Datenvorhalteraum (DVR) ist der Bereich, in dem das Vorhaben grundsätzlich realisiert 

werden soll und damit der Raum für die Datenhaltung für alle folgenden Planungsschritte (s. 

Abb. 4-1). Seine Abgrenzung ergibt sich primär aus den Netzverknüpfungspunkten (NVP) und 

dem Verlauf der Luftlinie zwischen den NVP. In Anlehnung an die Abgrenzung des Untersu-

chungsraumes aus dem Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung zum Netzentwick-

lungsplan Strom (BNETZA 2020) wird entlang der Luftlinie ein Raum mit einem Verhältnis von 

Länge zu Breite von 2,5 zu 1 konstruiert, wobei der Länge der Luftlinie ein Zuschlag von 5 km 

hinzugerechnet wird, um den Raum rückwärtig zu den NVP zu erweitern. Im direkten Umfeld 

des NVP wurde zusätzlich ein kreisförmiger Bereich im 10 km-Radius um den jeweiligen NVP 

mit einbezogen. Hierbei handelt es sich um einen Suchraum für potenzielle Konverterstandorte 

an den NVP (s. Kap. 8).  

Aufgrund der Länge der Luftlinie von 209 km weist der Datenvorhalteraum eine Breite von 

ca. 84 km auf und umfasst eine Fläche von 18.716 km². Für die Strukturierung des Untersu-

chungsraums kann zunächst ein vorläufiger, möglichst konfliktarmer Raum entlang der Luftli-

nie definiert werden (BNETZA 2016).  
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Dieser wäre dann schrittweise von innen nach außen zu erweitern ï so lange, bis der Nach-

weis erbracht wªre, dass sich auÇerhalb eines bestimmten Aufweitungsschrittes (ĂKapselñ) 

keine weiteren infrage kommenden Alternativen mehr finden lassen. Das Ergebnis wird als 

verifizierter Ausgangsraum bezeichnet.  

Für das vorliegende Vorhaben wird hingegen von vornherein die maximal mögliche Reichweite 

angesetzt, wie sie durch den Datenvorhalteraum selbst vorgegeben wird, da 

Á eine flächendeckende Analyse des Datenvorhalteraums ohne inhaltliche oder technische 

Einschränkungen möglich ist und 

Á dieser Zwischenschritt keine Erkenntnisse für die Abgrenzung des sUR des Vorhabens 

49 bringt, die nicht auch durch den eigentlichen Strukturierungsprozess erarbeitet werden 

und 

Á dem GIS-gestützten Prozess zur Abgrenzung des sUR ein geometrischer Ansatz ausge-

hend von der kürzest möglichen Verbindung zwischen den NVP (entspricht also einer 

Betrachtung von innen nach außen) inhärent ist. 

Die Durchführung des Zwischenschrittes einer schrittweisen Kapselanalyse ist daher nicht er-

forderlich. Insofern stellt bereits der Datenvorhalteraum den verifizierten Ausgangsraum für die 

Strukturierung des Untersuchungsraums dar. Grundsätzlich erfolgt eine Betrachtung und Ein-

schätzung des Raumes ausgehend von der Luftlinie von innen nach außen im Zuge der Struk-

turierung des Untersuchungsraumes, um den Nachweis zu erbringen, dass der Raum ausrei-

chend groß gewählt wurde, um infrage kommende Alternativen zu beinhalten. 
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Abb. 4-1: Datenvorhalteraum des Vorhabens 49 
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Für den gesamten DVR wurden die erforderlichen Geodaten abgefragt, um alle zu berücksich-

tigenden Kriterien im Raum verorten zu können (s. Anlage 4.1). Diese stellen den Ausgangs-

punkt für die weiteren Schritte zur Strukturierung des Untersuchungsraumes dar.  

4.2.2 Kurzcharakteristik des DVR 

Nachfolgend wird der Datenvorhalteraum anhand der zugrundeliegenden Bestandsdaten be-

schrieben. Die kartographische Darstellung der gegenständlich relevanten Kriterien (s. Kap. 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) sowie weiterer nachrichtlich aufge-

nommenen Bestandsdaten findet sich, thematisch gegliedert, in den Kartenanlagen K4.1a bis 

K4.1f. 

4.2.2.1 Administrative Gliederung 

Der Datenvorhalteraum erstreckt sich über Gebiete der drei Bundesländer Bremen, Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen und umfasst neun kreisfreie Städte, neun Kreise sowie 14 

Landkreise (s. Abb. 4-2 und Tab. 4-2). 

In Nordrhein-Westfalen liegen drei kreisfreie Städte und neun Kreise in den drei Regierungs-

bezirken Arnsberg, Detmold und Münster innerhalb des DVR. Flächenmäßig den größten An-

teil am DVR haben die Kreise Steinfurt, Warendorf und Gütersloh.  

In Niedersachsen liegen sechs kreisfreie Städte und 14 Landkreise innerhalb des DVR. Flä-

chenmäßig den größten Anteil am DVR haben die Landkreise Osnabrück, Emsland und Clop-

penburg.  
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Abb. 4-2: Administrative Gliederung im DVR des Vorhabens 49 
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Tab. 4-2: Administrative Gliederung im DVR des Vorhabens 49 

Lfd. 
Nr. 

(Land-)Kreis / 
Kreisfreie Stadt 

Name Regierungsbezirk Bundesland 

1 Kreisfreie Stadt Bremen 
 

Bremen 

2 Kreisfreie Stadt Bremerhaven 
 

Bremen 

3 Landkreis Ammerland 
 

Niedersachsen 

4 Landkreis Aurich 
 

Niedersachsen 

5 Landkreis Cloppenburg 
 

Niedersachsen 

6 Landkreis Cuxhaven 
 

Niedersachsen 

7 Kreisfreie Stadt Delmenhorst 
 

Niedersachsen 

8 Landkreis Diepholz 
 

Niedersachsen 

9 Landkreis Emsland 
 

Niedersachsen 

10 Landkreis Friesland 
 

Niedersachsen 

11 Landkreis Leer 
 

Niedersachsen 

12 Landkreis Oldenburg 
 

Niedersachsen 

13 Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldb.) 
 

Niedersachsen 

14 Landkreis Osnabrück 
 

Niedersachsen 

15 Kreisfreie Stadt Osnabrück 
 

Niedersachsen 

16 Landkreis Osterholz 
 

Niedersachsen 

17 Landkreis Vechta 
 

Niedersachsen 

18 Landkreis Wesermarsch 
 

Niedersachsen 

19 Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven 
 

Niedersachsen 

20 Landkreis Wittmund 
 

Niedersachsen 

21 Kreisfreie Stadt Hamm Arnsberg Nordrhein-Westfalen 

22 Kreis Soest Arnsberg Nordrhein-Westfalen 

23 Kreis Unna Arnsberg Nordrhein-Westfalen 

25 Kreis Gütersloh Detmold Nordrhein-Westfalen 

26 Kreis Herford Detmold Nordrhein-Westfalen 

27 Kreis Minden-Lübbecke Detmold Nordrhein-Westfalen 

28 Kreis Paderborn Detmold Nordrhein-Westfalen 

29 Kreis Coesfeld Münster Nordrhein-Westfalen 

30 Kreisfreie Stadt Münster Münster Nordrhein-Westfalen 

31 Kreis Steinfurt Münster Nordrhein-Westfalen 

32 Kreis Warendorf Münster Nordrhein-Westfalen 
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4.2.2.2 Naturräumliche Gliederung 

Naturräume 

Der DVR erstreckt sich von der Weser-Ems-Marsch an der niedersächsischen Nordseeküste 

über die Ausläufer des Unteren Weserberglandes bis weit in die Westfälische Tieflandsbucht 

im Süden. Den größten Flächenanteil weisen die in Nordwestdeutschland verbreiteten Geest-

platten (Ostfriesisch-Oldenburgische Geest, Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung) 

auf, die zusammen etwa die Hälfte des DVR einnehmen. Bei der Geest handelt es sich um ein 

aus eiszeitlichen Ablagerungen entstandenes, flaches bis stellenweise schwach reliefiertes 

Plateau. Im Norden sowie auch entlang der Weser wird die Geest durch die Ems-Weser-

Marsch begrenzt, welche deutlich tiefer gelegen ist als die Geest und durch nacheiszeitliche 

Ablagerungen der Nordsee sowie der tidebeeinflussten Fließgewässer geprägt wird. Östlich 

der Weser-Marsch setzt sich der Geestrücken mit der Stader Geest fort; im Süden grenzt das 

Weser-Aller-Flachland an die Weser-Marsch an. Sowohl die Stader Geest als auch das We-

ser-Aller-Flachland ragen nur kleinflächig in den östlichen Randbereich des DVR hinein.  

Im südlichen Drittel schiebt sich der westliche Ausläufer des Unteren Weserberglandes in den 

DVR und trennt damit die in Niedersachsen dominierende Geestlandschaft von der Westfäli-

schen Tieflandsbucht ab (s. Abb. 4-3).  

Landschaftstypen 

Aus den naturräumlichen Gegebenheiten in Verbindung mit der Landnutzung heraus lassen 

sich verschiedene Landschaftstypen abgrenzen und charakterisieren (s. Abb. 4-4).  

Der in Niedersachsen gelegene Bereich des DVR ist maßgebend durch eine grünlandge-

prägte, offene Kulturlandschaft im Norden und durch eine ackergeprägte, offene Kulturland-

schaft im Süden geprägt. Die sich im Norden befindende Kulturlandschaft bestehend aus Mar-

schen, Geestrücken und Mooren, wird entlang der Weser durch eine Wattenmeerlandschaft 

der Nordsee durchquert. Anschließend befindet sich jeweils im Südwesten der Verdichtungs-

räume Bremen und Oldenburg je eine strukturreiche Kulturlandschaft, das Vehnemoor/Fint-

landsmoor im Westen und die Thedinghäuser Vorgeest im Osten. 

Die ackergeprägte Kulturlandschaft im Süden Niedersachsens bestehet aus der westlichen 

und östlichen Hunte-Leda-Moorniederung, Delmenhorster Geest, Syker Geest, Südhümmling, 

Cloppenburger Geest, Bersenbrücker Land, Plantlünner Sandebene und dem Osnabrücker 

Hügelland. Das Landschaftsbild wird durch die Moorlandschaften Papenburger Moor (im Os-

ten von Papenburg), der Tinner/Staverner Dose (nördlich von Meppen) und der Diepholzer 

Moorniederung (östlich von Lohne/Vechta) durchbrochen. 
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Des Weiteren befinden sich im Emsland zwei gehölz- bzw. waldreiche ackergeprägte Kultur-

landschaften, Nordhümmling und das Lingener Land. Im Osnabrücker Land wird die ackerge-

prägte Kulturlandschaft zudem durch eine andere offene Kulturlandschaft, dem Achmer Vor-

land und durch zwei waldreiche Landschaften (Wiehengebirge und östliches Wiehengebirge) 

ergänzt. 

Der Bereich des DVR der sich in Nordrhein-Westfalen befindet, beinhaltet die fünf Verdich-

tungsräume Osnabrück, Bünde ï Bad Oeynhausen ï Herford ï Bad Salzuflen, Bielefeld, 

Münster, Hamm und das beginnende Ruhrgebiet. Er ist maßgeblich durch eine ackergeprägte, 

offene Kulturlandschaft geprägt. Letzteres wird südlich von Osnabrück von einer waldreichen 

Landschaft, dem Osnabrücker Osning und südwestlich von Bielefeld von einem gehölz- bzw. 

waldreichen ackergeprägten Kulturland durchbrochen. Südwestlich von Bielefeld befindet sich 

ebenso eine reine Waldlandschaft, der Bielefelder Osningkamm und großräumig die struktu-

rierten Kulturlandschaften Nordmünsterländer Lehmplatten und Ostmünsterländer Sande. 

Im südwestlichen Randbereich des DVR wird das ackergeprägte Landschaftsbild erneut durch 

ein gehölz- bzw. waldreiches ackergeprägtes Kulturland südlich von Münster und durch eine 

grünlandgeprägte Kulturlandschaft, dem Lippetal entlang der Lippe, durchbrochen. 
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Abb. 4-3: Naturräume im DVR des Vorhabens 49 
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Abb. 4-4: Landschaftstypen im DVR des Vorhabens 49 
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4.2.2.3 Nutzungsstruktur 

Für die Beschreibung der Nutzungsstruktur im Datenvorhalteraum werden die Nutzungsklas-

sen der Corine Land Cover Classes (CLC) verwendet. Um jedoch eine einheitliche Benennung 

zu gewährleisten, werden die Namen der Nutzungsklassen in Tab. 4-3 den Benennungen des 

Zielsystems (Kap. 3) zugeordnet. 

Tab. 4-3: Tabellarische Übersicht der Zuordnung der CLC-Nutzungsklassen zu den verwendeten 
Benennungen im Zielsystem (*CLC-Nutzungsklassen wurden frei ins Deutsche über-
setzt) 

Text nach  
Zielsystem  

  1. Klasse CLC*  2. Klasse CLC*  

Siedlung und sons-
tige Nutzungen  

Wohn-, Mischbauflächen, 
sensible Einrichtungen  

Künstliche (Ober-) 
Flªchen  

Stadtstruktur / Städti-
sches Gef¿ge  

Industrie- und Gewerbeflä-
chen, Verkehrsanlagen  

Industrie-, Gewerbe- 
und Verkehrsflªchen  

Freizeiteinrichtungen und 
Siedlungsfreiflªchen  

Künstliche, nicht land-
wirtschaftlich genutzte 
Vegetationsflªchen  

Aufschüttungs- und Abgra-
bungsflªchen, Deponien  

Bergwerke, Deponien 
und Baustellen  

Landwirtschaftliche 
Flªchen  

Acker  Landwirtschaftliche 
Flªchen  

Ackerland  

Gr¿nland  Weiden  

sonstige landwirtschaftliche 
Nutzungen  

Dauerkulturen  

Heterogene landwirt-
schaftliche Gebiete  

Wald  Wald  Wald und halbnat¿r-
liche Flªchen  

Wald  

Gewªsser  Stillgewässer/Fließgewäs-
ser  

Wasserkºrper  Binnengewªsser  

Meeresgewªsser  

sonstige naturnahe 
Bereiche  

Naturnaher Lebensraum   Wald und halbnat¿r-
liche Flªchen  

(Verbªnde von) Strªu-
chern und/oder krauti-
ger Vegetation  

Offene Flächen mit we-
nig oder keiner Vegeta-
tion  

Feuchtgebiete  Binnenfeuchtgebiete  

Küstenfeuchtgebiete  

Die folgende Tab. 4-4, Abb. 4-5 und Abb. 4-6 dienen einer ersten Übersicht der verschiedenen 

Nutzungsstrukturen im Datenvorhalteraum, eine nähere Betrachtung erfolgt in den nachste-

henden Kapiteln zum Teil anhand der Daten aus dem Basis-DLM. Diese Vorgehensweise ist 

durch die höhere Informationsdichte, die im Basis-DLM gegeben ist, zu erklären.  
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So enthält das Basis-DLM beispielsweise genauere Informationen über Einzelwohnlagen im 

baurechtlichen Außenbereich. 

Tab. 4-4: Anteile Nutzungsklassen an Gesamtfläche des DVR des Vorhabens 49 (quantitative Be-
schreibung)  

Nutzungsklassen  Gesamtfläche (km²)  Anteil am DVR (%)  

Siedlung und sonstige Nut-
zungen  

1.945,93 10,4 

Landwirtschaftliche Flächen  14.389,03 76,9 

Wald  1.934,19 10,3 

Gewässer  328,89 1,8 

Sonstige naturnahe Bereiche  117,75 0,6 

 

Abb. 4-5: Flächenanteile der unterschiedlichen Nutzungsklassen im DVR des Vorhabens 49 

10,4

76,9

10,3

1,8
0,6

Nutzungsklassen im DVR des Vorhabens 49

Siedlung und sonstige NutzungenLandwirtschaftliche Flächen Wald

sonstige naturnahe Bereiche Gewässer
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Abb. 4-6: Nutzungsstrukturen im DVR des Vorhabens 49  
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4.2.2.3.1 Siedlung und sonstige Nutzungen 

Für die Darstellung und Beschreibung der Siedlungsstruktur werden in diesem Kapitel die Da-

ten aus dem Basis-DLM verwendet, da diese Einzelwohnlagen im baurechtlichen Außenbe-

reich miteinbeziehen. Daher kann die quantitative Beschreibung in diesem Kapitel von der 

quantitativen Beschreibung in Kapitel 4.2.2.3 abweichen.  

Es gibt keinen zusammenhängenden, großen Siedlungsraum im gesamten DVR, stattdessen 

liegen einzelne Ballungsräume vor. Hierbei handelt es sich um die Städte Oldenburg, (teil-

weise) und Osnabrück in Niedersachsen, den Ballungsraum Bremen, sowie Rheine, Bielefeld, 

Münster und Hamm in Nordrhein-Westfalen. Mittelgroße Siedlungsräume befinden sich ver-

mehrt im Nordwesten des DVR sowie im südlichen Bereich (Nordrhein-Westfalen). Die Dichte 

der kleinen Siedlungsräume und Einzelwohnlagen ist im gesamten DVR recht ausgeglichen, 

jedoch nehmen die peripheren, ländlichen Gebiete nach Norden hin zu. Der Anteil der gesam-

ten Siedlungsbereiche und sonstige Nutzungen am DVR macht circa 15,64 Prozent aus 

(s. Tab. 4-5, Abb. 4-7, Abb. 4-8, Abb. 4-9). 

Tab. 4-5: Anteile der Siedlungsflächen an der Gesamtfläche des DVR des Vorhabens 49 
(18.715,79 km²)  

  Gesamtfläche (km²)  Anteil am DVR (%)  

Siedlungsbereiche Sensible Einrichtung / 
Fläche bes. funktiona-
ler Prägung  

126,87 0,68 

(Wohn-/Misch-)Sied-
lung  

1.821,75 9,73 

Industrie- und Gewer-
beflächen  

468,01 2,50 

Campingplatz / Fe-
rien- und Wochenend-
haussiedlung  

32,86 0,18 

Freizeit- und Erho-
lungsanlage  

71,58 0,38 

Siedlungsfreiflächen  80,62 0,43 

Sonstige Nutzun-
gen 

Deponien  9,79 0,05 

Oberflächennaher 
Rohstoffabbau  

120,17 0,64 

Verkehrsflächen  25,24 0,13 

Solaranlagen  4,64 0,02 

Sperrgebiete  164,71 0,88 
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Abb. 4-7: Flächenanteile der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen im DVR des Vorhabens 49 
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Abb. 4-8: Siedlungsstruktur im DVR des Vorhabens 49 
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Abb. 4-9: Sonstige Nutzungen im DVR des Vorhabens 49 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































